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Die zur Prifung befdhigte Person ist im Sinne der deutschen Betriebssicherheitsverordnung eine Person,
die durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tatigkeit Gber die
erforderlichen Fachkenntnisse zur Priifung der Arbeitsmittel verfligt (Definition nach § 2 BetrSichV).

Arbeitsmittel

Der Begriff des Arbeitsmittels ist sehr breit gefasst; dies konnen einfache Werkzeuge sein (Hammer,
Bohrmaschine), Arbeitsmittel mit besonderen Gefahren (Geruste, Absturzsicherungen, Krananlagen,
Flurforderzeuge, kraftbewegte Tore usw.) und auch tiberwachungsbedirftige Anlagen, soweit diese in §§
14 /15 Priiftatigkeiten nicht der Zugelassenen Uberwachungsstelle (ibertragen werden.

Priifumfang

Der Priifumfang ist in § 14 der BetrSichV naher umschrieben. Die zur Prifung befahigte Person muss
Arbeitsmittel vor Inbetriebnahme und nach einer Montage z. B. auf einer Baustelle priifen, wenn die
Sicherheit von den Montagebedingungen abhadngt. Wenn Arbeitsmittel Schaden verursachenden Einfllissen
unterliegen, miissen diese in regelmaRigen Abstdnden gepriift werden (wiederkehrende Priifungen nach
§16 BetrSichV). Die Prifung muss dokumentiert werden. Die Priiffristen missen im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung (§ 3 BetrSichV) durch den Arbeitgeber (nicht durch die befdhigte Person) ermittelt
werden.

Anforderungen

In der "Technische Regel fiir Betriebssicherheit" TRBS 1203 "Zur Priifung befdhigte Personen" Ausgabe
Marz 2019 sind die Anforderungen an die Priifpersonen weiter konkretisiert: zur Priifung befdhigte
Personen verfiigen ... Uber Fachkenntnisse, die sie durch

1. berufliche Ausbildung; das heil3t, die befahigte Person muss eine Berufsausbildung oder ein Studium
abgeschlossen haben.

2. Berufserfahrung; d. h., mit den zu priifenden vergleichbaren Arbeitsmitteln muss die befahigte Person im
Berufsleben praktisch umgegangen sein.

3. zeitnahe berufliche Tatigkeiten; d. h., eine Tatigkeit im Umfeld der anstehenden Prifung, auch
Weiterbildung

erworben haben.
Qualitatsoffensive nach der VDI 4068

Da die Komplexitat der Arbeitsmittel sehr unterschiedlich ist, ergeben sich auch sehr verschiedene
Anforderungen an die Qualifikation der befahigten Person.

Die befahigte Person unterliegt hinsichtlich des Priifergebnisses keinen Weisungen (z. B. durch
disziplinarische Vorgesetzte) und die Person darf nicht durch die Priiftatigkeit benachteiligt werden.

Weitergehende definierte Anforderungen werden an befédhigte Personen gestellt, die
Uberwachungsbedirftige Anlagen (Aufzugsanlagen, bei Explosionsgefdhrdungen oder Druckgefédhrdungen)
prifen durchfiihren. Ebenso werden weitere Anforderungen an Priifpersonen fiir Krane und Anlagen fir
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szenische Darstellungen gestellt. Hierfir ist zusatzlich die Anerkennung durch die Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung bzw. den zustandigen Trager der gesetzlichen Unfallversicherung erforderlich.

Unterrichtung / Unterweisung

In § 12 der BetrSichV wird die Unterrichtung und Unterweisung von Beschaftigten im Umgang mit
Arbeitsmitteln gefordert. Die Gefahrdungen und ggf. einzuhaltenden SchutzmalRnahmen miissen den
Beschaftigten vermittelt werden. Diese Forderung (sicherer Umgang) ist zu unterscheiden von den
Prifungen, die befdhigten Personen libertragen werden.

Explosionsgefahrdungen

Nach § 2 Absatz (6) in Verbindung mit Anhang 2 Abschnitt 3 Nr. 3.3 BetrSichV muss die befahigte Person fir
die Priifungen zu Explosionsgefahrdungen liber

ein einschlagiges Studium oder
eine vergleichbare technische Qualifikation oder

eine andere technische Qualifikation mit langjahriger Erfahrung auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik
verfligen.

Die Person muss Kenntnisse bezlglich des Regelwerkes aufweisen und mindestens ein Jahr in dem Bereich
gearbeitet haben. Eine Teilnahme an Erfahrungsaustauschen wird gefordert nach Blatt 1 der VDI 4068.

Besondere Anforderungen werden an befahigte Personen gestellt, die Priifungen an instandgesetzten

Geraten/Teilen durchfiihren. Sie missen von der zustandigen Behorde (z. B. Bezirksregierung in NRW)

hierfir anerkannt sein. Die Auflagen der BetrSichV sehen somit sehr hohe Anforderungen an befihigte
Personen fir Prifungen zum Schutz vor Explosionsgefahrdungen vor.

Druckgefdhrdungen

Nach & 2 Absatz in Verbindung mit Anhang 2 Abschnitt 4 BetrSichV missen zu Priifung befahigte Personen
fir diesen Aufgabenbereich eine technische Ausbildung und Berufserfahrung in dem Aufgabenfeld
besitzen. Sie missen lber spezielle Kenntnisse tiber den Schutz vor Druckgefahrdungen und die
technischen Regelungen verfiigen, die sie z. B. im Rahmen von Schulungen oder Unterweisungen erlangt
haben.

Wo steht was:
Die Richtlinienreihe VDI 4068 "Befdhigte Personen" besteht zurzeit aus 11 Blattern.

Das Blatt 1,,Zur Priifung befahigte Personen - Qualifikationsmerkmale und Beauftragung” steht seit Marz
2016 in einer neuen Version zur Verflgung.

Unter dem Titel ,Competent persons - Qualification criteria and commissioning” steht die Richtlinie auch in
englischer Sprache zur Verfiigung.

Das neue Blatt ersetzt VDI 4068 Blatt 1:2009-10 zurzeit 13 Blatter, weitere folgen noch bzw. sind in Arbeit.
Die Richtlinienreihe VDI 4068 "Zur Priifung befédhigte Personen" besteht zurzeit aus folgenden Blattern:

VDI 4068 Blatt 1 Zur Priifung befdhigte Personen - Qualifikationsmerkmale und Beauftragung erst Ausgabe
2009-10 druck 2010-04 neu 2016-03
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VDI 4068 Blatt 2 Befahigte Personen - Krane, Anschlag-, Lastaufnahme- und Tragmittel erst Ausgabe 2009-
10 druck 2010-04

VDI 4068 Blatt 3 Befahigte Personen - Leitern, Tritte, fahrbare Arbeitsbiihnen und Kleingeriste erst
Ausgabe 2009-10 druck 2010-04

VDI 4068 Blatt 4 Zur Priifung befahigte Personen - Anforderungen an die externe Ausbildung fiir die
Priifung handgefiihrter elektrisch betriebener Arbeitsmittel erst Ausgabe 2010-04 neu 2018-06

VDI 4068 Blatt 5 Befdhigte Personen - Flurforderzeuge, Anbaugerate, Anhanger erst Ausgabe 2011-06
VDI 4068 Blatt 6 Befahigte Personen - Fahrbare Hubarbeitsbiihnen erst Ausgabe 2011-10

VDI 4068 Blatt 7 Befahigte Personen - Ladebriicken, -stege, -schienen und fahrbare Rampen erst Ausgabe
2012-02

VDI 4068 Blatt 8 Befdhigte Personen - Lagereinrichtungen und Regalbediengerate erst Ausgabe 2013-04

VDI 4068 Blatt 9 Befidhigte Personen - Fahrbare oder ortsveranderliche Hubgerate und verwandte
Einrichtungen erst Ausgabe 2013-04

VDI 4068 Blatt 10 Befahigte Personen - Ortsfeste oder ortsveranderliche und fahrbare Hubtische erst
Ausgabe 2013-04

VDI 4068 Blatt 11 Befahigte Personen - Ortsfeste oder ortsveranderliche Zentrifugen erst Ausgabe 2015-03
VDI 4068 Blatt 12 in Bearbeitung -leider seit Jahren wie vieles dazu -
VDI 4068 Blatt 13 Befdhigte Personen - Feuerldscher erst Ausgabe 2017-03

Schlagworte zur Richtlinienreihe: Anschlagmittel, Arbeitsmittel, Befahigungsnachweis, elektrisch betriebene
Arbeitsmittel, Fachpersonal, Fahrbare Arbeitsbiihnen, fahrbare Hubarbeitsbiihnen, Fahrbare Hubtische,
Fortbildung, handgefiihrte elektrische Arbeitsmittel, Hebezeug, Kran, Ladebriicken, Laderampen,
Ladestege, Ladeschienen, Lastaufnahmemittel, Leitern, Ortsfeste Zentrifugen, ortsveranderlich, Priifperson,
Qualifikation, Regalbediengerate, Schulung, Tragmittel, Tritte, Gberwachungsbedirftige Anlage,
Umwelttechnik, Weiterbildung.

Die mit der Priifung von Arbeitsmitteln und Giberwachungsbedirftigen Anlagen beauftragten Befdhigten
Personen haben in der Regel eine Berufsausbildung erworben und durch Erfahrung fachspezifisch vertieft.
Nach § 2 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist die Befahigte Person ,eine Person, die durch
ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tatigkeit tiber die erforderlichen
Fachkenntnisse zur Prifung der Arbeitsmittel verflgt”.

Fiir Befdhigte Personen gibt es kein definiertes Berufsbild auch nicht in der TRBS 1201; die BetrSichV
fordert jedoch Personen mit Fachkenntnissen fiir die Priifung von Arbeitsmitteln. Dies setzt in der Regel
eine einschlagige Berufsausbildung voraus, also ohne Ausbildung nein. Die erforderliche besondere
Qualifikation kann durch eine innerbetriebliche oder externe Fort- oder Weiterbildung erfolgen. Die
Richtlinienreihe VDI 4068 "Zur Priifung befahigte Personen" dient der Qualitatssicherung dieser
Malnahmen. Sie legt auch die Anforderungen an die mit der Fort- oder Weiterbildung betrauten
Referenten fest. (staatlich anerkannt und teilweise muss er SV Sachverstandiger sein; bei Krane und
Lastaufnahmemittel zum Beispiel)

Qualifikationsmerkmale zur Priifung befihigter Personen
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Prifungen diirfen nur von befahigten Personen durchgefiihrt werden. Befahigte Personen unterliegen bei
der Prifung keiner Weisung und diirfen durch ihre Priftatigkeit auch nicht benachteiligt werden. Welche
Voraussetzungen und Qualifikationen befahigte Personen mitbringen sollen, ist in der aktualisierten
Richtlinie VDI 4068 Blatt 1 zu lesen.

Zur Priifung befahigte Personen nach Vorschrift 3 alte BGV A3

Damit Elektrofachkrafte sicherstellen konnen, ob Maschinen oder Gerate in Betrieben noch
ordnungsgemaR funktionieren, sind Uberpriifungen dieser Gerite und Maschinen notwendig. Das gilt
generell fiir den kompletten Bereich des Arbeitsschutzes, nicht nur in der Elektrotechnik. Welche Vorgaben
hier gelten, sind in der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und in der Technischen Regel fir
Betriebssicherheit TRBS 1203 ,Befdhigte Personen” vorgeschrieben.

Elektrofachkrafte sind nicht automatisch auch befahigte Personen nach Betriebssicherheitsverordnung und
TRBS 1201 & 1203. Befdhigte Personen sind in allen Bereichen des Arbeitsschutzes anzutreffen und
schriftlich zu beauftragen. Es ist empfohlen, aber nicht vorgeschrieben, dass auch Elektrofachkrafte
schriftlich bestellt werden.

Die Richtlinienreihe VDI 4068

Hier ist zu lesen, welche Berufsgruppen oder Mitarbeiter befahigt sind Prifungen durchzufihren. Dabei
wird als Grundlage auf die Betriebssicherheitsverordnung und die TRBS 1201 & 1203 gesetzt. Das VDI 4068
Blatt 1 richtet sich vor allem an Unternehmer, Sicherheitsfachkréfte und Fiihrungskrafte. Die Richtlinie legt
die Qualifikationsmerkmale und die Anforderungen an QualifikationsmalBnahmen fest.

Befdhigte Personen nach VDI 4068 Blatt 1

Es gibt kein festes Berufsbild fiir befahigte Personen. Jedoch fordert die Betriebssicherheitsverordnung fir
die Priifung von Arbeitsmitteln Personen mit Fachkenntnissen. Eine passende Berufsausbildung ist
notwendig, auch wenn kein fest definiertes Berufsbild existiert. Die Kenntnisse kénnen im Rahmen einer
Berufsausbildung festgelegt, und mit Weiterbildungen erganzt werden. Dabei kann es sich um
innerbetriebliche oder auRerbetriebliche Weiter- und Fortbildungen handeln.

Uber das VDI 4068 Blatt 1 soll eine Qualititssicherung dieser Weiter- und Fortbildungen erfolgen. Damit
lassen sich hier nicht nur die Qualifikationen definieren, sondern auch die Anforderungen an die Ausbilder,
die das Berufsbild ausbilden, oder an die Referenten, welche die Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
durchfiihren.

Befahigte Personen sind vor allem Personen, die eine passende Berufsausbildung und Berufserfahrung
bieten. Darliber hinaus wird laut § 2 Abs. 7 der Betriebssicherheitsverordnung ein zuverlassiges Verstandnis
fiir sicherheitstechnische Belange gefordert. Die Auswahl der befdhigten Personen laut § 3 Abs. 3 der
Betriebssicherheitsverordnung muss sich an den eingesetzten Arbeitsmitteln oder den
Uberwachungsbedirftigen Anlagen orientieren.

Klassifizierungsmodell fiir befahigtes Personal ermitteln
Befahigte Personen miissen Uber praktische Kenntnisse und Erfahrungen verfiigen.

An dieser Stelle kommt dem Arbeitgeber eine besondere Bedeutung zu, denn er muss ermitteln und
festlegen, welches Personal im Unternehmen dazu befahigt ist Priifungen durchzufiihren. Idealerweise
sollte ein Klassifizierungsverfahren vorhanden sein, welches auf Basis des § 3 Abs. 3 der
Betriebssicherheitsverordnung und der TRBS 1203 die Anforderungen zum Durchfiihren von Prifungen
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erfillt. Aus diesen Definitionen sind in der Elektrotechnik die Qualifikationsmerkmale einer Elektrofachkraft
mit fundierter fachlicher Ausbildung heraus zu lesen. Dazu kommen umfassende praktische Kenntnisse und
Erfahrungen.

Die VDI-Richtlinie VDI 4068 Blatt 1 stellt dazu ein Klassifizierungsmodell zur Verfiigung. Hier ist vor allem
festgelegt, welche Aus- und Weiterbildung die Personen durchlaufen sollten, um befahigtes Personal fir
die Uberpriifung zu sein oder zu werden. Dadurch erhalten Arbeitgeber also eine Anleitung zur Ausbildung
und Ermittlung der Anforderungen.

Definierte Vorgaben in VDI 4068 Blatt 1

In der VDI 4068 Blatt 1 werden zunachst die Qualifikationsmerkmale von befahigten Personen festgelegt.
Danach erfolgen die Erlduterungen zu den Anforderungen. Hier sind vor allem Grundlagenkenntnisse,
Grundanforderungen, allgemeine Kenntnisse und schlieflich spezifische Kenntnisse zu finden.

Im Anschluss daran sind die Anforderungen an die Ausbildung von befahigten Personen aufgelistet. Hier
legt das VDI 4068 Blatt 1 fest, wie der Umfang und Inhalt der Aus- und Weiterbildung aussehen soll.
Dariber hinaus gibt es Anweisungen an die

Schulungsdokumentation, den Leistungsnachweisen und schlieRlich das Zertifikat, das die befahigte Person
nach erfolgreicher Absolvierung der Aus- und Weiterbildung erhélt. Im Rahmen der Schulung wird auch das
Ausgangswissen Uberprift, um sicherzustellen, dass die Ausbildung lickenlos anknipfen kann.

Vor allem fir Elektrofachkrafte spielen standige Weiterbildungen eine wichtige Rolle. Daher ist in VDI 4068
Blatt 1 auch festgelegt, welchen Inhalt und Umfang Weiterbildungen bieten sollen, die bereits befahigte
Personen auf einen aktuellen Wissensstand bringen. In vielen Fallen sind jahrliche Unterweisungen
moglich. Schlussendlich ist in VDI 4068 Blatt 1 auch zu lesen, welche Anforderungen fiir die Ausbilder
gelten.

Befdhigte Personen bei Elektrofachkraften

Die Betriebssicherheitsverordnung legt in § 2 in Anlehnung an § 7 des Arbeitsschutzgesetzes befahigte
Personen wie folgt fest: ,Befahigte Person im Sinne dieser Verordnung ist eine Person, die durch ihre
Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tatigkeit tiber die erforderlichen
Fachkenntnisse zur Priifung der Arbeitsmittel verfiigt.”

Damit ist ein weiterer Bereich abgedeckt. Abhangig davon, was liberprift werden soll, kann es notwendig
sein, dass eine Elektrofachkraft zusatzliche Weiterbildungen und Qualifikationen absolvieren muss, oder bei
einer Prifung weitere befahigte Personen beteiligt sein miissen, zum Beispiel Industriemechaniker. Vor
allem, wenn es um die Priifung von Arbeitsmitteln geht, bei denen auch Druck eine Rolle spielt, reichen
herkdmmliche Qualifikationen einer Elektrofachkraft nicht aus. Arbeitsmittel unterliegen unterschiedlichen
Komplexitaten.

Die genaue Bezeichnung einer befahigten Person fiir den Bereich der elektrischen Gefahrdungen ist in
Abschnitt 3.3 der TBRS 1203 zu lesen: ,,...beféhigte Person fur Priifungen zum Schutz vor elektrischen
Gefahrdungen”. Dabei handelt es sich um Priifungen zum Schutz vor elektrischen Gefahrdungen, die von
elektrischen Arbeitsmitteln ausgehen.

Mit VDI 4068 Blatt 1 ist also genau festzulegen, welche Elektrofachkraft im Unternehmen eine befihigte
Person fiir die Durchfiihrung von Prifungen ist, und welche Schulungen dazu notwendig sind.



Wenn ein Arbeitgeber einen Mitarbeiter fir Elektroarbeiten einsetzt, Gibertragt er damit seinem
Erfillungsgehilfen — juristisch ausgedriickt nach BGB — eigenverantwortlich elektrotechnische Aufgaben.
Dieser Vorgang ist nur dann zulassig, wenn der Aufgabenempfanger die drei grundlegenden Kriterien einer
Elektrofachkraft laut § 2(3) der DGUV Vorschrift 3 , Elektrische Anlagen und Betriebsmittel” erfullt:

= fachliche Ausbildung, z.B. eine abgeschlossene elektrotechnische Berufsausbildung

= Kenntnisse und Erfahrungen, das bedeutet eine mehrjahrige Tatigkeit auf dem betreffenden
elektrotechnischen Gebiet

= Kenntnis der einschlagigen Bestimmungen, dazu gehoéren z.B. Normen und Unfallverhiitungsvorschriften

Diese drei Kriterien sollen sicherstellen, dass nur derjenige als Elektrofachkraft eingesetzt wird, der in der
Lage ist, die ihm Ubertragenen Aufgaben sicher durchzufiihren, die damit verbundenen Risiken und
Gefahrdungen zu erkennen und sich angemessen zu schiitzen.

Quelle: https://www.elektrofachkraft.de/qualifikationen/qualifizierung-und-befaehigung-der-
elektrofachkraft#ixzz5L1EqQTVAF

Achtung: Elektrofachkraft ist nicht gleich Elektrofachkraft

Beim Kriterium der fachlichen Ausbildung muss der Arbeitgeber genau hinschauen. Ein Elektroinstallateur,
der z.B. flir die Gebaudetechnik bestens qualifiziert ist, erfiillt damit nicht automatisch die fachlichen
Anforderungen flr andere Aufgabenbereiche, etwa fiir elektrotechnische Arbeiten an industriellen
Fertigungssystemen.

Auch die weiteren Kriterien Kenntnisse und Erfahrungen sollten genau beachtet werden. Bei einem
Mitarbeiter mit elektrotechnischer Ausbildung, der z.B. jahrelang im Vertrieb eingesetzt wurde und dann
den Arbeitgeber oder Arbeitsplatz wechselt, kann nicht davon ausgegangen werden, dass seine
elektrofachlichen Kenntnisse auf dem neuesten Stand sind. Hier wird eine Auffrischung und Einarbeitung
notwendig, bevor dieser Mitarbeiter als Elektrofachkraft eingesetzt werden darf.

In dhnlicher Weise wie die DGUV Vorschrift 3 formuliert die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) die
Anforderungen an Fachkunde und Befdhigung. Auch hier sind Ausbildung, Erfahrung und Aktualitat der
Kenntnisse die wesentlichen Kriterien.

Fachkundige Person:

»L...] wer zur Auslibung einer in dieser Verordnung bestimmten Aufgabe (iber die erforderlichen
Fachkenntnisse verfligt. Die Anforderungen an die Fachkunde sind abhangig von der jeweiligen Art der
Aufgabe. Zu den Anforderungen zahlen eine entsprechende Berufsausbildung, Berufserfahrung oder eine
zeitnah ausgelibte entsprechende berufliche Tatigkeit. Die Fachkenntnisse sind durch Teilnahme an
Schulungen auf aktuellem Stand zu halten.” (§ 2 Abs. 5 der BetrSichV)

Befdhigte Person:

»Eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tatigkeit
Uber die erforderlichen Fachkenntnisse zur Priifung der Arbeitsmittel verfiigt.” (§ 2 Abs. 6 der BetrSichV)

Zusatzliche Qualifizierungen



Die Erstausbildung einer Elektrofachkraft kann nicht alle Arbeitsgebiete abdecken. Je nach Einsatzgebiet
werden ggf. zusatzliche QualifizierungsmaBnahmen notwendig. Das kann Inhalte und Aufgaben betreffen

wie z.B.

= Arbeiten unter Spannung (AuS) gemaR DIN VDE 0105-100 ,,Betrieb von elektrischen Anlagen”
= Schaltbefahigung fir das Betreiben und Bedienen elektrischer Anlagen tiber 1 kV

= befahigte Person fir Erst- und Wiederholungsprifungen an elektrischen Anlagen

= Arbeiten an elektrischen Anlagen nach der Niederspannungsanschlussverordnung (nur mit Eintrag in die
Handwerksrolle der Handwerkskammer bzw. in das Installateursverzeichnis des Netzbetreibers)

Die Teilnahme an Erste-Hilfe-Schulungen ist fiir eine Elektrofachkraft zwar nicht zwingend vorgeschrieben,
gilt aber angesichts der erhéhten Gefahrdung durch den elektrischen Strom als unbedingt empfehlenswert.

Stete Weiterbildung erforderlich

Trotz der vielfaltigen Weiterbildungsangebote wird es kaum maoglich sein, dass eine Elektrofachkraft
umfassend fiir samtliche elektrotechnische Arbeitsgebiete qualifiziert und auf dem neuesten Kenntnisstand
aller relevanten Vorschriften und Normen ist. Andern sich innerbetriebliche Aufgabenbereiche sollte die
Elektrofachkraft daher gemeinsam mit ihrem Vorgesetzten die erforderlichen SchulungsmaRnahmen

prifen.

Das vielfaltige Aufgabengebiet, der technische Fortschritt und die daraus resultierenden Anderungen in den
Regel- und Normenwerken erfordern von der Elektrofachkraft grundséatzlich eine stéandige Lernbereitschaft.
Es ist unverzichtbar, den Wissensstand durch Fachliteratur und Fortbildungen aktuell zu halten. Dazu
gehort auch, relevante Veranderungen, Aktualisierungen und Neuerscheinungen in den Vorschriften im
Blick zu haben. Dies betrifft insbesondere:

= Gesetze und Verordnungen
= das (staatliche) technische Regelwerk, dazu gehoren z.B. die ASR; TRBS, TRGS, TROS usw.

= das berufsgenossenschaftliche Regelwerk, das sind die Vorschriften, Regeln, Grundséatze und
Informationen der DGUV und ggf. einzelner Unfallversicherungstrager

= die Bestimmungen, Normen, Richtlinien usw. von DIN-VDE

Bei allem technologischen Wandel bleibt sowohl vonseiten des Gesetzgebers als auch vonseiten der
Unfallversicherungstrager (Berufsgenossenschaften und Unfallkassen) beim Umgang mit elektrischem
Strom die Sicherheit aller beteiligten Personen das oberste Gebot. Diese Prioritdt aus welchen Griinden
auch immer zu missachten, kann nicht nur zu Arbeitsunfallen und Gesundheitsschaden fiihren, sondern fir
die verantwortlichen Akteure eines Unternehmens schwerwiegende juristische Folgen haben. Dies kann
auch die Elektrofachkraft betreffen.

Autor: Dr. Friedhelm Kring
Basierend auf ,,Sicherheitsunterweisung Elektrotechnik 2018“.

Quelle: https://www.elektrofachkraft.de/qualifikationen/qualifizierung-und-befaehigung-der-
elektrofachkraft#ixzz5L1F6CMpo



Lesen Verstehen und Handeln

Grundsatze fur die Priifung von Maschinen Einrichtungen und Anbaugeréaten sind z. B. wiederkehrende
Priifungen an Maschinen, alt "Sachkundigen-Prifung"

Laut § 10 BetrSichV sollten Arbeitsmittel

1. nach der Montage

2. vor der ersten Inbetriebnahme (macht fast keiner richtig)

3. nach jeder Montage an einem neuen Standort (auch wechselnde Baustellen)

4. nach aulRergewdhnlichen Ereignissen (Arbeitsunfalle, Bauliche Veranderungen an den Arbeitsmitteln,
langere Zeitraume der Nichtbenutzung der Arbeitsmittel oder Reparaturen an tragenden Teilen)

durch hierzu befahigte Personen tberprift werden.
Der Sachkundige (Definition nach der TRBS 1203 und VDI 4068 Blatt 1 usw.)

Sachkundiger ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf
dem Gebiet der Maschinen oder Gerate hat und mit den einschlagigen staatlichen Vorschriften,
Unfallverhitungsvorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. BG-Regeln, DIN-
Normen, VDE-Bestimmungen, technischen Regeln anderer Mitgliedsstaaten der EU) soweit vertraut ist, so
dass den betriebssicheren Zustand von z. B. Gabelstaplern, Erdbaumaschinen, Kranen usw. beurteilen kann.

Die befihigte Person (Definition nach Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV)

Als befdhigte Person im Sinne dieser Verordnung ist eine Person zu verstehen, die durch ihre
Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tatigkeit liber die erforderlichen
Fachkenntnisse zur Priifung der Arbeitsmittel verfiigt. Die befahigte Person, die nach Abschnitt 2 der
Betriebssicherheitsverordnung Prifungen und Erprobungen durchzufiihren hat, wird hinsichtlich ihrer
Aufgaben und ihrer Qualifikation durch den Unternehmer nach dessen Gefahrdungsbeurteilung bestimmt.
In der Gefahrdungsbeurteilung nach §3 der BetrSichV hat der Unternehmer u. a. Art und Umfang der
Priafung, Priffristen (friiher grofRtenteils in den rechtsverbindlichen Unfallverhitungsvorschriften
festgeschrieben) und die Qualifikation des Prifers zu ermitteln.

Die Priifung der Maschinen ist grundsditzlich eine Unternehmerhaftung.

Da in der Praxis der Unternehmer / Arbeitgeber die Priifung oft nicht selber durchfiihrt, kann er diese
Verantwortung durch eine Ubertragung seiner Unternehmerpflicht delegieren und zwar in Form einer
schriftlichen Beauftragung. Hiermit benennt er einen Verantwortlichen, der fiir die ordnungsgemafe
Durchfiihrung und Dokumentation der Priifung der Maschinen die Verantwortung Gbernimmt. In der
schriftlichen Beauftragung ist genau festzulegen fiir welche Maschinen der Mitarbeiter zur befdhigten
Person ernannt wird. Der Unternehmer ist aber auch in der Pflicht, sich von der Qualifikation des
Mitarbeiters zu Gberzeugen - nicht nur vor der Beauftragung, sondern regelmaRig! Die technische
Weiterentwicklung der Maschinen und die Anderungen im Vorschriftenwesen machen eine
bedarfsgerechte Weiterbildung der Mitarbeiter erforderlich. (In Bezug auf die Haftung wird hier auch auf
das BGB verwiesen, insbesondere § 823 und § 831)

Die Priifungen der Maschinen sind ein wichtiger Baustein im Arbeitsschutz



Mit der ordnungsgemaRen Durchfiihrung der Priifungen kommt der Unternehmer seiner Aufsichtspflicht
nach. Er gewahrleistet nicht nur die Arbeitssicherheit, sondern erhéht dadurch auch die Einsatzbereitschaft
seiner Maschinen und minimiert so das Ausfallrisiko, denn Stillstands Zeiten kann sich in der heutigen Zeit
keiner mehr leisten.

Hat z. B. die alte VBG 40 fiir Erd- und StraRenbaumaschinen in der Vergangenheit noch den jahrlichen
Prifzyklus vorgeschrieben, so sagt die BetrSichV aus, dass der Betreiber im Rahmen der ihm obliegenden
Verantwortung fir seine Maschinen eine Gefdahrdungsanalyse erstellen muss. Hier muss er auch festlegen,
in welchen Abstdanden die Maschinen zu priifen sind. GemaR z. B. der UVV , Erdbaumaschinen VBG 40“ sind
Erdbaumaschinen, ihre Anbaugeréate sowie die nach dieser Unfallverhiitungsvorschrift fir den Betrieb von
Erdbaumaschinen erforderlichen Sicherheitseinrichtungen nach Bedarf, jedoch jahrlich mindestens einmal,
durch einen Sachkundigen zu prifen. Der Unternehmer hat lGber die wiederkehrenden Priifungen
Nachweise zu fiuhren (Prifbuch mit Nachweis der Sachkundigen Priifung).

Unterliegen die Arbeitsmittel z. B. Schaden verursachenden Einfliissen wie Abbrucharbeiten, die zu
gefahrlichen Situationen fiihren kénnen, so sind diese Arbeitsmittel entsprechend den ermittelten Fristen
durch hierzu befahigte Personen zu tberprifen. Unter diesem Punkt werden die regelmaRigen Priifungen
gefordert. Die durchzufiihrenden Prifungen miissen auch den Ergebnissen der Gefahrdungsbeurteilung
nach § 3 BetrSichV gentigen.

Bei besonderen Gefahren, z. B. extra Sicherheitshinweise fiir hochziehbare Personenaufnahmemittel PAM
Arbeitsblihnen, Arbeitskorb, Arbeitsplattformen am Kran, Stapler, Bagger, Radlader usw. nach: BGR 159 BGl
872 BGI 5131 sind teilweise Priifungen vor dem Einsatz Pflicht. (z. B. beim Krankorb Einsatz Haltepunkte
gegen Absturz usw.)

Die Intervalle zu verlangern, ist auf den ersten Blick eine einfache Moglichkeit, Kosten zu sparen. Doch so
einfach ist die Situation nicht. In der BGR 500 Kap. 2.12 findet man die Bereiche "Betreiben" und "Prtfung"
aus der zuriickgezogenen Vorschrift VBG 14 wieder. Hier findet man auch die alte Definition des jahrlichen
Priifintervalls. Dariiber hinaus ist der Betreiber auch in der Pflicht, die Anderung der Priifzyklen schriftlich
zu begriinden. Dies kann er nur, wenn er Uber die anfallenden Mangel, Wartungen und vorbeugenden
Instandhaltung genauestens Buch fiihrt und diese auswertet - ein sehr aufwendiges Verfahren. Zudem ist
es sicherlich auf der einen Seite natiirlich unerlasslich, durch die wiederkehrende Priifung die
Betriebssicherheit der Maschinen und somit die Sicherheit des Anwenders zu gewahrleisten. Zum anderen
ist es aber auch logisch, dass die Durchfiihrung einer solchen Priifung zur Folge hat, dass Mangel friihzeitig
erkannt und behoben werden kdnnen. Dies erhoht die Einsatzfahigkeit der Maschine, minimiert die
Ausfallzeiten und vermeidet nachfolgende, hohere Reparaturkosten. In der heute wirtschaftlich
schwierigen Zeit sind dies Argumente, die nicht von der Hand zu weisen sind.

Dariiber hinaus missen hierfiir auch noch weitere Faktoren beriicksichtigt werden und in die Festlegung
der Intervalle einflieRen, z. B. Einsatzdauer und -ort, Art der mit der Maschine durchgefiihrten Arbeiten
(Einsatzbedingungen), Qualifikation der eingesetzten Bediener (geschult als Maschinist oder
Maschinenfiihrer; Staplerschein, Baggerschein, Radladerschein, Kranschein oder Hubarbeitsbiihnenschein;
Alter der Maschine (wegen Nachristung der Sicherheit wie Rickhaltesysteme, Haltegriffe, Not-Halt Taster,
Sicherheitsaufkleber wie Quetschgefahr usw.) Pflege und Wartung der Maschine in der Vergangenheit.

Die Priifungen sind schriftlich zu dokumentieren.



Hierfir ist ein entsprechendes Abnahmeprotokoll vorgeschrieben. Auf diesem Abnahmeprotokoll sind
Datum und Ort der Priifung sowie alle festgestellten Mangel zu erfassen. Der Priifer sowie der
Maschinenverantwortliche, der fiir die Beseitigung der Mangel verantwortlich ist, haben das Protokoll zu
unterschreiben. Ebenso muss die Moglichkeit bestehen, eventuell erforderliche Nachprifungen zu
dokumentieren. AbschlieRend muss vermerkt werden, ob die Maschine weiterhin betriebsbereit ist oder
dem Weiterbetrieb Bedenken entgegenstehen.

Nachweise sind zu dokumentieren und mindestens bis zur nachsten Priifung aufzubewahren. So heif3t es
bei Kranen z. B. dass das Abnahmeprotokoll mindestens bis zur nachsten Prifung aufbewahrt werden
muss. Bei besonders prifbuchpflichtigen Maschinen wie z. B. Turmdrehkrane und Lkw-Ladekrane, ist das
Protokoll unbefristet tiber die gesamte Lebensdauer der Maschine im Prifbuch aufzubewahren und zum
Teil sogar der BG vorzulegen. Wobei viele Unternehmen ihre eigene Sicherheitsdokumentation haufig finf
bis zehn Jahre aufbewahren (identisch der Aufbewahrungspflicht von Schulungsunterlagen der
Gerateflhrer Ausbildung 5 Jahre und von den Steuerunterlagen die 10 Jahresfrist) und dieses auch
teilweise bei Fremdfirmen auf Ihren Grundstiicken verlangen, das mind. eine Kopie des Prifbuches mit
Bedienungsanleitung und fir die Maschinenfihrer der Schulungsnachweis die regelmafige Fortbildung und
natiirlich auch hier wieder die Schriftliche Beauftragung fiir das Werksgeldnde erteilt ist.

Fir die Sicherheit im Unternehmen ist weiterhin der Unternehmer, auch Arbeitgeber genannt,
verantwortlich. Aus diesem Grund lasst er die Sicherheit seiner Arbeitsmittel durch qualifiziertes
Fachpersonal prifen. Fiir die ordnungsgemaRe Durchfiihrung der Priifung zeichnet die befahigte Person.
Sie ist in ihrer Funktion weisungsfrei und darf wegen der Ausiibung ihrer Tatigkeit nicht benachteiligt
werden.

Die befahigten Personen werden in der Technischen Regel zur Betriebssicherheit TRBS 1201 und TRBS 1203
naher beschrieben. Hilfreich hierzu sind die beiden Anhange 1 und 2 in dieser TRBS.

Literaturempfehlungen:

Fur die Regalprifer kdnnen wir an dieser Stelle das Fachbuch "Regalpriifung nach DIN EN 15635" von Dipl.-
Ing. Maurus Oehmann aus Wilhelmsfeld, sehr empfehlen. ISBN 978-3-00-041145-8).

Eine schone Hilfe fir die vorgeschriebene Gabelzinkenpriifung von Vetter finden Sie unter
http://www.gabelzinken.de/ratgeber-service/inspektion-reparatur/

Flyer maRR der Kette Teilung VerschleiBmesslehre Kettenverschleilllehre
http://www.fb-ketten.de/verschleissmesslehre.html

Fiir den Kranprifer Ketten Bander Seile Lastaufnahmemittel Winden und PAM Prifer am Kran empfehlen
wir das Fachbuch "Sicherheit bei Kranen" von Jiirgen Koop (Leiter Fachausschul§ Krane Holz Metall BG) und
Wilhelm Hesse (Demag Krane Wetter) aus dem Springer Verlag. ISBN 978-3-642-12793-9

Sichere Krane in Europa - Teil 1: Konstruktion und Betrieb von Kranen und Hebezeugen Buch von Hans-
Jiirgen Kunze und Jiirgen Koop aus dem DC Verlag

Ein Berechnungsprogramm fiir das Laufzeitkollektiv an Kranen Winden usw. finden Sie unter
http://www.hebezone.org/docs/32/news-32-552.html

Wenn Sie sich jetzt noch fragen, was Sie alles priifen lassen miissen,
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dann schauen Sie auch unter der TRBS 1201 und dieser INFO-PDF der BG
Neue Vorschriften bzw. Uberarbeitung des Regelwerkes der BGs UK des Landes usw.
DGUV / GDA usw.

Module Prifungen gemaR Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV und Technische Regeln fir
Betriebssicherheit TRBS 1201 und 1203 fur z. B.

1. Priifung elektrische Anlagen und Betriebsmittel gem. BGV A3 §5 DA Abs. 1 Nr. 2 TRBS 2131

neue DGUV Vorschrift 3 E Prifungen e check Prifung beweglich nach z. B. der VDE 0100 Teil 600/
0701/0702 z. B. fur handgefiihrte Elektrowerkzeuge, Elektrowdrmegerite, Leuchten, Geréate der
Unterhaltungs- Informations- und Kommunikationstechnik, Verlangerungskabel und
Gerateanschlussleitungen usw. (nur mit elekt. vork. EuP Elektrotechnisch Unterwiesene Person nach der
BGV A3 Tabelle 1b) (siehe hierzu auch die Info BGI 5090 / GUV-I 5090)

2. Prifung ortsfester Maschinen gem. BGV A3 § 5 DA zu Abs. 1 Nr. 2 TRBS 2131 neue DGUV Vorschrift 3 E
Prufungen e check Prufung ortsfest + beweglich nach der VDE 0100 Teil 600/ 0701/0702 fiir z.B. Dreh- und
Frasmaschinen und sonstige Maschinen der Metallbe- und verarbeitung usw. als Elektrofachkraft Tabelle 1a
und 1c nach BGV A3 § 5 nur fiir die Fachkrafte.

Hebezeuge Prifung von Krane gem. DGUV Grundsatz 309-001 alte BGG 905 neue DGUV Vorschrift 52 + 53
alte BGV D6 BGG 943 (alte ZH/1/29) Prufbuch fiir den Kran z. B. Sdulenschwenk- und Portalkrane, Lkw-
Ladekrane, Briickenkrane, Mobilkrane, Baukrane, Turmdrehkrane usw. (Gilt fir alle Kranarten nach dem
DGUV Grundsatz Krane 309-003.)

Fortbildung zur Befdhigten Person nicht nur zur Priifung von z.B. HMF-Ladekranen auf Windkraftanlagen
sondern alle Hersteller wie Hiab MKG Palfinger usw. da ein staatlicher anerkannter Nachweis seit 2008 ist.

Prafung von Winden, Hub- und Zuggeraten Kettenzug Hubzug Greifzug u.a. Hebezeuge gem. BGG 956
neuer DGUV Grundsatz 309-007 alte BGV D8 neue DGUV Vorschrift 53 & 54 (alte VBG 9a) alte BGR 500
Kapitel 2.8 neue DGUV Regel 100-500 Kap. 2.8 usw.

Prifung von Lastaufnahmeeinrichtungen gem. DGUV Vorschrift 53 & 54 alte BGV D6 & D8 (ganz alte VBG
9a) und DGUV-R 100-500 alte BGR 500 Kapitel 2.8 Lastaufnahmemittel wie Traversen Palettengabeln
Magnete Fassheber Stapeljochen und auch Anschlagmittel wie Ketten Seile Hebebander Rundschlingen
usw. siehe auch in der BGR 150 DGUV Regel 109-004, BGR 151 DGUV Regel 109-005, BGR 152 DGUV Regel
109-006 bzw. auch in der BGI 622 neue DGUV-I 209-021 Gebrauch Verwendung Ablegereife und Priifung
dazu

Prifung gem. DGUV Regel 113-015 Hydraulik-Schlauchleitungen — Regeln fiir den sicheren Einsatz vormals
die alte BG-Regel BGR 237 gilt fiir alle Arbeitsmaschinen mit Hydraulik max. 6-10 Jahre alt nur usw.

Schlauchmanagement 4.0 rechtssichere Dokumentation gemal §5 Arbeitsschutzgesetz und neue Vorschrift
DGUV 013-020 ist falsch, ist die DGUV Regel 113-020 mit gemeint und zudem nicht neu da seit Oktober
2017 schon da ist, und fir die Priifung gilt auch noch die DGUV Regel 113-015 Hydraulik-Schlauchleitungen
— Regeln fiir den sicheren Einsatz vormals die alte BG-Regel BGR 137 und BGR 237 gilt fiir alle
Arbeitsmaschinen mit Hydraulik siehe auch hier den Link der BGHM dazu
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https://www.dguv.de/medien/fb-holzundmetall/publikationen-
dokumente/infoblaetter/infobl_deutsch/015_hydraulikschlauch-wechseln.pdf

UVV-Priifer fir Flurforderzeuge sprich Stapler Gabelstapler FEM 4.004 BGG 939 BGG 940 BGG 941 BGG 946
BGV D34 §33 & 37 Gasprifung Dichtigkeit der Anlage Abgaspriifung usw. gilt auch fir Dieselstapler die
Abgasuntersuchung (AU). Plus Rissprifung und Verschleiprifung an den Gabelzinken sowie das flyer maR
der Kette muss gem. der FEM gepriift werden. Vetter hat da ein schones Protokoll und FB Leaf Chain eine
Lehre gilt fir alle FFZ nach DIN EN ISO 3691 nicht fir die Teleskopstapler nach DIN EN 1459

Priifung von Hubarbeitsbiihnen und Hebebihnen gem. BGG 945 neuer DGUV Grundsatz 308-002 BGR 500
Kapitel 2.10 neue DGUV-R 100-500 (ganz alte VBG 14) und BGG 945-1 neuer DGUV Grundsatz 308-003
Priafbuch fir Arbeitsbiihnen Ladebordwand Werkstattbiihne Fahrzeughebebiihne Cargolift Hubfix
Hubsteiger Deutel Ladebordwédnde Scherenbiihne Gelenkbiihne Dino Lift Kfz- Blihne usw.

Schulung zur befahigten Person zur Priifung von Containern Lkw Absetzkippern Abrollsysteme nach BGR
186 neue DGUV Regel 114-010 TRBS ASR usw.

Prifung von Erdbaumaschinen EN 474 oder StraBenbaumaschinen EN 500 Baumaschinen nach BGR 500
neu DGUV-R 100-500 Kapitel 2.12 alte VBG 40 / BGR 262 DGUV Regel 101-003 alte BGR 118 fiir z.B. Bagger
Mobilbagger Zweiwegebagger Raupenlader Radlader Dumper Walzen Straenfertiger Verdichter
Motorgrader Scaper usw.

Befahigte Person zur Prifung von kraftbetatigten Fenstern, Tlren und Toren gem. BGR 232 neue ASR 1.7
und BGG 950 neuer DGUV Grundsatz 308-006 Prifbuch fir kraftbetatigte Tore, Tliren und Fenstermind. 1x
jahrlich gilt auch fir Brandschutztiren und -toren siehe DIN 14637 da aber mind. alle 3 Monate siehe auch
die ASR dazu

Prifung von Leitern und Tritte gem. DGUV-1 208-016 wie BGI 694 und alte BGV D36 Sachkundige Person zur
Prifung von Leitern Tritten und Kleingeriste gilt auch fir die Ortsfesten Steigleitern dieser Lehrgang It.
DGUV. Es gibt also keinen eigenen Lehrgang als Priifer fiir die ortsfesten Steigleitern nach DGUV
Information 208-032 alte BGI 5189 DGUV Information 208-016 alte BGI 694 usw. Ortsfeste Steigleitern
werden da nicht mit behandelt, da sie Teil von baulichen Anlagen und kein Arbeitsmittel im Sinne der
BetrSichV sind.

Prifung von Ladebriicken und fahrbare Rampen gem. BGR 233 neue DGUV Regel 108-006 und DGUV
Grundsatz 308-007 alte BGG 959- Priifbuch fur fest mit dem Geb&dude verbundene Ladebriicken und
fahrbare Rampen Verladebihnen Butt usw.

Ausbildung zum Regalprifer und Regal Checker Regalpriifung Umlaufregale, Palettenregale, Tragarmregale,
Lagereinrichtungen usw. gem. DIN EN 15635 und DGUV Regel 108-007 alte BGR 234 usw.

Ausbildung Priifer persdnliche Schutzausriistung gegen Absturz PSA gA gem. BGG 906 neuer DGUV
Grundsatz 312-906 und davor die ZH 1/55 der BGR 198 neue DGUV Regel 112-198 der TRBS 2121 usw.
Auswahl, Ausbildung und Befahigungsnachweis von Sachkundigen fiir persdnliche Schutzausriistungen
gegen Absturz. Sachkundigenausbildung gemalR DGUV Grundsatz 312-906 Aufsplittung der
Sachkundigenausbildung

Die Ausbildung zum Sachkundigen ist nun in neun unterschiedliche Teilbereiche aufgeteilt:
1. Personliche Schutzausriistung gegen Absturz (PSAgA)

2. Ausrlstung zum Retten aus Hohen und Tiefen (RA/SRHT)
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3. Ausristung fir die Seil- und Positionierungstechnik (SZP)

4. Ausristung fiir die Seilklettertechnik (SKT)

5. Ausriistung nach den Geratesatzen fir die Feuerwehr (AGBF)

6. Bergsteigerausriistungen (BSA)

7. Ausristung flr Sport- und Freizeitanlagen (SFA-S), Seilgdrten und Seiltechniken
in der Erlebnispadagogik (STEP)

8. Ausriistung fiir Hoheninterventionstechnik (HIT)

9. Ausrlstung fir Bergrettungsdienste/Bergwacht (BRD/BW)

Fachliche und theoretische Kenntnisse zur PSAgA sind zwingend erforderlich.

Bevor Sie zur Sachkundigen Schulung zugelassen werden, muss eine fachliche Eignung durch einen
Eingangstest nachgewiesen werden. Hierbei werden Grundlagen zur richtigen Anwendung von PSAgA usw.
abgefragt, sind keine Vorhanden also kein rechtsgiiltiger Schulungsnachweis zur Anwendung dazu, dann
koénnen Sie leider nicht teilnehmen an diesen Kurs.

Befahigte Person zur Prifung von Arbeitskérben fir Stapler Bagger Radlader Krane usw. siehe auch die BGI
5131 neue DGUV-I 209-075 usw. dazu. sind 3 Module in einem - ab 750,- fiir den Kurs -

UVV-Prifungen vom PAM Arbeitskorb oder Arbeitsplattformen z. B. am Kran, Bagger, Stapler, Radlader
usw. siehe Hochziehbare Personenaufnahmemittel BGR 159 neue DGUV Regel 101-005 & BGI 5131 neue
DGUV Information 209-075 & BGI 872 DGUV-G 309-004 bisher BGG 922 neue DGUV Information 201-029 &
TRBS 2121 Teil 4 sowie der TRBS 1203-4) Hier muss auch eine besondere Schulung sein. Siehe auch
Personenaufnahmemitteln kurz PAM nach der TRBS 2121 Teil 4 prEN 14502-1:2008 DIN EN 14502-1:2008
Die allgemeinen Anforderungen, die bei der Priifung von Arbeitsmitteln zum Heben von Personen mit
hierfir nicht vorgesehenen Arbeitsmitteln zu beachten sind, sind der TRBS 2101 Priifung von Arbeitsmitteln
und Uberwachungsbediirftigen Anlagen zu entnehmen (siehe auch die TRBS 1201 dazu). Hinweise zur
baulichen Durchbildung von Personenaufnahmemitteln konnen z.B. der prEN 14502-1:2008 usw.
entnommen werden.

Checkliste fir die Prifung Arbeitsplattform am Tragergeradt ohne Kran & Winde (HIER)

Lastenaufziige ohne Personenbeforderung z.B. Dachdeckerschragaufziige Mobellifte usw.
(Steuereinrichtung nicht von innen erreichbar!) (kein Aufzug nach § 2 Ziffer 1c der 12. GPSGV) BetrSichV §
10(1) §10(2) und § 10 (3) und TRBS 1201 usw.

Ausbildung zur befahigten Person zur Priifung von Pressen DGUV Information 209-030 alte BGI 724 alte ZH
1 /456 + BGR 253 in der BGR 500 neue DGUV-R 100-500 Kapitel 2.3 Betreiben von Pressen der Metallbe-
und -verarbeitung und die DGUV Regel 113-015 alte BGR 237 zu beachten ist.

Lichtschranken, beriihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen an kraftbetriebenen Arbeitsmitteln auch an
Pressen gem. BetrSichV TRBS 1201 (alt ZH1/597 und ZH1/281)

Befahigte Person zur Prifung von Fahrzeugen gemaR § 57 der BGV D29 neue DGUV Vorschrift 70 siehe
auch BGG 916 neuer DGUV Grundsatz 314-003 BGR 157 neue DGUV Regeln 109-008 und 109-009 sowie die
BGI 550 neue DGUV Information 209-007 usw.

13



Pistenbulli DGUV Regel 114-008 alte BGR 155 Betrieb von Pistenpflegegeraten nach der DIN EN 15059 und
UVV Prifung nach der DGUV Vorschrift 70 usw.

Ausbildung zur befahigten Person zur Prifung von Zurrmitteln fir die Ladungssicherung nach VDI 2700
(diese sind auch mindestens 1 x jahrlich zu Priifen) usw.

Befdhigte Person fiir Motorkleingerate TRBS 1201 BetrSichV & DUGV-R 100-500 div. Kapitel wie
Rittelplatten, Stampfer, Vibrationsplatten, Einachser mit Anbaugeradte wie Hammer oder Bohrer, Motor
Steinsdgen, Motorflex, Motorsagen, Kettensdgen, Freischneider, Hochentaster, Mahgerate, Rasenmaher
und andere Motorgerate usw.

Prifung Flissiggas-Tankstellen nach Betr.Sich.V § 14 + 15 incl. Anhang 3.8 sowie Mobile Tankanlage
Betankungsanlage Baustellenbetankung Carrytank Dieseltank Benzintank usw. nach der TRGS 510 usw.

Schulung UVV Priifer mit Zertifikat fiir Mill Pressen Container und Absetzt Kipper Stanzen usw. je Pers. ab
750,- Punkt 3 Schulen wir nicht da Elo Fachkraft Vorgeschrieben ist und keine EuP (oft falsch gemacht)

Weiteres - Wo steht was Vorgaben sind u.a.:
TRBS 1201 / 1203 und VDI 4068 und weitere Vorgaben wie:

Ausbildung zur befahigten Person zur Priifung von Pressen DGUV Information 209-030 alte BGI 724 alte ZH
1 /456 + BGR 253 in der BGR 500 neue DGUV-R 100-500 Kapitel 2.3 Betreiben von Pressen der Metallbe-
und -verarbeitung und die DGUV Regel 113-015 alte BGR 237 zu beachten ist.

DGUV Regel 114-010 Austauschbare Kipp- und Absetzbehalter Millpressen Abfallpressen Stanzen usw. alte
BGR 186 N 6.1 (ganz alte ZH 1/589).

Prifung gem. DGUV Regel 113-015 Hydraulik-Schlauchleitungen — Regeln fiir den sicheren Einsatz vormals
die alte BG-Regel BGR 237 (ganz alte ZH 1/74)

Prifung elektrische Anlagen und Betriebsmittel gem. BGV A3 §5 DA Abs. 1 Nr. 2 neue DGUV Vorschrift 3 E
Prifungen e check Prifung beweglich nach z. B. der VDE 0100 Teil 600/ 0701/0702 usw.

3 Punkte Prifung oder nur die Punkte 1 + 2

1. Mechanische Uberpriifung der Presse nach BGR 186 Nr. 6.1 ( dies entspricht Ihren
Sachkundigenpriifungen )

2. Hydraulische Uberpriifung (Uberpriifung der Driicke, Olqualitit und Filteriiberpriifung;
Funktionsprifung)

3. Elektrische Uberpriifung nach der Vorschrift 3 alte BGV A3 und DIN VDE 0702 und Dokumentation durch
ein

Protokoll mit den gemessenen Werten der folgenden Punkte:
Isolationsmessung eSchutzleiterprifung eHochspannungsprifung alt neu

Differnezstrommessung eSichtpriifung der Netzanschulussteile ¢Sichtprifung der elektrischen
Installation auf

Beschadigung eSichtpriifung auf Feuchtigkeitsschutz nur durch eine Elektro Fachkraft kein EuP da
Starkstrom.
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Die Pflicht zur UVV Sicherheitspriifung betrifft unter anderem die folgenden Maschinen:

Pressen in der Metallverarbeitung, Hydraulische Pressen fiir die Bearbeitung von keramischen Werkstoffen,
Holz, Spanplatten und Leder Hydraulische Pressen in der Schuh- Textil- und Bekleidungsindustrie,
Maschinen zur Fertigung von Steinen, Platten und Rohren aus Beton, Richtpressen, Ballenpressen (auch in
der Landtechnik), Mill- und Schrottpressen, Stanzen, Spann-, Montage- und Transporteinrichtungen usw.
siehe die DGUV Vorschriften Regeln Grundsatze und Informationen dazu.

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist die deutsche Umsetzung der Arbeitsmittelrichtlinie
89/655/EWG, spater ersetzt durch Richtlinie 2009/104/EG, und regelt in Deutschland die Bereitstellung von
Arbeitsmitteln durch den Arbeitgeber, die Benutzung von Arbeitsmitteln durch die Beschaftigten bei der
Arbeit sowie den Betrieb von Giberwachungsbediirftigen Anlagen im Sinne des Arbeitsschutzes. Das in ihr
enthaltene Schutzkonzept ist auf alle von Arbeitsmitteln ausgehenden Gefahrdungen anwendbar.

Grundbausteine des Schutzkonzeptes der Betriebssicherheitsverordnung sind eine einheitliche
Gefahrdungsbeurteilung der Arbeitsmittel, sicherheitstechnische Bewertung fiir den Betrieb
Uberwachungsbedirftiger Anlagen, ,,Stand der Technik” als einheitlicher Sicherheitsmafistab

geeignete SchutzmalRnahmen und Prifungen, also kein alt Maschinen Bestandsschutz mehr,
Mindestanforderungen fiir die Beschaffenheit von Arbeitsmitteln, soweit sie nicht durch harmonisierte
europaische Richtlinien, zum Beispiel die Druckgeraterichtlinie, ATEX-Produktrichtlinie oder
Aufzugsrichtlinie geregelt sind.

Die Betriebssicherheitsverordnung schreibt in den § 15 Priifung vor Inbetriebnahme und § 16
wiederkehrende Prifungen Priifungen vor, die Novellierung der Betriebssicherheitsverordnung aus dem
Jahr 2015 soll die Regelungen vereinfachen, Rechtssicherheit schaffen und gleichzeitig den Schutz
Beschaftigter verbessern. Hierzu wurden Doppelregelungen beseitigt und konkrete Priifvorschriften
formuliert. Zu den wichtigen Anderungen gehdren: Aufnahme tiberwachungsbediirftiger Anlagen in die
Gefahrdungsbeurteilung, konkrete Prifvorschriften (in den Anhangen 2 und 3), zweijahrige Priffrist fiir alle
Aufzuganlagen, materielle Anforderungen zum Brand- und Explosionsschutz werden zukiinftig
ausschlieBlich in der Gefahrstoffverordnung geregelt. usw.

also mal ganz in Ruhe selber Lesen, und hier eine Info Seite zum T-O-P-Prinzip dazu

Die einwandfreie Funktion von Maschinen Anlagen und Geraten ist Voraussetzung fiir ein storungsfreies
und sicheres Arbeiten. Dartiber hinaus konnen durch die regelmaRige Sachkundigen Prifung systematisch
technische Mangel und Fehler entdeckt und beseitigt werden. Unfalle lassen sich so vermeiden bzw.
entscheidend verringern.

Wenn Sie wissen wollen, was Sie alles priifen lassen missen und, ob ein Sachkundiger oder
Sachverstandiger diese Priifungen durchfiihren darf, dann schauen Sie z. B. hierzu die Module in

die INFO-PDF der BG HW an.
Die Technische Regeln fiir Betriebssicherheit und die TRBS 1203 Befahigte Personen

Diese Technische Regel konkretisiert die Voraussetzungen fir die erforderlichen Fachkenntnisse einer
befahigten Person entsprechend § 2 Abs. 7 BetrSichV. gemals § 2 Abs. 7 BetrSichV missen befdhigte
Personen fir die in Satz 1 genannten Prifungen Gber die erforderlichen Fachkenntnisse tGber Vorschriften
Normen Grundsatze usw. verfiigen.

(werden in der Schulung vermittelt und bis auf die Normen mitgegeben)
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Die Teilnehmer miissen mind. 21 Jahre alt sein, eine abgeschlossene Berufsausbildung und technisches
Verstdindnis besitzen.

Sie bekommen von uns ein Schulungszertifikat als Nachweis, dass Sie als Zertifizierte befahigte Person nach
§ 10 der Betriebssicherheitsverordnung TRBS 1203 Artikel 1 der RL 94/9/EG VDI 4068 usw. gelten. Mit
diesen Zertifikat konnen Sie sich z.B. beim Landerausschusses fiir Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik zum
Anerkennungsverfahren zur Anerkennung von befdhigten Personen zur Betriebssicherheitspriifung Prifung
vor Inbetriebnahme und Wiederkehrende Priifungen nach § 14 Absatz 6 der Betriebssicherheitsverordnung
anmelden oder bei der ZZP als ZBP (in Niedersachsen Hessen Bayern Baden Wiirttemberg teilweise Pflicht
flir Prifungen bei den Behorden sprich Korperschaft des 6ffentlichen Rechts).

Preis Beispiele:

Hubarbeitsbiihne nach DIN EN 280 A & B Gruppe ohne PSA ab 450,- mit PSAgA dazu 700,-
Industrie Stapler nach DIN EN I1SO 3691 und FEM 4.004 ab 450,- mit Arbeitskorb dazu 700,-
und Geldnde Telestapler nach DIN EN 1459 starr ab 450,- mit drehbar dazu 700,-

mit Winde oder mit Mannkorb dazu ab 250,- beides zusammen 450,- dazu

Zinken Schaufel Mistgabeln usw. immer so dabei,

dann aber mind. iber 2 Tage der Kurs da das mehr als 3 Module sind.

mehr zum Thema UVV auf www.uvv-prifer.net

Infos und Anmeldung:

Informationen zum Thema und Anmeldungen bitte per E-Mail an: ssm-arbeitssicherheit@web.de
Vieles fur den Arbeitsschutz

Ersatz Prufbicher - Fachausweise - Protokollbiicher fiir UVV - Power Point fiir Geratefihrer usw.
www.as-drewer.de

Ausbilder Train the Trainer Lehrgange fiir Stapler - Krane - Baumaschinen - Arbeitsbiihnen
www.drewer.net

Mit Gruf

Drewer, Olli Sicherheitsfachkraft fiir Arbeitssicherheit SiFa / FaSi / IAG Ausbilder und Prifer sowie
Sachverstandiger nach der DIN EN ISO / IEC 17024 und Train the Trainer & UVV-Prufer Ausbilder als
Schulungspartner der ISO-AMA Gruppe

Internationales Zertifiziertes Schulungsbiiro

Auf den Geeren 1-3

in 59469 Ense Hoingen im Industriepark

www.nicht-ohne-schulung.de
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http://uvv-prüfer.net/
http://www.nicht-ohne-schulung.de/

Selberlernen UVV-Priifer

Gehen Sie z.B. in den Ordner UVV-Prifer Teilnehmer auf lhren USB Stick/CD und
Lesen Sie die BMAS TRBS 1201 und die INFO-PDF der BG HW zum Thema
Prafungsbedirftige Einrichtungen durch.

Schreiben Sie sich fur Ihre Sachen die Sie Prifen mochten z.B. die BGG BGI BGR
Nummern usw. auf.

Dann im Ordner auf USB/CD Lesen Sie die PDF der BG UK des Landes oder der
DGUV usw. dazu durch.

bzw. auf google z.B. eintippen BGG 945 PDF siehe hier das Beispiel und schon

haben Sie die neuen Nummern auch dazu.

Neue Vorschriften bzw. Uberarbeitung des Regelwerkes der BG's UK des Landes
usw. finden Sie auch auf den Seiten

www.arbeitssicherheit.de oder auch auf www.dguv.de

z.B . Kran DGUV Grundsatz 309-003 Krane HBZ alte BGG / GUV-G 921 /Stapler
DGUV Grundsatz 308-001 Flurforderzeuge FFZ alt BGG / GUV-G 925 /
Arbeitsbiihnen DGUV Grundsatz 308-008 Hubarbeitsbiihnen HAB alt BGG / GUV-G
966 / Baumaschinen DGUV Vorschrift 1 und DGUV Regel 100 - 500 alt BGR 500
Kapitel 2.12 (alte VBG 40) EBM

Inhalte fast immer gleich, nur neue Nummern Systematik bekommen, so dass bei
allen Unfallkassen gleich ist die Vorschrift.

Wichtig bei Gerate mit Hydraulik immer die BGR 237 mit Lesen dazu.

Notizen machen und bei Fragen per E-Mail zu uns senden, bis zum gebuchten
Schulungs- Termin bei uns im Schulungszentrum Industriepark in 59469 Ense
Hoingen Kreis Soest NRW nahe A44 siehe hier

Ihr Ausbilder Sicherheitsfachkraft (SiFa) und Sachverstandiger Drewer, Olli von

www.befdhigte-person.net bzw. www.nicht-ohne-schulung.de

Priifungsbediirftige Einrichtungen und Uberwachungsbediirftige Anlagen

http://bghw.vur.jedermann.de/bghw/xhtml/document.jsf?alias=bghw sb b12b006 1

https://www.arbeitssicherheit.de/service/lexikon/artikel/ueberwachungsbeduerftige-anlagen.html

http://www.bgbau-medien.de/handlungshilfen gb/daten/ga bau/pruefung/pruefung.htm




Rechtssicher priifen nach der TRBS 1201, BetrSichV, VDI 4068 usw. siehe auch
auf www.befédhigte-person.net

Arbeitsbereich / -platz:
Mangel gemeldet an:
besprochen mit: Prifdatum:

Nr. Frage Antwort| Handlungs- Erledigen bis Bemerkungen
bedarf

1. | Existiert ein Kataster aller im Be-
trieb verwendeten Arbeitsmittel?
2. Sind fiir jedes Arbeitsmittel oder
jede Arbeitsmittelgruppe Prifum-
fang und Priiffrist in der Gefahr-
dungsbeurteilung festgelegt?

3. | Wird die Pflicht erst
Inbetriebnahme Prifung
durchgefihrt?

5. | Werden von der Regel abweichen-
de Pruffristen plausibel begriindet?

6. |Sind schadigende Einflisse auf die
Arbeitsmittel berlicksichtigt?

7. | Sind auch Werkzeuge auf Monta-
gefahrzeugen und die Fahrzeuge
selbst nach der V70in die

Prifungen mit einbezogen?
8. | Werden alle wiederkehrenden

Prifungen dokumentiert?

9. | Sind Bedienungsanleitungen vonden
Arbeitsmitteln vorhanden?

10. Konformitatserklarung, Hersteller
oder Einbauerklarung oder Prifung
durch SV zum Geréat vorhanden.
11. | Werden alle Priffristen in einem
Kalender festgehalten?

12. | Wird die tagliche Sichtkontrolle
durch den Benutzer des Arbeits-
mittels durchgefuhrt?

13. | Wird die Prufqualitét von externen
Prifunternehmen hinterfragt, da oft
nicht vorhanden?

14. | Ist es méglich, eigene Beschéftigte
zu befahigten Personen gem. der
TRBS 1203 und VDI 4068 Weiter-
zubilden?

AS-Drewer StidstraBe 8 59519 Méhnesee Tel. 02924/851005 mobil 0175/1509375 www.as-drewer.de
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Ausgabe: Marz 2019
GMBI 2019 S. 229 [Nr. 13-16]
Berichtigung: GMBI 2019 S. 431 [Nr. 22]

Priufungen und Kontrollen
von Arbeitsmitteln und
uberwachungsbediirftigen
Anlagen

Technische Regeln
fur
Betriebssicherheit

TRBS 1201

Die Technischen Regeln flur Betriebssicherheit (TRBS) geben den Stand der Technik,
Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse fur die Verwendung von Arbeitsmitteln wieder.

Sie werden vom Ausschuss flir Betriebssicherheit ermittelt bzw. angepasst und vom
Bundesministerium fur Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt
gegeben.

Diese TRBS 1201 konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs die Anforderun-
gen der Betriebssicherheitsverordnung. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann
der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der
Verordnung erfullt sind. Wahlt der Arbeitgeber eine andere Losung, muss er damit min-
destens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz fir die Beschaftig-
ten erreichen.

Inhalt
1 Anwendungsbereich
Begriffsbestimmungen

Anforderungen an Pruafungen und Kontrollen

A O DN

Festlegung von Art und Umfang erforderlicher Prifungen

5 Festlegung von Art und Umfang erforderlicher Kontrollen

6 Festlegung der Fristen fur Prifungen und Kontrollen

7 Festlegung von Personen, die Prifungen oder Kontrollen durchfihren

8 Durchfuhrung der Prifungen und Kontrollen

Anhang 1 Beispiele fur die in § 14 BetrSichV genannten Anlasse fur Prifungen
Anhang 2 Beispiele fur die Durchfihrung von Kontrollen

Anhang 3 Prifungen von Arbeitsmitteln nach Anhang 3 BetrSichV

Anhang 4 Beispiele fur bewahrte Priffristen

— Ausschuss fur Betriebssicherheit - ABS-Geschaftsfuhrung - BAUA - www.baua.de —
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1 Anwendungsbereich

(1) Diese Technische Regel konkretisiert die Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) im Hinblick auf

1. die Ermittlung und Festlegung von Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prifungen
nach §§ 14 bis 16 BetrSichV sowie deren Durchfuhrung,

2. die Verfahrensweise zur Bestimmung der mit der Prufung zu beauftragenden Per-
son oder zugelassenen Uberwachungsstelle,

3. die Ermittlung und Festlegung der erforderlichen Kontrollen gemal® § 4 Absatz 5
Satz 3, Anhang 1 Nummer 2.1 Satz 6, Anhang 1 Nummer 2.4 Buchstabe a) Satz 2,
Anhang 1 Nummer 4.6 BetrSichV und deren Durchfuhrung und

4. die Erstellung der gegebenenfalls erforderlichen Aufzeichnungen oder Bescheini-
gungen nach § 14 Absatz 7 und § 17 BetrSichV.

(2) Die Uberprifung der Wirksamkeit der SchutzmaBnahmen erfolgt im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung und deren regelmaliiger Uberprifung. Beide Uberprifungen
werden in TRBS 1111 behandelt.

(3) Die besonderen Prufungen an Uberwachungsbedurftigen Anlagen nach dem
3. Abschnitt der BetrSichV werden in TRBS 1201 Teile 1 bis 4 konkretisiert. Bei Prifun-
gen von Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen gilt zusatzlich die TRBS 1201
Teil 1. Bei Prafungen und Kontrollen bei Gefahrdungen durch Dampf und Druck gilt zu-
satzlich die TRBS 1201 Teil 2. Bei Prufungen gemal Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2
nach Instandsetzung von Geraten, Schutzsystemen, Sicherheits-, Kontroll- oder Regel-
vorrichtungen im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU qilt zusatzlich die TRBS 1201 Teil 3.
Bei Prifungen von Aufzugsanlagen gilt zusatzlich die TRBS 1201 Teil 4

(4) Arbeitsmittel oder Teile von Arbeitsmitteln kbnnen auch Prufungen nach anderen
Rechtsbereichen unterliegen. Sollen Ergebnisse aus nach anderen Rechtsbereichen
erforderlichen Prifungen bei Priufungen nach der BetrSichV ganz oder teilweise Uber-
nommen werden, ist insbesondere zu prufen, ob

— das zu prufende Arbeitsmittel oder Teil eines Arbeitsmittels,
— Prifumfang,

— Prifmethoden,

— Priufaussage,

— Qualifikation und Unabhangigkeit des Prifers,

— Zielsetzung der Prifung

dieser anderen Rechtsbereiche mit denen der BetrSichV tbereinstimmen.

— Ausschuss fur Betriebssicherheit - ABS-Geschaftsfuhrung - BAUA - www.baua.de —
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2 Begriffsbestimmungen
21 Prifung

(1) Die Prufung eines Arbeitsmittels umfasst
1. die Ermittlung des Istzustandes,
2. den Vergleich des Istzustandes mit dem Sollzustand sowie

3. die Bewertung der Abweichung des Istzustandes vom Sollzustand.
(2) Der Istzustand ist der durch die Prufung festgestellte Zustand des Arbeitsmittels.

(3) Der Sollzustand ist der vom Arbeitgeber festgelegte sichere Zustand des Arbeits-
mittels (siehe TRBS 1111).

(4) Prufungen sind hinsichtlich Durchfuhrung und Ergebnis gemaf § 14 Absatz 7 oder
§ 17 BetrSichV zu dokumentieren.

2.2 Art und Umfang erforderlicher Priifungen

(1) Prufungen kénnen in folgende Prifarten aufgeteilt werden:

1. Ordnungsprufungen,

2. technische Prufungen.

(2) Der Umfang erforderlicher Prufungen umfasst die raumlichen oder funktionellen

Grenzen der erforderlichen Prifungen der Arbeitsmittel (z. B. zu prifende Komponen-
ten, Stichproben).

2.3 Ordnungsprufung

Bei der Ordnungsprifung wird insbesondere festgestellt, ob

— die zur Durchfuhrung der Prifung erforderlichen Unterlagen vorhanden und plausibel
sind. Fur Arbeitsmittel reicht nach MalRgabe der Gefahrdungsbeurteilung eine
Betriebsanweisung, Betriebsanleitung oder Gebrauchsanleitung aus. Fur uber-
wachungsbedurftige Anlagen und erlaubnispflichtige Anlagen sind die TRBS 1201
Teile 1 bis 4 zu beachten;

— das Arbeitsmittel gemall dem Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung eingesetzt und
verwendet wird;

— die festgelegten organisatorischen Malknahmen geeignet sind;
— Prifumfang und Priffrist definiert sind;
— die technischen Unterlagen mit der Ausfiihrung Gbereinstimmen;

— die Beschaffenheit des Arbeitsmittels oder die Betriebsbedingungen seit der letzten
Prifung geandert worden sind und

— die von der Behorde entsprechend des Genehmigungsbescheides erteilten Auflagen
eingehalten sind.

— Ausschuss fur Betriebssicherheit - ABS-Geschaftsfuhrung - BAUA - www.baua.de —
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2.4 Technische Prifung

Bei der technischen Prifung werden die sicherheitstechnisch relevanten Merkmale
eines Arbeitsmittels auf Zustand, Vorhandensein und gegebenenfalls Funktionsfahigkeit
am Objekt selbst mit geeigneten Verfahren gepruft. Hierzu gehoéren beispielsweise die
folgenden Prifarten:

— aulere oder innere Sichtprifung,

— Prifung der Funktionsfahigkeit der Schutz- und Sicherheitseinrichtungen,
— Prifung mit Mess- und Prifmitteln,

— labortechnische Untersuchung,

— zerstorungsfreie Prufung,

— Prifung mit datentechnisch verkniipften Messsystemen (z. B. Online-Uberwachung).
2.5 Pruffrist

Die Pruffrist ist der festgelegte Zeitraum zwischen zwei Prifungen.

2.6 Kontrolle

Die Kontrolle eines Arbeitsmittels gemall § 4 Absatz 5 BetrSichV umfasst die Fest-
stellung offensichtlicher Mangel, die die sichere Verwendung beeintrachtigen kénnen
(z. B. fehlende Schutzeinrichtung, nicht-ordnungsgemafRe Befestigung, nicht-
ordnungsgemalier Zustand, fehlende Wirkung von Schutzmalinahmen) und die regel-
malfigen Kontrolle der Funktionsfahigkeit der Schutz- und Sicherheitseinrichtungen.
Kontrollen erfolgen ohne oder mit einfachen Hilfsmitteln.

2.7 Schutzeinrichtung
Eine Schutzeinrichtung ist eine Einrichtung (technische MalRnahme) zur Verhinderung

von Gefahrdungen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln.

Beispiele: ein Schutzgitter als Schutz vor Eingriff in eine Presse, eine Absaugung an
einer Schweilstation

2.8 Notbefehlseinrichtung

Eine Notbefehlseinrichtung ist eine Einrichtung zum sicheren Stillsetzen eines Arbeits-
mittels.

Beispiele: Not-Aus-Einrichtung, Not-Halt-Einrichtung, Anlagen-Aus-Einrichtung einer
Tankstelle, Reil3leine, Einrichtung zur Unterbrechung eines Gefahrstoffstroms

2.9 Sicherheitseinrichtung

Eine Sicherheitseinrichtung ist eine Einrichtung zur Verhinderung von unzulassigen
oder instabilen Betriebszustanden von Arbeitsmitteln.

Beispiele: ein Sicherheitsventil, eine sicherheitsrelevante MSR-Einrichtung, eine
Temperatur- oder Drehzahlbegrenzung

— Ausschuss fur Betriebssicherheit - ABS-Geschaftsfuhrung - BAUA - www.baua.de —
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2.10 Sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen

Sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen sind Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen
an Arbeitsmitteln, die deren sicherer Verwendung dienen. Sie bestehen aus Sensor-,
Aktor- und Logikeinheiten sowie zugehorigen Verbindungseinrichtungen. Weitere Ein-
zelheiten kdnnen den TRBS 1201 Teile 1 bis 4 und der TRGS 725 entnommen werden.

3 Anforderungen an Prifungen und Kontrollen
3.1 Allgemeines

(1) Bei der Festlegung von erforderlichen Prifungen und Kontrollen im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber zu berucksichtigen:

— MalRgaben der Vorgaben gemal}

a) § 3 Absatz 6 BetrSichV (Festlegung von Art und Umfang erforderlicher Prufun-
gen von Arbeitsmitteln in der Gefahrdungsbeurteilung),

b) §4 Absatz5 BetrSichV (Kontrolle der Arbeitsmittel vor ihrer jeweiligen Ver-
wendung auf offensichtliche Mangel, die die sichere Verwendung beeintrachtigen
koénnen und regelmaliige Kontrolle der Funktionsfahigkeit von Schutz- und
Sicherheitseinrichtungen),

c) Anhang 1 Nummer 2.1 Satz 6, Anhang 1 Nummer 2.4 Buchstabe a) Satz 2,
Anhang 1 Nummer 4.6 BetrSichV (Kontrollen),

d) § 14 BetrSichV (siehe hierzu auch Anhang 1),

e) §§15 und 16 in Verbindung mit Anhang 2 Abschnitte 2 bis 4 BetrSichV
(Prufungen uberwachungsbedurftiger Anlagen) und,

f)  Anhang 3 BetrSichV (Prifung bestimmter Arbeitsmittel);

— Informationen des Herstellers des Arbeitsmittel, z B. die Betriebsanleitung des Her-
stellers;

— Regeln und Empfehlungen des Ausschusses fir Betriebssicherheit (TRBS und
EmpfBS).

Als weitere Erkenntnisquellen konnen dienen:

— Regelwerke und weitere Erkenntnisse der gesetzlichen Unfallversicherungstrager,
der Lander sowie der Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA);

— Malnahmen, die sich in der Praxis bewahrt haben (Veroffentlichungen von z. B.
Industrieverbanden und Branchenstandards).

Anmerkung: Der Arbeitgeber kann sich bei der Ermittlung und Festlegung erforderlicher
Priafungen u. a. von den mit der Prifung beauftragten Personen unterstitzen lassen,
die Verantwortung des Arbeitgebers bleibt dabei unberihrt.

(2) Im Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung kann der Arbeitgeber in Abhangigkeit
von den Verwendungs- und Umgebungsbedingungen zu dem Ergebnis kommen, dass,
auch bei gleichartigen Arbeitsmitteln, in einem Fall eine Kontrolle gemaR § 4 Absatz 5
Satz 3 oder Anhang 1 Nummer 2.1 Satz 6 oder Anhang 1 Nummer 2.4 Buchstabe a)
Satz 2 oder Anhang 1 Nummer 4.6 BetrSichV, in einem anderen Fall eine Prifung nach
§ 14 BetrSichV erforderlich ist.

— Ausschuss fur Betriebssicherheit - ABS-Geschaftsfuhrung - BAUA - www.baua.de —
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Beispiel:

Bei der Verwendung von ortsfest verwendeten hydraulisch angetriebenen Arbeits-
mitteln, die einer vorbeugenden Instandhaltung durch qualifiziertes Fachpersonal
unterliegen, kann eine Kontrolle vor der Benutzung der Arbeitsmittel ausreichend sein.
Werden entsprechende Arbeitsmittel ohne regelmafige Instandhaltung verwendet, kann
eine wiederkehrende Prufung durch eine zur Prufung befahigte Person erforderlich sein.

(3) Bei der Festlegung, ob an einem Arbeitsmittel wiederkehrende Prifungen
erforderlich sind, sind die Kriterien des § 14 Absatz 2 BetrSichV unter Bertcksichtigung
der Gegebenheiten bei der tatsachlichen Verwendung des Arbeitsmittels zu bewerten
(siehe auch Anhang 1). Zu den Gegebenheiten der tatsachlichen Verwendung gehdren
z. B.

— schadigende Einflisse durch die Verwendung (Betriebsbedingungen),

— Arbeitsgegenstande, an denen mit den Arbeitsmitteln gearbeitet wird,

— die Arbeitsumgebung, in der mit den Arbeitsmitteln gearbeitet wird,

— Auswahl und Qualifikation der Beschaftigten, die die Arbeitsmittel verwenden,

— die Gestaltung des Arbeitsablaufs hinsichtlich der zuverlassigen Durchfihrung von
Kontrollen.

(4) Soweit eine Gefahrdung aufgrund Schaden verursachender Einflisse auf das
Arbeitsmittel durch Malnahmen bei der Beschaffung wie Konstruktion, Design,
Werkstoffauswahl, Aufstellbedingungen (sieche EmpfBS 1113) ausgeschlossen werden
kann, kann auf eine diesbezigliche Prifung gemal § 14 Absatz 2 BetrSichV verzichtet
werden.

(5) Die Prufung eines Arbeitsmittels darf auch in Teilprifungen (z. B. bezlglich
elektrischer und mechanischer Gefahrdungen) erfolgen. Wird die Prifung in Teil-
prufungen durchgefihrt, ist sicherzustellen, dass das Arbeitsmittel als Ganzes in den
festgelegten Fristen und Umfangen geprift wird. Die Schnittstellen zwischen den Teil-
prufungen sind festzulegen und zu beschreiben.

3.2 Ermittlung der Priifpflicht bei Anderungen

Hinweis:
In dieser TRBS kann wegen der Vielzahl der mdglichen Arbeitsmittel und Anderungen
nicht abschliel3end festgelegt werden, wann eine Malinahme

— eine nicht-priifpflichtige Anderung,

— eine prifpflichtige Anderung oder

— eine Anderung, aus der sich Herstellerpflichten ergeben,
darstellt.

Deshalb wird im Folgenden eine Herangehensweise als Hilfestellung flr den Arbeit-
geber fur die Erstellung der Gefahrdungsbeurteilung beschrieben. Fur Gberwachungs-
bedurftige Anlagen finden sich Beispiele dazu in den TRBS 1122, TRBS 1123 und
TRBS 1201 Teil 2.

— Ausschuss fur Betriebssicherheit - ABS-Geschaftsfuhrung - BAUA - www.baua.de —
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3.2.1 Allgemeines

(1) Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung ist gemafly § 10 Absatz 5 BetrSichV durch
den Arbeitgeber zu ermitteln, ob eine MalRnahme an einem Arbeitsmittel eine pruf-
pflichtige Anderung ist oder nicht.

(2) Die nach der BetrSichV verbindlich vorgegebenen Prifpflichten gemal §§ 14 und
15 BetrSichV (z. B. Prufung der vorschriftsmaligen Montage oder Installation gemafn
§ 14 Absatz 1 BetrSichV, Prifung gemal § 15 Absatz 1 Nummer 2 BetrSichV, ob sich
die Anlage auch unter Beriucksichtigung der Aufstellbedingungen in einem sicheren
Zustand befindet) sind zu beachten.

(3) Bei Anderungen mit Einfluss auf die Sicherheit eines Arbeitsmittels kénnen
Herstellerpflichten zu beachten sein, die sich aus anderen Rechtsvorschriften,
insbesondere dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) oder einer Verordnung nach § 8
Absatz 1 ProdSG ergeben (§ 10 Absatz 5 Satz 4 BetrSichV). Eine Uberpriifung der
Gefahrdungsbeurteilung ist auch in diesem Fall erforderlich.

3.2.2 Nicht-prifpflichtige Anderungen

(1) Insbesondere folgende MaRnahmen sind keine priifpflichtigen Anderungen im
Sinne von § 10 Absatz 5 BetrSichV:

— Malnahmen, die der Wartung des Arbeitsmittels (siehe hierzu TRBS 1112) dienen,
oder

— Malnahmen, die der Instandsetzung des Arbeitsmittels (siehe hierzu TRBS 1112)
dienen, wenn dabei nur Teile durch identische oder baugleiche (mit identischen
Sicherheits- und Betriebsparametern) Teile ausgetauscht werden und

a) die Malnahmen keine Folgewirkungen auf die Sicherheit des Arbeitsmittels
haben und

b) die Montage durch fachkundige unterwiesene und beauftragte Personen erfolgt
und

c) sowohl die Montage-, Installations- und Aufstellbedingungen als auch die sichere
Funktion unverandert bleiben und

d) der Arbeitgeber die Verwendung der Ersatzteile und deren ordnungsgemale
Montage und Installation durch geeignete organisatorische Ablaufe sicherstellt.

(2) Auch bei nicht-prifpflichtigen Anderungen ist nach Abschluss der Arbeiten insbe-
sondere zu kontrollieren, dass

— alle Arbeits- und Hilfsmittel entfernt wurden und

— sich das Arbeitsmittel wieder in einem sicheren Zustand befindet und

— alle fur den Normalbetrieb getroffenen technischen SchutzmalRnahmen wieder voll-
stéandig vorhanden und funktionsfahig sind.
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3.2.3 Prifpflichtige Anderungen

(1) Anderungen sind insbesondere prifpflichtig, wenn die MaRnahmen
— eine Folgewirkung auf die Sicherheit des Arbeitsmittels haben oder

— die Bauart oder die Betriebsweise einer Uberwachungsbedirftigen Anlage beein-
flussen oder

— neue Wechselwirkungen mit anderen Arbeitsmitteln, der Arbeitsumgebung oder den
Arbeitsgegenstanden, an denen Tatigkeiten mit Arbeitsmitteln durchgefuhrt werden,
bewirken.

(2) Nahere Festlegungen zu prifpflichtigen Anderungen und Anderungen der Bauart
und Betriebsweise von uberwachungsbedurftigen Anlagen kdnnen den entsprechenden
TRBS enthommen werden.

4 Festlegung von Art und Umfang erforderlicher Prufungen

41 Allgemeines

(1) Gemall TRBS 1111 legt der Arbeitgeber im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
Art und Umfang der erforderlichen Prifungen fest. Dabei ist die Zielsetzung der je-
weiligen Prufung (z. B. zu verwendendes Priufverfahren, Anzahl von Messpunkten) zu
berucksichtigen.

(2) Bei der Auswahl der anzuwendenden Prufverfahren sind sowohl deren physika-
lische Anwendungsgrenzen (z.B. erforderliche Mindestwanddicke bei Ultraschall-
prufungen, erforderliche Prufspannungen), die zulassigen Abweichungen vom Soll-
zustand (z. B. zulassige Restwanddicke, erforderliche Isolationswiderstande, zulassige
PorengrolRe bei Schweillinahten) und die moglichen Schadigungsmechanismen (z. B.
lokaler oder flachiger Verschlei® oder Korrosion, Verformung durch Uberlast) zu
berucksichtigen.

(3) Geeignete Prufverfahren sind solche, die die Zielsetzung der Prufung gemaf
Nummer 2.2 zuverlassig und reproduzierbar erfullen.

(4) Der Arbeitgeber legt gemall TRBS 1111 Nummer 4.6 den Sollzustand fur die
sichere Verwendung des Arbeitsmittels fest.

(5) Werden bei einer Prufung eines Arbeitsmittels oder von Teilen eines Arbeitsmittels
Abweichungen vom Sollzustand (Mangel) festgestellt, welche die sichere Verwendung
insoweit beeintrachtigen, dass eine Gefahrdung von Beschaftigten und bei Uber-
wachungsbedurftigen Anlagen anderer Personen im Gefahrenbereich zu erwarten ist,
darf der Arbeitgeber das Arbeitsmittel gemal §5 Absatz2 BetrSichV nicht
weiterverwenden lassen. Vor Wiederverwendung hat der Arbeitgeber die Beseitigung
der Abweichungen vom Sollzustand prufen zu lassen.
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(6) Abweichungen vom Sollzustand, welche die sichere Verwendung nur insoweit
beeintrachtigen, dass vor der nachsten wiederkehrenden Prifung eine Gefahrdung von
Beschaftigten und bei Uberwachungsbedurftigen Anlagen anderer Personen im
Gefahrenbereich nicht ausgeschlossen werden kann, ist in angemessener Weise zu
begegnen (z. B. durch Beseitigung der Abweichungen innerhalb einer angemessenen
Frist, Anderung von Betriebsparametern). Der Arbeitgeber hat die Beseitigung der
Abweichungen vom Sollzustand prifen zu lassen.

4.2 Festlegung von Art und Umfang erforderlicher Prifungen nach § 14
BetrSichV

(1) Die Prufung besteht aus einer Ordnungsprifung gemal Nummer 2.3 und einer
technischen Priufung gemals Nummer 2.4. Die technische Prifung ist unter den
erforderlichen technisch-organisatorischen Rahmenbedingungen, gegebenenfalls
verbunden mit Zerlegung und ordnungsgemaflRem Zusammenbau des Arbeitsmittels,
durchzufthren.

(2) Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung sind die zu priufenden Merkmale in
Abhangigkeit von den Erfordernissen der bestimmungsgemafen Verwendung und den
erforderlichen Eigenschaften festzulegen.

(3) Fur die Festlegung des Prufumfangs sind u. a. die folgenden Parameter durch den
Arbeitgeber zu bewerten:

— mogliche Schadigungsmechanismen und Abweichungen vom Sollzustand,
— Prufverfahren, mit denen Abweichungen vom Sollzustand erkannt werden kdnnen,

— erforderliche Hilfsmittel.

(4) Prifungen durfen sowohl als Kombination von verschiedenen Prifverfahren als
auch in mehreren aufeinander abgestimmten Teilprifungen durchgefihrt werden. Das
Zusammenwirken von Teilen des Arbeitsmittels ist zu berucksichtigen. Die Prufungen
diurfen zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgefiihrt werden, missen aber innerhalb
der vom Arbeitgeber festgesetzten maximalen Prffrist abgeschlossen sein.

Beispiele:

— Priufungen einzelner Teile eines Arbeitsmittels (z. B. elektrischer Antrieb und Kupp-
lung zu einer Welle als Teilprafung zu unterschiedlichen Gefahrenfeldern)

— Teilprifungen hinsichtlich einer Gefahrdung (z. B. einzelne Prifpositionen im
Rahmen einer duReren Prifung eines Druckgerats)

(5) In Anhang 3 BetrSichV finden sich fir die Arbeitsmittel Festlegungen zu erforder-
lichen Prafungen und die einzuhaltenden Priffristen. Art und Umfang der erforderlichen
Prifungen sind in Anhang 3 dieser TRBS beschrieben. Bei Flissiggasanlagen gemafn
Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV sind nach Austausch von Ausristungsteilen der
Verbrauchsanlage, soweit deren sichere Verwendung von den Montagebedingunen
(insbesondere der fachkundigen Montage) abhangt oder den schadigenden Einflissen
unterliegen, Prifungen gemafl § 14 Absatz 1 oder 2 BetrSichV durchzufihren. Bei der
Festlegung der Priffristen gemall § 14 Absatz 2 BetrSichV sind die Hochstfristen
gemal Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV zu beachten. Zu diesem Austausch gehért z. B.
der von
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Druckregeleinrichtungen,

Gasstromungswachter oder Schlauchbruchsicherungen,

Rohr- oder Schlauchleitungen,

— Verbrauchseinrichtungen.

4.3 Festlegung von Art und Umfang erforderlicher Prifungen bei Priafungen
von liberwachungsbediirftigen Anlagen

(1) Die Prufung besteht aus einer Ordnungsprifung gemal Nummer 2.3 und einer
technischen Prufung gemal Nummer 2.4.

(2) Der Prufumfang ist nach den Maligaben des Anhangs 2 Abschnitte 2 bis 4
BetrSichV festzulegen. Einzelheiten zu Priafungen von und Vorgehensweise bei
Prafungen der jeweiligen Uberwachungsbedurftigen Anlagen werden in den TRBS 1201
Teile 1 bis 4 konkretisiert.

(3) FUr Uberwachungsbedurftige Anlagen sind die vom Arbeitgeber im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung festgelegten organisatorischen Schutzmallinhahmen (z. B. die
Festlegungen zu regelmafigen Kontrollgdngen und Kontrollen gemall § 4 Absatz 5
Satz 3 BetrSichV und die Verfahren und Kriterien zur Beauftragung von Beschaftigten
gemaly § 12 Absatz 3 BetrSichV) im Rahmen der Ordnungsprifung auf Eignung zu
prufen.

(4) FUr Uberwachungsbedurftige Anlagen sind die vom Arbeitgeber im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung festgelegten technischen SchutzmalRnahmen im Rahmen der
technischen Prufung auf Eignung und Funktionsfahigkeit zu prufen.

(5) Einzelheiten zu dem Instandhaltungskonzept gemafl Anhang 2 Abschnitt 3
Nummer 5.4 BetrSichV konnen der TRBS 1201 Teil 1 und zu dem Prifkonzept geman
Anhang 2 Abschnitt4 Nummer 5.7 BetrSichV der TRBS 1201 Teil 2 entnommen
werden.

(6) Erganzend zu Abschnitt 5.1 Absatze 5 und 6 kann bei Abweichungen vom Sollzu-
stand, die die sichere Verwendung nur insoweit beeintrachtigen, dass bis zur nachsten
wiederkehrenden Prifung eine Gefahrdung von Beschaftigten und anderer Personen im
Gefahrenbereich nicht zu erwarten ist, die Prufung der Beseitigung der Abweichungen
vom Sollzustand im Rahmen der nachsten wiederkehrenden Prufung erfolgen.

4.4 Neue oder weiterentwickelte Priifverfahren

Neue oder weiterentwickelte Prufverfahren mussen in der Prufaussage den herkbmm-
lichen Prufverfahren mindestens gleichwertig sein. Der Arbeitgeber kann davon aus-
gehen, dass das Prufverfahren mindestens gleichwertig ist, wenn es nach den Ublichen
Verfahren und Ablaufen von einer fachlich anerkannten, unabhangigen und unpartei-
lichen Institution, Einrichtung oder Organisation validiert wurde.
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5 Festlegung von Art und Umfang erforderlicher Kontrollen
5.1 Allgemeines

Art und Umfang der erforderlichen Kontrollen werden im Rahmen der Gefahrdungs-
beurteilung ermittelt.

5.2 Kontrollen auf offensichtliche Mangel

(1) Bei Kontrollen auf offensichtliche Mangel ist in der Regel davon auszugehen, dass
Gefahrdungen, die vom Arbeitsmittel ausgehen, ohne oder mit einfachen Hilfsmitteln
offensichtlich feststellbar sind, z. B. weil

— der Sollzustand einfach vermittelbar ist,

— der Istzustand leicht erkennbar ist,

— der Umfang der Kontrolle nur wenige Kontrollschritte umfasst und

— die Abweichung zwischen Ist- und Sollzustand einfach bewertbar ist.
Beispiele:

— Kontrolle eines Hammers vor Arbeitsaufnahme, um zu erkennen, ob am Hammerkopf
der Keil fehlt

— Kontrollen an elektrischen Arbeitsmitteln: z. B. Feststellung defekter Anschluss-
leitungen, Gehauseschaden, aulerlich defekte Stecker, Zustand der Schutzab-
deckungen

— Kontrolle von Leitern, z. B. Feststellung defekter Stufen

(2) Im Ergebnis einer Kontrolle kdnnen weitergehende MalRnahmen, z. B. Austausch
oder eine Prifung nach Nummer 4 erforderlich werden.

5.3 Kontrollen der Funktionsfahigkeit von Schutz- und
Sicherheitseinrichtungen

(1) Der Arbeitgeber hat daflir zu sorgen, dass Schutz- und Sicherheitseinrichtungen
unter Beachtung von Nummer 5.1 einer regelmafigen Kontrolle der Funktionsfahigkeit
unterzogen werden.

Beispiele flr die zu kontrollierenden Schutz- und Sicherheitseinrichtungen sind:
— Bremsen an Flurférderzeugen bei Beginn jeder Arbeitsschicht,

— Zweihand-Schaltungen an Pressen der Metallverarbeitung bei Beginn jeder Arbeits-
schicht,

— Arretierung der Spreizsicherung von Stehleitern vor jeder Verwendung.

(2) Kontrollen der Funktionsfahigkeit kénnen auch durch automatische Uber-
wachungseinrichtungen erfolgen.
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(3) Wenn das Ausldsen der Schutz- und Sicherheitseinrichtungen beispielsweise

- zu einem Aullerkraftsetzen dieser Einrichtungen fuhren wirde, z. B. Berstscheibe
oder Airbag, oder

- zu einer Unterbrechung der weiteren Verwendung des Arbeitsmittels flhrt, z. B.
Betatigung einer Notbefehlseinrichtung, Verriegelung eines Sicherheitstempera-
turbegrenzers, oder

- nur durch das Herbeiflhren eines unzulassigen Betriebszustands erfolgen kann,
z. B. Uberfullung eines Behalters zur Kontrolle einer Uberflllsicherung,

ist die regelmafige Funktionskontrolle in der Regel nicht durchfuhrbar. Daher ist in die-
sen Fallen zu kontrollieren, ob die Einbaubedingungen weiter eingehalten sind und die
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen in dem im Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung
festgelegten Zustand sind.

6 Festlegung der Fristen fur Prufungen und Kontrollen
6.1  Festlegung der Priiffrist fur Priifungen nach § 14 BetrSichV

(1) Eine Festlegung von Pruffristen fur Prafungen nach § 14 BetrSichV ist nur far
Arbeitsmittel, die Schaden verursachenden Einflussen unterliegen, die zu Gefahr-
dungen der Beschaftigten fihren kénnen, erforderlich (§ 14 Absatz 2 BetrSichV).

(2) Die Pruffrist nach Absatz 1 muss so festgelegt werden, dass das Arbeitsmittel im
Zeitraum zwischen zwei Prufungen sicher verwendet werden kann. Kriterien fur die
Festlegung von Priffristen sind insbesondere:

— Einsatzbedingungen (Art der Benutzung/Beanspruchung, Haufigkeit und Dauer der
Benutzung, Qualifikation der Beschaftigten usw.), unter denen das Arbeitsmittel ver-
wendet wird,

— Herstellerhinweise, die in der Betriebsanleitung enthalten sind,

— Schadigungsmechanismen und Erfahrungen mit einem eventuellen Ausfallverhalten
des Arbeitsmittels,

— Unfallgeschehen oder Haufung von Mangeln an vergleichbaren Arbeitsmitteln.

(3) Aufgrund der Ergebnisse durchgefiihrter Priifungen kann eine Anderung der zuvor
festgelegten Pruffristen im Sinne einer Verlangerung oder Verkirzung erforderlich sein.
Dabei sind die in Absatz 2 genannten Kriterien ebenfalls zu bertcksichtigen. Ergibt die
Prafung, dass ein Arbeitsmittel nicht bis zu der ermittelten nachsten wiederkehrenden
Prufung sicher betrieben werden kann, ist die Pruffrist neu festzulegen.

Als Mal} fir die ausreichende Bemessung von Pruffristen, fir z. B. elektrische Arbeits-
mittel, kdnnen die Fehlerquote oder die festgelegten Toleranzwerte flir Abweichungen
vom Sollzustand herangezogen werden. Beispiele fur bewahrte Priffristen finden sich in
Anhang 4 und im flr das Arbeitsmittel zutreffenden Regelwerk der Unfallversicherungs-
trager.

(4) Ist ein Arbeitsmittel zum Falligkeitstermin der wiederkehrenden Prufung auller
Betrieb gesetzt, so darf es erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem diese
Prafung durchgefuhrt worden ist; in diesem Fall beginnt die Frist fir die nachste
wiederkehrende Prufung mit dem Termin der Prufung (§ 14 Absatz 5 Satz 5 BetrSichV).
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6.2 Priffristen bei Priifungen bestimmter Arbeitsmittel gemaR Anhang 3
BetrSichV

(1) Auf der Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung legt der Arbeitgeber die Priffristen
fur die Arbeitsmittel gemal® Anhang 3 BetrSichV unter Berlcksichtigung der in
Anhang 3 Abschnitte 1 bis 3 BetrSichV genannten Hochstfristen fest. Die tatsachliche
Pruffrist muss so festgelegt werden, dass das Arbeitsmittel im Zeitraum zwischen zwei
Prafungen sicher verwendet werden kann.

(2) Die Prufungen sind mit dem Ziel durchzufiihren, den Schutz der Beschaftigten vor
Gefahrdungen durch die Verwendung von Arbeitsmitteln gemald Anhang 3 sicherzu-
stellen.

(3) Der Arbeitgeber kann bei der zustandigen Behdrde einen Antrag auf Verlangerung
der in Anhang 3 BetrSichV genannten Fristen im Einzelfall stellen, z. B. in Abhangigkeit
der Haufigkeit der Verwendung.

(4) Ist ein Arbeitsmittel zum Falligkeitstermin der wiederkehrenden Prifung auler
Betrieb gesetzt, so darf es erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem diese
Prifung durchgefihrt worden ist; in diesem Fall beginnt die Frist flir die nachste
wiederkehrende Prifung mit dem Termin der Prifung (§ 14 Absatz 5 Satz 5 BetrSichV).

6.3 Priffristen bei Prifungen von uberwachungsbedirftigen Anlagen

(1) Auf der Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung legt der Arbeitgeber die Priffristen
fur die Anlage und die Anlagenteile fest. Die Pruffristen sind unter Berlcksichtigung der
in Anhang 2 Abschnitte 2 bis 4 BetrSichV genannten Hochstfristen so festzulegen, dass
das Arbeitsmittel bis zur nachsten festgelegten Prifung sicher verwendet werden kann.
Im Rahmen der Prifung ist auch festzustellen, ob die Priffrist durch den Arbeitgeber
zutreffend festgelegt wurde.

Hinweis: Fur die Falligkeitstermine siehe § 14 Absatz 5 BetrSichV.

(2) Ergeben sich beispielsweise aus den wiederkehrenden Priafungen besondere
Feststellungen (erkennbare Korrosion, erhohter Verschlei® etc.), dass eine Uber-
wachungsbedurftige Anlage nicht bis zu der ermittelten nachsten wiederkehrenden
Prifung sicher betrieben werden kann, hat der Arbeitgeber die Gefahrdungsbeurteilung
zu Uberprufen, erforderlichenfalls sind weitere MaRnahmen festzulegen und die Pruf-
fristen zu verandern.

(3) Der Arbeitgeber kann bei der zustandigen Behdrde einen Antrag auf Verlangerung
der in Anhang 2 Abschnitt 2 bis 4 BetrSichV genannten Fristen im Einzelfall stellen,
z. B. wenn die anstehende Prifung von Anlagenteilen im Rahmen einer geplanten
Revision einer Anlage durchgefuhrt werden soll.

(4) Ist ein Arbeitsmittel zum Falligkeitstermin der wiederkehrenden Prufung auller
Betrieb gesetzt, so darf es erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem diese
Prifung durchgefihrt worden ist; in diesem Fall beginnt die Frist flir die nachste
wiederkehrende Prufung mit dem Termin der Prufung (§ 14 Absatz 5 Satz 5 BetrSichV).
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6.4 Festlegungen zu Kontrollen von Arbeitsmitteln

(1) Gemal § 4 Absatz 5 Satz 3 BetrSichV hat der Arbeitgeber dafiir zu sorgen, dass
Arbeitsmittel vor ihrer jeweiligen Verwendung auf offensichtliche Mangel, die die sichere
Verwendung beeintrachtigen kénnen, kontrolliert werden und dass Schutz- und Sicher-
heitseinrichtungen einer regelmafigen Kontrolle ihrer Funktionsfahigkeit unterzogen
werden. Fur die regelmaflige Kontrolle der Funktionsfahigkeit von Schutz- und Sicher-
heitseinrichtungen legt der Arbeitgeber Zeitintervalle oder Anlasse jeweils eigenverant-
wortlich fest und dokumentiert die Zeitintervalle oder Anlasse in geeigneter Weise. Die
Kontrollen durfen auch im Rahmen von Instandhaltungsmal3nahmen oder von regel-
malfligen Prifungen des Arbeitsmittels durchgeflihrt werden.

(2) Gemall Anhang 1 Abschnitt 2.1 Satz 6 BetrSichV sind MaRnahmen zum Schutz
vor Gefahrdungen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln zum Heben von Lasten von
eingewiesenen Beschaftigten zu kontrollieren.

(3) Gemal Anhang 1 Abschnitt 2.4 Buchstabe a) Satz 2 BetrSichV sind Lastauf-
nahmemittel an jedem Arbeitstag auf einwandfreien Zustand zu kontrollieren.

(4) Gemall Anhang 1 Abschnitt 4.6 BetrSichV sind Aufzugsanlagen regelmafig auf
offensichtliche Mangel, die die sichere Verwendung beeintrachtigen kénnen, zu kontrol-
lieren.

7 Festlegung von Personen, die Prifungen oder Kontrollen durch-
flihren

(1) Prufungen von Arbeitsmitteln gemaR} § 14 BetrSichV,
deren Sicherheit von den Montagebedingungen abhangt,

2. die Schaden verursachenden Einflissen unterliegen, die zu Gefahrdungen der
Beschaftigten fuhren konnen,

3. die von aulRergewohnlichen Ereignissen betroffen sind, die schadigende Auswir-
kungen auf ihre Sicherheit haben kdnnen, durch die Beschaftigte gefahrdet werden
kdénnen,

4. nach prifpflichtigen Anderungen gemaR § 2 Absatz 9 BetrSichV vor ihrer nachsten
Verwendung,

mussen durch zur Prifung befahigte Personen (siehe TRBS 1203) durchgeflhrt
werden.

Hinweis: Die erforderliche Qualifikation einer zur Prifung befahigten Person richtet sich
nach der Schwierigkeit und Komplexitat der Prufaufgabe.

(2) Prufungen an Uberwachungsbedurftigen Anlagen sind in der Regel von zugelasse-
nen Uberwachungsstellen nach Anhang 2 Abschnitt 1 durchzufiihren (§ 15 Absatz 3
Satz 1 BetrSichV). Davon abweichend kénnen Prufungen von zur Prufung beféahigten
Personen durchgefihrt werden,

1. wenn dies in Anhang 2 Abschnitt2, 3 oder 4 BetrSichV vorgesehen ist (§ 15
Absatz 3 Satz 2 BetrSichV). Dies betrifft bestimmte Prifungen im Explosionsschutz
(Anhang 2 Abschnitt 3 BetrSichV) und bei Druckanlagen (Anhang 2 Abschnitt 4
BetrSichV).
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2. bei Prufungen nach prifpflichtigen Anderungen, die nicht die Bauart oder die
Betriebsweise einer Uberwachungsbedurftigen Anlage betreffen (§ 15 Absatz 3
Satz 3 BetrSichV). Dies betrifft alle Arten von Uberwachungsbedurftigen Anlagen
gemall Anhang 2 BetrSichV, insbesondere auch Aufzugsanlagen, auch wenn
diesen in Anhang 2 Abschnitt 2 keine Prifungen durch zur Prifung befahigte
Personen zugeordnet sind.

3. bei Prufungen Uberwachungsbedurftiger Anlagen, die flr einen ortsveranderlichen
Einsatz vorgesehen sind, wenn sie nach der ersten Inbetriebnahme an einem
neuen Standort aufgestellt werden (§ 15 Absatz 3 Satz 4). Dies gilt jedoch nicht fur
Dampfkesselanlagen (§ 15 Absatz 3 Satz 5 BetrSichV).

(3) Prufungen von bestimmten Arbeitsmitteln nach Anhang 3 Abschnitte 1 bis 3
BetrSichV mussen nach Mallgabe des Anhangs 3 von Prufsachverstandigen oder zur
Prifung befahigten Personen (siehe TRBS 1203) durchgeflihrt werden.

(4) Bei den Priufungen kann sich die zur Prifung befahigte Person Ergebnisse und
Aussagen qualifizierter Personen zu Eigen machen. Die Bewertung der Prifergebnisse
obliegt der zur Prifung befahigten Person.

(5) Kontrollen von Arbeitsmitteln nach Nummer 6.4 dirfen die diesbezlglich vom
Arbeitgeber besonders unterwiesenen Beschaftigten durchflihren.

8 Durchfiihrung der Prifungen und Kontrollen

8.1 Allgemeines

(1) Der Arbeitgeber ist flir die Festlegungen zur Durchfihrung der Prifungen und
Kontrollen verantwortlich und hat die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Hierzu gehoren

- far Prufungen die Bereitstellung der fir die Prifung erforderlichen Hilfsmittel und
Unterlagen (z. B. Prifplane, Stromlaufplane, Festlegungen zu getroffenen organisa-
torischen und technischen SchutzmalRnahmen),

- die Gewahrleistung der Zuganglichkeit zu dem zu prifenden oder kontrollierenden
Arbeitsmittel,

- ausreichend bemessene Zeit fur die Pruf- oder Kontrolltatigkeit und
- flr die Prufung oder Kontrolle geeignete und sichere Arbeitsbedingungen.
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(2) Bei Vergabe eines Prufauftrages sind Prifart, -tiefe und -umfang sowie die
Zulassigkeitsgrenzen der beabsichtigten Prifverfahren zwischen Arbeitgeber und
Auftragnehmer einer Prufung (z. B. ZUS) abzustimmen.

8.2 Bewertung der Ergebnisse

(1) Der ermittelte Istzustand ist mit dem Sollzustand zu vergleichen und hinsichtlich
der Aussage, ob und unter welchen Bedingungen das Arbeitsmittel weiterhin sicher
verwendet werden kann, zu bewerten.

(2) Die in der Gefahrdungsbeurteilung festgelegte Pruiffrist ist zu Uberprifen, ggf. ist
eine Anpassung vorzuschlagen.
Beispiele fur eine Kontrolle nach Nummer 5.2:
a) ,Hammer"
1. An einem Hammerkopf fehlt der Keil zum Hammerstiel.

2. Ein offensichtlicher Mangel besteht. Vor Weiterverwendung ist eine Mallhahme
erforderlich.

b) ,Hydraulische Presse®

1. Der Handschutz soll durch sichere Werkzeuge gewahrleistet werden. Beim
Wechseln des Werkzeuges hat der Arbeitgeber deshalb nach jedem Einrichten
die Kontrolle des wirksamen Handschutzes festgelegt.

2. Die Presse ist aktuell mit einem Werkzeug eingerichtet, dessen Schutzeinrich-
tung die Moglichkeit des rlickwartigen Eingriffs in die Quetschstelle gibt.

3. Ein offensichtlicher Mangel besteht. Vor Weiterverwendung ist eine Malnhahme
erforderlich.

Beispiele flr eine Prifung nach Nummer 4.2:
a) ,Hydraulische Presse”

1. Sollzustand: Die hydraulische Presse soll durch Schutzmalinahmen
mechanischer und hydraulischer Art, insbesondere durch ein Pressen-
sicherheitsventil, gegen unzulassige Druckuberschreitung im Hydrauliksystem
im sicheren Zustand verbleiben.

2. Ermittlung des Istzustands: Der Ausbau und die Beschaltungskontrolle ergibt
eine Fehlfunktion des Pressensicherheitsventils.

3. Vergleich Ist- mit Sollzustand: Eine negative Abweichung zwischen Soll- und
Istzustand besteht.

Mdgliche MalRnahme: ,Pressensicherheitsventil ersetzen®.
4. Erneute Prifung nach Einbau des Pressensicherheitsventils.

b) Prifung eines handgeflhrten elektrischen, Uber eine Steckvorrichtung ange-
schlossenen Arbeitsmittels

1. Sollzustand: Es sind die im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung festgelegten
Grenzwerte (z. B. fir den Schutzleiterwiderstand, die IP-Schutzart) einzuhalten.
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2. Ermittlung des Istzustandes:

— Sichtprifung: Besichtigung des Arbeitsmittels auf auflerlich erkennbare
Mangel (z. B. Schaden an der Anschlussleitung und am Gehause,
sicherheitsbeeintrachtigende Verschmutzung und Korrosion) ggf. nach
Offnung der Geh&use.

— Priafung der Schutzleiterverbindung durch Widerstandsmessung oder durch
sonstige Ermittlung, ob der Grenzwert eingehalten ist.

— Messen des Isolationswiderstandes, des Schutzleiterstromes, des Berlh-
rungsstromes und des Ableitstromes mit geeigneten Messgeraten.

— Erproben des Arbeitsmittels und prifen der Funktion der SchutzmalRnahmen.

3. Vergleich Ist- mit Sollzustand: Die Werte des ermittelten Istzustandes weichen
sicherheitstechnisch kritisch von den festgelegten Werten ab. Eine Abweichung
zwischen Ist- und Sollzustand besteht.

Mogliche MaRnahme: Reinigen oder Anschlussleitung ersetzen.
4. Erneute Ermittlung des Istzustandes.

8.3 Dokumentation

8.3.1 Prufungen nach Nummer 4.2

(1) Gemall § 14 Absatz 7 BetrSichV mussen die Aufzeichnungen mindestens die
folgenden Angaben enthalten:

— Art der Prifung,

— Prufumfang,

— Ergebnis der Prufung und

— Name und Unterschrift der zur Prufung befahigten Person; bei ausschlieBlich elek-
tronisch Ubermittelten Dokumenten eine elektronische Signatur.

Die Aufzeichnungen missen mindestens bis zur nachsten Prifung aufbewahrt werden.

(2) Zusatzlich zu den in Absatz 1 genannten Mindestangaben ist auch der Anlass der
Prifung anzugeben, z.B. Prufung vor erstmaliger Verwendung, wiederkehrende
Prafung, Prafung nach prifpflichtiger Anderung.

(3) Prufungen koénnen auch in elektronischer Form dokumentiert werden. Der nach
§ 14 Absatz 7 Satz 4 BetrSichV erforderliche Nachweis der durchgeflihrten Prifung
kann z. B. durch eine Prifplakette, eine Stempelung oder eine Kopie der Prifauf-
zeichnung erfolgen.

(4) Aufzeichnungen der Priafungen der Arbeitsmittel nach Anhang 3 BetrSichV sind
uber die gesamte Verwendungsdauer des Arbeitsmittels aufzubewahren.
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8.3.2 Prifbescheinigungen von Prifungen nach Nummer 4.3

(1) Fur die Erteilung von Prifbescheinigungen durch zugelassene Uberwachungs-
stellen oder die Aufzeichnung der Ergebnisse von Prifungen von Uberwachungsbe-
durftigen Anlagen durch zur Prifung befahigte Personen gelten die Regelungen des
§ 17 BetrSichV.

(2) Zusatzlich zu den in § 17 Absatz 1 genannten Mindestangaben ist auch der
Anlass der Prufung anzugeben, z. B. Prifung vor Inbetriebnahme, wiederkehrende
Prifung, Festigkeitsprifung, Hauptprifung.

8.3.3 Kontrollen nach Nummer 5

Fir die Ergebnisse der Kontrollen nach Nummer 5 bestehen keine den Aufzeichnungs-
und Bescheinigungspflichten gemal § 14 Absatz 7 und § 17 BetrSichV vergleichbaren
Pflichten.

— Ausschuss fur Betriebssicherheit - ABS-Geschaftsfuhrung - BAUA - www.baua.de —



TRBS 1201 - Seite 19 von 27

Anhang 1

Beispiele fur die in § 14 BetrSichV genannten Anlasse fir Prufungen

1. Arbeitsmittel, deren Sicherheit von den Montagebedingungen abhangen
kann

Beispiele fur Arbeitsmittel, deren Sicherheit von den Montagebedingungen abhangen
kann, sind:

Baustellenkrane,
— Zentrifugen,

— Arbeitsmittel, die vor Inbetriebnahme zusammengesetzt, montiert und aufgestellt
werden (z. B. Hebezeuge, Baustromverteiler),

— Geruste.
2. Arbeitsmittel, die Schaden verursachenden Einfliissen ausgesetzt sind

Schaden verursachende Einflisse, die zu Gefahrdungen der Beschaftigten flhren
kdnnen, kdnnen unter anderem sein:

— Schwingungen (die z. B. zu Materialermidung fihren),
— Uberlast (z. B. bei Tragmuttern an einer Fahrzeughebebihne,
— Korrosion (z. B. durch korrosive Medien, Seeluft),

— Abrasion, Erosion und Kavitation (z. B. durch abrasive Medien bei deren Beforderung
in Rohrleitungen, Kavitation in Pumpen),

— UV-Strahlung, (die z. B. zur Versproédung von Kunststoffteilen fihrt),
— langere Zeiten der Nichtbenutzung,

— wechselnde Verwendungsbedingungen (z. B. wechselnde Einsatzorte mit unter-
schiedlichen Umgebungsbedingungen).

3. Priifpflichtige Anderungen

Beispiele fir prifpflichtige Anderungen sind:
— Aufspielen einer neuen Software mit sicherheitsrelevanten Anderungen,

— Austausch eines Antriebs gegen einen mit anderen Kenndaten, durch welchen die
Sicherheit des betreffenden Arbeitsmittels beeinflusst wird,

— Anderung der Betriebsparameter, durch die die Sicherheit des betreffenden Arbeits-
mittels beeinflusst wird,

— Erweiterung der Funktion wie z. B. Anbau einer Beschickungsvorrichtung.
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AuBergewohnliche Ereignisse, die schadigende Einflisse auf die Sicherheit
der Arbeitsmittel haben kdnnen

Beispiele fur aulergewdhnliche Ereignisse, die schadigende Einflusse auf die Sicher-
heit der Arbeitsmittel haben konnen:

Naturereignisse (Blitzschlag, Sturm, Uberschwemmung);

Unfalle (umstlrzendes Arbeitsmittel, Abstirzen oder Umstirzen eines Arbeitsmittels,
Bauteilversagen, Einwirkungen durch Brandereignisse, Kollisionen mit der Um-
gebung, Zusammenstol3), Beinaheunfalle, Schadensfalle;

langere Zeitrdume der Nichtbenutzung (Stillstandszeiten des Arbeitsmittels, die den
Zeitraum zwischen den wiederkehrenden Prafungen Uberschreiten);

bei Kranen und maschinentechnischen Einrichtungen der Veranstaltungstechnik

- Absturz von Lasten,

- Uberlastung,

- Manipulation (unbefugte Eingriffe).
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Anhang 2

Beispiele fur die Durchfuhrung von Kontrollen
Dichtheitskontrolle nach der Befiillung von ortsfesten Druckgasbehaltern

Nach der Beflllung eines ortsfesten Druckgasbehalters ist eine Dichtheitskontrolle er-
forderlich. Diese Dichtheitskontrolle umfasst ausschliel3lich das Kontrollieren der Dicht-
heit der fur den Flllvorgang benutzten Behalterarmaturen, z. B. mit schaumbildenden
Mitteln. Die fur diese Kontrolle erforderliche Qualifikation ist z. B. gegeben, wenn der
Lkw-Fahrer hinsichtlich der Durchfuhrung dieser Kontrollen unterwiesen wurde.

1. Dichtheitskontrolle an Fliissiggas-Flaschenanlagen

Nach dem Wechsel einer Flissiggasflasche, z. B. nach Entleerung, muss eine Dicht-
heitskontrolle z. B. mit einem schaumbildenden Mittel am Anschluss der Flussiggas-
flasche zur Verbrauchsanlage durchgefuhrt werden.

Diese Dichtheitskontrolle ist auch durchzufihren, wenn die bereits verwendete Flissig-
gasflasche vor der Verwendung wieder angeschlossen wird.

2. Kontrolle eines Zurrgurtes zur Ladungssicherung

Vor der Verwendung eines Zurrgurtes wird dieser auf Eignung und offensichtliche
Mangel kontrolliert. Die Kontrolle umfasst die Auswahl des richtigen Gurtes (auf dem
Etikett ist z. B. die zulassige Zurrkraft, die Standard-Vorspannkraft und die Nutzlange
des Zurrmittels angegeben) sowie die Feststellung erkennbarer Schaden des Gurt-
bandes, der Ratsche und des Hakens. Nachdem der Zurrgurt angeschlagen wurde,
wird aulerdem kontrolliert, ob der Gurt z. B. wie vorgesehen sitzt, die Haken wie vorge-
sehen eingelegt sind und der Gurt nicht tGber scharfe Kanten gefihrt wird.
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Anhang 3

Prifungen von Arbeitsmitteln nach Anhang 3 BetrSichV
1 Priifung von Kranen gemal Anhang 3 Abschnitt 1 BetrSichV
1.1  Allgemeines

(1) Die Prufungen sind mit dem Ziel durchzufuhren, den Schutz der Beschaftigten im
Gefahrenbereich eines Krans vor Gefahrdungen durch den Kran bei dessen Ver-
wendung sicherzustellen.

(2) Umfangreiche Informationen Uber den Umfang der Vorprifung, Baupriafung und
Abnahmeprifung als Bestandteile der Prifung nach der Montage, Installation und vor
der ersten Inbetriebnahme und den Umfang der wiederkehrenden Prifung von Kranen
konnen dem DGUV Grundsatz 309-001 ,Prufung von Kranen® entnommen werden.

1.2  Prufung nach der Montage, Installation und vor der ersten Inbetriebnahme
gemaR Anhang 3 Abschnitt 1 Nummer 3.4 Tabelle 1 und Tabelle 2 BetrSichV

Der Priufsachverstandige stellt nach der Montage, Installation und vor der ersten
Inbetriebnahme eines Kranes insbesondere fest, ob

der Kran ordnungsgemall und den Vorgaben des Herstellers entsprechend aufge-
stellt oder eingebaut ist,

die vorgesehenen Nenn- und Pruflasten sicher aufgenommen und die daraus resul-
tierenden Krafte weitergeleitet werden kénnen,

— der Kran ordnungsgemal funktioniert und

die Sicherheitseinrichtungen wirksam sind.

1.3  Priifung nach priifpflichtigen Anderungen gemaR Anhang 3 Nummer 3.4
BetrSichV

(1) Der Prifsachverstandige stellt nach einer prifpflichtigen Anderung eines Krans
insbesondere fest, ob

— die von der Anderung beeinflussten Bauteile, Komponenten und Sicherheitseinrich-
tungen des Krans ordnungsgemaf und den Vorgaben des Herstellers entsprechend
eingebaut sind,

— die vorgesehenen Nenn- und Pruflasten sicher aufgenommen und die daraus resul-
tierenden Krafte weitergeleitet werden konnen,

— der Kran ordnungsgemal funktioniert und
— die Sicherheitseinrichtungen wirksam sind.
(2) Erfordert eine Prifung zusatzliche Kenntnisse beispielsweise hinsichtlich der
Konstruktion, Berechnung, Steuerung, Material- oder Schweil3technik, muss der Prif-

sachverstandige beurteilen konnen, fur welche Bestandteile der Prifung externer
Sachverstand einbezogen werden muss.
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1.4 Wiederkehrende Prifung gemaR Anhang 3 Abschnitt 1 Nummer 3.4
Tabelle 1 und Tabelle 2 BetrSichV

Es ist zu beurteilen, ob ein Kran sicher verwendet werden kann.

1.5 Prifung von Kranen nach auBergewohnlichen Ereignissen gemaR
Anhang 3 Abschnitt 1 Nummer 3.4 BetrSichV

Die zur Prufung befahigte Person stellt nach aulergewohnlichen Ereignissen, die
schadigende Auswirkungen auf die Sicherheit des Arbeitsmittels haben kénnen, durch
die Beschaftigte gefahrdet werden kdnnen, insbesondere fest, ob

— die von den auRergewdhnlichen Ereignissen betroffenen Bauteile, Komponenten und
Sicherheitseinrichtungen des Krans nach deren Instandsetzung ordnungsgemalf} und
den Vorgaben des Herstellers entsprechend aufgestellt oder eingebaut sind,

— die vorgesehenen Nenn- und Pruflasten sicher aufgenommen und die daraus resul-
tierenden Krafte weitergeleitet werden kénnen,

— der Kran ordnungsgemal funktioniert und

— die Sicherheitseinrichtungen wirksam sind.
2 Prifung von Flissiggasanlagen gemaR Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV

Die Prifungen sind mit dem Ziel durchzufuhren, den Schutz der Beschaftigten vor
Gefahrdungen durch FlUssiggasanlagen gemal Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV
sicherzustellen. Die Anlagen sind insbesondere zu prifen auf:

— sichere Installation und Aufstellung sowie
— Dichtheit und sichere Funktion.

3 Prifung von maschinentechnischen Arbeitsmittel der Veranstaltungs-
technik gemaR Anhang 3 Abschnitt 3 BetrSichV

3.1 Allgemeines

(1) Die Prufungen sind mit dem Ziel durchzufiihren, den Schutz der Beschaftigten vor
Gefahrdungen durch maschinentechnischer Arbeitsmittel der Veranstaltungstechnik
gemal Anhang 3 Abschnitt 3 BetrSichV sicherzustellen.

(2) Umfangreiche Informationen zu Prifungen von maschinentechnischen Einrich-
tungen in Buhnen und Studios kdnnen dem DGUV Grundsatz 315-390 ,Grundsatze fur
die Prufung maschinentechnischer Einrichtungen in Bihnen und Studios“ enthommen
werden.
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3.1.  Prifung nach der Montage, Installation und vor der ersten Inbetriebnahme
nach einer Anderung gemaR Anhang 3 Abschnitt 3 Nummer 3.2 BetrSichV

Der Prufsachverstandige pruft nach der Montage, Installation und vor der ersten
Inbetriebnahme des maschinentechnischen Arbeitsmittels der Veranstaltungstechnik
insbesondere, ob

— dieses ordnungsgemaf und den Vorgaben des Herstellers entsprechend aufgestellt
oder eingebaut ist,

— die vorgesehenen Nenn- und Pruflasten sicher aufgenommen werden konnen,
— die daraus resultierenden Krafte weitergeleitet werden kénnen,
— die Schutz- und Sicherheitseinrichtungen wirksam sind,

— das maschinentechnische Arbeitsmittel der Veranstaltungstechnik ordnungsgemaf
funktioniert und sicher verwendet werden kann.

Erfordert eine Prifung zusatzliche Kenntnisse beispielsweise hinsichtlich der Konstruk-
tion, Berechnung, Steuerung, Material- oder Schweildtechnik, muss der Prifsachver-
standige beurteilen kénnen, fir welche Bestandteile der Prifung externer Sachverstand
einbezogen werden muss.

3.2. Priifung von maschinentechnischen Arbeitsmitteln der Veranstaltungs-
technik nach auBergewohnlichen Ereignissen gemaR Anhang 3 Abschnitt 3
Nummer 3.2 BetrSichV

Der Prufsachverstandige pruft nach auRergewdhnlichen Ereignissen insbesondere, ob

— die von den auliergewohnlichen Ereignissen betroffenen Bauteile, Komponenten und
Sicherheitseinrichtungen der maschinentechnischen Arbeitsmittel der Veranstal-
tungstechnik dem Sollzustand entsprechen,

— die vorgesehenen Nenn- und Pruflasten sicher aufgenommen werden konnen,
— die daraus resultierenden Krafte weitergeleitet werden kdnnen,
— die Sicherheitseinrichtungen wirksam sind,

— das maschinentechnische Arbeitsmittel der Veranstaltungstechnik ordnungsgemaf
funktioniert und sicher verwendet werden kann.
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Anhang 4

Beispiele fur bewahrte Priffristen (§ 14 Absatz 2 BetrSichV)

Arbeitsmittel, die Schaden verursachenden Einflissen ausgesetzt sind, die zu Gefahr-
dungen der Beschaftigten fuhren konnen, werden entsprechend der Festlegung des
Arbeitgebers in angemessenen Zeitabstanden durch eine zur Prifung befahigte Person
gepruft. Werden Arbeitsmittel wahrend der Ublichen Arbeitszeiten betrieben (z. B. Ein-
schichtbetrieb), hat sich ein jahrlicher Prufabstand bewahrt. In Abhangigkeit der Ein-
satzbedingungen und der betrieblichen Verhaltnisse (z. B. Mehrschichtbetrieb) kdnnen
darUber hinaus Priafungen in kirzeren Zeitabstanden erforderlich sein.

Beispielhafte Empfehlungen fur bewahrte Pruffristen von ausgewahlten Arbeitsmitteln
sind in der folgenden Tabelle enthalten. Weitere bewahrte Priffristen kdnnen dem
DGUV-Regelwerk enthommen werden.

Bewahrte Priffristen fur elektrische Arbeitsmittel kdénnen den Durchfiuhrungsan-
weisungen zu den DGUV-Vorschriften 3 und 4 sowie dem erganzenden DGUV-Regel-
werk enthommen werden.

Bei der Festlegung der Pruffristen gemall § 14 Absatz 2 BetrSichV fur Krane sind die
Hochstfristen gemalk Anhang 3 Abschnitt 1 BetrSichV zu beachten.

F;:ﬂ' Arbeitsmittel Priiffrist Hinweise zur Prifung
1 | Anschlagmittel, Lastaufnah- 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile, Schadigungen,
memittel und Tragmittel sicherheitsrelevante Kennzeichnung
Zusatzlich bei:
Hebebander mit auf vulkanisier- | alle 3 Jahre Drahtbriche und Korrosion
ter Umhullung;
Rundstahlketten alle 3 Jahre Rissfreiheit
2 | Horizontal arbeitende Ballen- 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtun-
pressen zum Verdichten von gen, Vollstandigkeit und Wirksamkeit
Abfallen oder recyclebaren der Notbefehls- und Schutzeinrichtun-
Materialien gen (z. B. Not-Halt-Einrichtungen, Reil}-
leinen), Zugange zur Stérungsbeseiti-
gung, Kennzeichnung von Gefahrstel-
len
3 | Bauaufzige zur Beférderung 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtun-
von Gitern gen, Vollstandigkeit und Wirksamkeit
der Notbefehls- und Schutzeinrichtun-
gen
4 | Bugelmaschine, Bugelpressen | 1 mal alle 6 Monate | Wirksamkeit der Not-
und Fixierpressen, bei denen Befehlseinrichtungen, bei Zweihand-
im Arbeitsablauf wiederkehrend schaltungen und Schutzeinrichtungen
in den Gefahrbereich gegriffen mit Anndherungsfunktion: Nachlaufweg
werden muss beachten
1 mal pro Jahr Schutzeinrichtungen, Steuerungen und
Antrieb
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Fortl.

N Arbeitsmittel Priiffrist Hinweise zur Priifung

5 | Druckmaschinen und Maschi- alle 3 Jahre Prifung nach den geltenden elektro-
nen der Papierverarbeitung (bei technischen Regeln, wenn sicherheits-
denen regelmalig zwischen bezogene Steuerung nicht redundant
Werkzeugteile gegriffen werden und ohne Fehlererkennung ist (in der
muss), z. B. Planschneidema- Regel Baujahr vor 1988), wenn weiter-
schinen, halbautomatische gehende sicherheitstechnische Mal3-
Siebdruckmaschinen, Etiket- nahmen getroffen sind.
tenstanzen

alle 5 Jahre Prifung nach den geltenden elektro-
technischen Regeln, wenn sicherheits-
bezogene Steuerung redundant und mit
Fehlererkennung ist (,sichere® Steue-
rung).

6 | Erd- und StralRenbau- 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtun-
maschinen, Spezialtiefbauma- gen, Vollstandigkeit und Wirksamkeit
schinen der Notbefehls- und Schutzeinrichtun-

gen

7 | Flurférderzeuge 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtun-

gen, Vollstandigkeit und Wirksamkeit
der Befehls- und Sicherheitseinrichtun-
gen

8 | Hebebiihnen 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtun-

gen, Vollstandigkeit und Wirksamkeit
der Notbefehls- und Schutzeinrichtun-
gen

9 | Hubarbeitsbiihnen und Tele- 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtun-
skoplader/-stapler (Telehand- gen, Vollstandigkeit und Wirksamkeit
ler) der Notbefehls- und Schutzeinrichtun-

gen
10 | Leder- und Schuhpressen, 1 mal pro Jahr Handschutz, Steuerung, Antrieb
Leder- und Schuhstanzen, Tex-
tilstanzen, bei denen im Ar- alle 6 Monate Wirksamkeit der Notbefehlseinrichtun-
beitsablauf wiederkehrend in gen
Sveer;d(gif?nhtj:gberelch gegriffen bei Zweihandschaltungen, Sicherheits-
hub oder Schutzeinrichtung mit Anna-
herungsreaktion: Reaktions- und Nach-
laufzeit der Maschine sowie Sicher-
heitsabstand
11 Personenaufnahmemittel zum 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtun-

Heben von Personen mit dem
Kran

gen, sicherheitsrelevante Kennzeich-
nung

Personenaufnahmemittel sollten ge-
meinsam mit dem Kran gepruft werden,
an dem sie eingesetzt werden (Kombi-
nation Kran und Personenaufnahme-
mittel).
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Fortl.

Nr Arbeitsmittel Priiffrist Hinweise zur Priifung

12 | Pressen der Metallbe- und - 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtun-
verarbeitung, bei denen im gen, Vollstandigkeit und Wirksamkeit
Arbeitsablauf wiederkehrend in der Notbefehls- und Schutzeinrichtun-
den Gefahrenbereich gegriffen gen wie z. B. Handschutz, Steuerung,
werden muss Antrieb

bei Not-Befehlseinrichtungen Reakti-
ons- und Nachlaufzeit der Maschine

Die Prufvorgaben des Herstellers sind
hierbei zu bericksichtigen.

13 | Regalbediengerate 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtun-
gen, Vollstandigkeit und Wirksamkeit
der Notbefehls- und Schutzeinrichtun-
gen

14 | Regale (auch kraftbetrieben) 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtun-

gen, Vollstandigkeit und Wirksamkeit

der Notbefehls- und Schutzeinrichtun-
gen, Kennzeichnung

15 | Stetigforderer 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtun-
gen, Vollstandigkeit und Wirksamkeit
der Notbefehls- und Schutzeinrichtun-
gen

16 | Tauchgerate 1 mal pro Jahr Zustand und Funktionsfahigkeit der
Bauteile, Vollstandigkeit und Wirksam-
keit der Schutzeinrichtungen

— Ausschuss fur Betriebssicherheit - ABS-Geschaftsfuhrung - BAUA - www.baua.de —
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Erlauterungen

Nach § 3 Abs. 3 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind im Rahmen der Gefahrdungs-
beurteilung fiir Arbeitsmittel insbesondere Art, Umfang und Fristen erforderlicher Priifungen
zu ermitteln. Auch hat der Unternehmer die notwendigen Voraussetzungen zu ermitteln und
festzulegen, welche die Personen erfiillen missen, die von ihm mit der Prifung oder Erpro-
bung von Arbeitsmitteln zu beauftragen sind.

Als anzuwendende Regeln der Technik sind die Festlegungen zu Prifungen im staatlichen
und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften- und Regelwerk heranzuziehen. Solcherart
durchgefihrte Prifungen erfullen immer die Anforderungen des § 10 der Betriebssicher-
heitsverordnung (,Vermutungswirkung®).

Fir iberwachungsbedirftige Anlagen (z.B. Aufziige, Druckbehalter) gelten besondere Vor-
schriften (§§ 14 bis 17, § 19 BetrSichV).

Die Priifvorschriften der Betriebssicherheitsverordnung werden durch Technische Regeln fiir
Betriebssicherheit (TRBS) konkretisiert:

- Priifungen von Arbeitsmitteln und liberwachungsbediirftigen Anlagen (TRBS 1201)

- Priifung von Anlagen in explosionsgefihrdeten Bereichen und Uberpriifung von Arbeits-
platzen in explosionsgefahrdeten Bereichen (TRBS 1201 Teil 1)

+ Prifungen bei Gefahrdungen durch Dampf und Druck (TRBS 1201 Teil 2)

Die Priifungen sind ggf. einmalig vor Inbetriebnahme durchzufiihren und zusatzlich in ange-
messenen Zeitabstanden zu wiederholen und je nach dem Grad der von den Einrichtungen
ausgehenden Gefahrdung durch hierzu befahigte Personen oder bei den iiberwachungsbe-
dirftigen Anlagen teilweise durch eine zugelassene Uberwachungsstelle durchzufiihren.

Aufgabe des Unternehmers ist es, dafiir zu sorgen, dass

. die prifungsbediirftigen Einrichtungen erfasst werden,

. Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prifungen ermittelt werden,

. Priifer, die uber die erforderlichen Qualifikationen verfiigen, beauftragt werden,

. eine Ubersicht tiber die Priifungstermine erstellt wird,

. die Priifergebnisse schriftlich niedergelegt werden,

. die Priifergebnisse ausgewertet und die erforderlichen MaBnahmen zur Beseitigung fest-
gestellter Mangel getroffen werden.

OOVl h WN B

Diese Broschire erleichtert die Durchfiihrung der unter 1. bis 4. genannten MaBnahmen. Sie
enthilt eine Ubersicht Uber die in Einzelhandelsbetrieben haufig verwendeten prifungsbe-
durftigen Einrichtungen.

Die Priifergebnisse konnen z.B.in einem Priifbuch, unter Verwendung der Kontrollblatter Ar-
beitssicherheit (Bestell-Nr. A 232) oder im Begleitordner zum Fernlehrgang ,Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz“ abgelegt werden.



Die Einhaltung der Termine bei wiederkehrenden Priifungen kann unter Verwendung des
Terminkalenders, der sich am Ende dieser Broschiire befindet, tiberwacht werden.

Auszug aus der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

w

§
1

() ...
(3) Fur Arbeitsmittel sind insbesondere Art, Umfang und Fristen erforderlicher Priifungen
zu ermitteln. Ferner hat der Arbeitgeber die notwendigen Voraussetzungen zu ermitteln
und festzulegen, welche die Personen erfiillen mussen, die von ihm mit der Priifung oder
Erprobung von Arbeitsmitteln zu beauftragen sind.

Gefahrdungsbeurteilung

= = —

§ 10 Priifung der Arbeitsmittel
(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Arbeitsmittel, deren Sicherheit von den
Montagebedingungen abhangt, nach der Montage und vor der ersten Inbetriebnahme
sowie nach jeder Montage auf einer neuen Baustelle oder an einem neuen Standort
geprift werden. Die Prifung hat den Zweck, sich von der ordnungsgemafen Montage
und der sicheren Funktion dieser Arbeitsmittel zu liberzeugen. Die Priifung darf nur von
hierzu befahigten Personen durchgefiihrt werden.
Unterliegen Arbeitsmittel Schaden verursachenden Einfliissen, die zu gefahrlichen Situ-
ationen fiithren kénnen, hat der Arbeitgeber die Arbeitsmittel entsprechend den nach §
3 Abs. 3 ermittelten Fristen durch hierzu befahigte Personen tberprifen und erforderli-
chenfalls erproben zu lassen. Der Arbeitgeber hat Arbeitsmittel einer auRerordentlichen
Uberpriifung durch hierzu befahigte Personen unverziiglich zu unterziehen, wenn au-
Bergewohnliche Ereignisse stattgefunden haben, die schadigende Auswirkungen auf die
Sicherheit des Arbeitsmittels haben kénnen. AuBergewohnliche Ereignisse im Sinne des
Satzes 2 konnen insbesondere Unfalle, Veranderungen an den Arbeitsmitteln, langere
Zeitraume der Nichtbenutzung der Arbeitsmittel oder Naturereignisse sein. Die MaR-
nahmen nach den Satzen 1 und 2 sind mit dem Ziel durchzufiihren, Schaden rechtzeitig
zu entdecken und zu beheben sowie die Einhaltung des sicheren Betriebes zu gewahr-
leisten.
Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Arbeitsmittel nach Instandsetzungsarbeiten,
welche die Sicherheit der Arbeitsmittel beeintrachtigen kdnnen, durch befahigte Perso-
nen auf ihren sicheren Betrieb gepriift werden.
(4) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Priifungen auch den Ergebnissen der Ge-
fahrdungsbeurteilung nach § 3 gentigen.

S

(3

=

§ 11 Aufzeichnungen

Der Arbeitgeber hat die Ergebnisse der Priifungen nach § 10 aufzuzeichnen. Die zustandige
Behorde kann verlangen, dass ihr diese Aufzeichnungen auch am Betriebsort zur Verfligung
gestellt werden. Die Aufzeichnungen sind Uber einen angemessenen Zeitraum aufzubewah-
ren, mindestens bis zur nachsten Prifung. Werden Arbeitsmittel, die § 10 Abs. 1 und 2 un-
terliegen, auBBerhalb des Unternehmens verwendet, ist ihnen ein Nachweis liber die Durch-
flhrung der letzten Priifung beizufligen.



Auszug aus der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)

§ 4 Besondere Anforderungen an das Betreiben von Arbeitsstatten

1) ..

2) ..

(3) Der Arbeitgeber hat Sicherheitseinrichtungen zur Verhltung oder Beseitigung von Ge-
fahren, insbesondere Sicherheitsbeleuchtungen, Feuerloscheinrichtungen, Signalanlagen,
Notaggregate und Notschalter sowie raumlufttechnische Anlagen, in regelmaRigen Ab-
standen sachgerecht warten und auf ihre Funktionsfahigkeit priifen zu lassen.

(4) ..

(5) Der Arbeitgeber hat Mittel und Einrichtungen zur ersten Hilfe zur Verfligung zu stellen
und diese regelmafig auf ihre Vollstandigkeit und Verwendungsfahigkeit priifen zu las-
sen

Begriffsbestimmungen

Zugelassene Uberwachungsstelle nach § 17 Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)
und § 21 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist jede von der zustandigen Landesbe-
horde als Priifstelle fiir einen bestimmten Aufgabenbereich benannte und im Bundesanzei-
ger bekannt gemachte Uberwachungsstelle.

Beféhigte Person ist nach § 2 (7) BetrSichV eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, ihre
Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tatigkeit Uiber die erforderlichen Fachkenntnis-
se zur Prifung der Arbeitsmitteln verfligt.

Konkretisiert werden diese Bedingungen in den Technischen Regeln fiir Betriebssicherheit:

- Befdhigte Personen - Allgemeine Anforderungen (TRBS 1203),
- Befahigte Personen - Besondere Anforderungen - Explosionsgefahrdung® (TRBS 1203 Teil 1),
+ Befahigte Personen - Besondere Anforderungen - Druckgefahrdung (TRBS 1203 Teil 2) und
- Befahigte Personen - Besondere Anforderungen - Elektrische Gefahrdungen®

(TRBS 1203 Teil 3).

Als befdhigte Personen gelten insbesondere folgende Personengruppen:

Sachverstandige sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und

Erfahrung besondere Kenntnisse auf dem Gebiete des zu priifenden technischen Arbeits-
mittels haben und mit den einschlagigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallver-
hiitungsvorschriften, Richtlinien und sonstigen allgemein anerkannten Regeln der Technik
vertraut sind. Sie sollen das technische Arbeitsmittel priifen und gutachtlich beurteilen kon-
nen. Sachverstandige sind im Wesentlichen Mitarbeiter der technischen Uberwachungsor-
ganisationen (z.B. TOV, Dekra). Hierzu kommen noch Sachverstandige, die von einer Berufs-
genossenschaft flir bestimmte Priifungen ermachtigt sind.



Sachkundige sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung aus-
reichende Kenntnisse auf dem Gebiet des zu priifenden technischen Arbeitsmittels haben.
Daruber hinaus mussen sie mit den einschlagigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften,
Unfallverhltungsvorschriften, Richtlinien und sonstigen allgemein anerkannten Regeln der
Technik (z.B. BG-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen) so weit vertraut sein, dass sie den
arbeitssicheren Zustand des technischen Arbeitsmittels beurteilen kénnen.

Fachlich geeignet fiir die Priifungen als Sachkundige sind z.B. Betriebsingenieure, Ma-
schinenmeister oder fiir die jeweilige zu prifende Einrichtung besonders ausgebildetes
Fachpersonal.

Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen
sowie Kenntnis der einschlagigen Bestimmungen die ihm tbertragenen Arbeiten beurteilen
und mogliche Gefahren erkennen kann. Die fachliche Qualifikation als Elektrofachkraft wird
im Regelfall durch den erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung, z.B. als Elektroingenieur,
Elektrotechniker, Elektromeister, Elektrogeselle, nachgewiesen. Zur Beurteilung der fachli-
chen Ausbildung kann auch eine mehrjahrige Tatigkeit auf dem betreffenden Arbeitsgebiet
herangezogen werden.

Elektrofachkraft fiir festgelegte Tatigkeiten ist, wer durch eine Ausbildung in die Lage ver-
setzt wird, gleichartige, sich wiederholende Arbeiten an Betriebsmitteln, die vom Unterneh-
mer in einer Arbeitsanweisung beschrieben sind, auszufiihren. In eigener Fachverantwor-
tung dirfen nur solche festgelegten Tatigkeiten ausgefihrt werden, fur die die Ausbildung
nachgewiesen ist.

Externe befdhigte Personen entlasten den Arbeitgeber bzw. Betreiber nicht in seiner Verant-
wortung flr die sachgerechte Priifung von Arbeitsmitteln, einschliellich der liberwachungs-
bedirftigen Anlagen. Allerdings greift das allgemeine Vertragsrecht. D.h. der Arbeitgeber
muss, moglichst unter Bezugnahme auf die BetrSichV, die entsprechende Qualifikation der
befdhigten Person sowie Priifinhalt und -umfang abfordern. In der Regel kann er dann er-
warten und darauf vertrauen, dass die Dienstleistung erbracht wird. Bei komplizierten Ar-
beitsmitteln kann es im Einzelfall aber auch notwendig sein, sich entsprechende Nachweise
vorlegen zu lassen.

Angemessene Zeitabschnitte: Was als angemessen anzusehen ist, kann sich

ergeben aus der Gefahrdungsbeurteilung, aus Herstellerangaben in der Betriebsanleitung
oder aus Regelungen in der Betriebssicherheitsverordnung, in speziellen Unfallverhlitungs-
vorschriften und sonstigen Regelwerken.

Priifbiicher, die in der Rubrik ,,Priifnachweis” mit Titel und Bestell-Nr. genannt werden, kdnnen
beim Carl Heymanns Verlag - Wolters Kluwer Deutschland, Telefon 02631/801-2222,
Telefax:02631/801-2223 bezogen werden. Muster sind kostenfrei im Internet verfiigbar unter
http://publikationen.dguv.de (Suche Titel ,Prifbuch®).



Aggregatkam-
mern

Abluftanlagenin | BG-Regel

Klichen LArbeiten in

(s.auch Nah- Kiichenbetrieben

rungsmittel (BGR 111)

maschinen)

Kichenluftungs- | 3.2.11.4 Verschmutzungs- | geeignete Person | taglich Dokumentation
hauben und ihre grad der Reinigung
Komponenten

Kiichenluftungs- | 3.2.11.4 Verschmutzungs- | geeignete Person | monatlich Dokumentation
decken grad der Reinigung
Abluftleitungen, | 3.2.11.4 Verschmutzungs- | geeignete Person | mindestens -

Ventilatoren, grad halbjahrlich

Arbeitsplatz-
liiftung

BG-Regel “Arbeits-

platzliftung -
Lufttechnische
MaRnahmen®
(BGR 121)
371 Funktionsfahigkeit | Unternehmer vor Arbeitsbeginn | -
oder Beauftragter
3.7.2 ordnungsgemaRe | befahigte Person | vor der ersten Priifbuch oder

Installation, Funk-
tion und Aufstel-
lung

Inbetriebnahme,
in regelmaRigen
Zeitabstanden,
mindestens jedoch
einmal jahrlich,
nach wesentli-
chen Anderungen

Priifbericht

Aufzugsanlagen

Betriebssicher-
heitsverordnung
(BetrSichV)

Personen- und
Lastenaufziige

§14(7)

keine Priifung
vor Inbetrieb-
nahme, sondern
Zertifizierungs-
verfahren unter
Einschaltung
einer Benannten
Stelle nach § 4 (1)
der Verordnung
Uber das Inver-
kehrbringen von
Aufziigen
(12.GPSGV)

Konformitats-
erklarung




Zwischenpriifung
dazwischen

§14(2 ordnungsge- zugelassene vor der Wiederin- | Priifbescheinigung
maRer Zustand Uberwachungs- betriebnahme,
hinsichtlich des stelle wenn der Betrieb
Betriebs oder die Bauart
durch eine Ande-
rung@beeinflusst
wird
§15(13) ordnungsge- zugelassene Wiederkehrende | Priifbescheinigung
maRer Zustand Uberwachungs- Prifung® -
hinsichtlich des stelle Hochstfrist 2 Jahre,
Betriebs Zwischenpriifung
dazwischen
Lastenaufziige §10(1) ordnungsgemale | befahigte Person | nach der Montage | Aufzeichnungen
ohne Personen- Montage und und vor der ersten
beféderung sichere Funktion Inbetriebnahme
(Steuereinrichtung
nicht von innen §10(2) Uberpriifung,um | befahigte Person | in festgelegten Aufzeichnungen
erreichbar!) Schaden rechtzei- Fristen, nach au-
(kein Aufzug nach tig zu entdecken, Bergewdhnlichen
§ 2 Ziffer 1c der zur Einhaltung des Ereignissen (z.B.
12.GPSGV) sicheren Betriebs Unfélle, langere
Zeitraume der
Nichtbenutzung,
Veranderungen
am Aufzug)
§10(3) auf sicheren befahigte Person | nach Instandsetz- | Aufzeichnungen
Betrieb ungsarbeiten
Fassadenaufziige | §14 (1) ordnungsgemafer | zugelassenen vor Inbetriebnah- | Priifbescheinigung
mit Personenbe- Zustand hinsicht- | Uberwachungs- me einer Neuan-
forderung lich der Montage, | stelle lage und vor der
K K der Installation, Wiederinbetrieb-
(Maschinen im
Sinne des Anhan- den}AufsteIIungs— nahme r?ach
bedingungen wesentlichen
ges IV Buchstabe und der sicheren Veranderungen®
ANr. 16 der Ma- ‘ gen
) e Funktion
schinenrichtlinie
98/37/EG) §14(2) ordnungsgemafer | zugelassene vor Wiederinbe- Priifbescheinigung
Zustand hinsicht- Uberwachungs- triebnahme, wenn
lich des Betriebs stelle der Betrieb oder
die Bauart durch
eine Anderung®
beeinflusst wird
§15(14) ordnungsgeméRer | zugelassene Uber- | Wiederkehrende | Priifbescheinigung
Zustand hinsicht- | wachungsstelle Prifung® —
lich des Betriebs Hochstfrist 4 Jahre




Bauaufziige mit
Personenbefor-
derung

§14(1 ordnungsgemafer | zugelassene vor Inbetrieb- Priifbescheinigung
Zustand hinsicht- | Uberwachungs- nahme eine Neu-
lich der Montage, | stelle anlage und vor der
der Installation, Wiederinbetrieb-
den Aufstellungs- nahme nach
bedingungen wesentlichen
und der sicheren Veranderungen®
Funktion
§14(2) ordnungsgemaRer | zugelassene vor Wiederinbe- Priifbescheinigung
Zustand hinsicht- Uberwachungs— triebnahme, so-
lich des Betriebs stelle weit Betrieb oder
die Bauart durch
eine Anderung®
beeinflusst wird
§15(13) ordnungsgemaRer | zugelassene Wiederkehrende Priifbescheinigung
Zustand hinsicht- | Uberwachungs- | Priifung®—
lich des Betriebs stelle Hochstfrist 2 Jahre
Zwischenpriifung
dazwischen

@

Ermittlung der Priiffristen fiir die wiederkehrenden Prifungen durch den Betreiber auf der Grundlage einer sicherheits-

technischen Bewertung (§ 15 (1) BetrSichV) unter Einhaltung der Hochstfristen (§ 15 (3) BetrSichV). Die festgelegten
Fristen sind mit der zugelassenen Uberwachungsstelle abzustimmen (§ 15 (4) BetrSichV).

Anderung eines Aufzuges im Sinne der BetrSichV ist jede MaRnahme, bei der die Sicherheit des Aufzuges beeinflusst

wird. Als Anderung gilt auch jede Instandsetzung, welche die Sicherheit des Aufzuges beeinflusst (§ 2 (5) BetrSichV).

Wesentliche Verdnderung einer tiberwachungsbediirftigen Anlage im Sinne dieser Verordnung ist jede Anderung, die

die iberwachungsbediirftige Anlage soweit verandert, dass sie in den Sicherheitsmerkmalen denen einer neuen Anla-

ge entspricht.

Einrichtung

Bestimmung

Priifumfang

Priiffrist

Priifnachweis

Beleuchtungs- BG-Regel ,Natiir- | lichttechnische qualifizierte Prifanlasse: -
anlagen liche und kiinstli- | Gutemerkmale, Person Beschwerden der
(siehe auch Sicher- | che Beleuchtung wie z.B. Beleuch- Mitarbeiter;
heitsbeleuchtung) | von Arbeitsstat- tungsstarke, Befiirchtungen,
ten” (BGR 131-2) | Begrenzung der dass Anforderun-
5.4.2 Blendung gen nicht erfillt
werden; War-
tungsplan
Chemischreini- BG-Regel arbeitssicherer Sachkundiger mindestens -
gungen ,Betreiben von Zustand jahrlich

(Chemischreini-
gungsanlagen,
liftungstechni-
sche Anlagen
einschlieRlich der
Absaugeinrich-
tungen

Arbeitsmitteln®
(BGR 500) Kapitel
2.14 ,Betreiben
von Chemisch-
reinigungen”

6

10




Priifer

Priiffrist

Priifnachweis

Einrichtung

Druck- und
Papierverarbei-
tungsmaschinen,

Bestimmung

BG-Regel
,Betreiben von
Arbeitsmitteln®

Priifumfang

arbeitssicheren
Zustand der sicher-
heitstechnischen

Sachkundiger

alle 3 Jahre
alle 5 Jahre, wenn
an Steuerungen

Dokumentation

bei denen betriebs- | (BGR 500) Einrichtungen, weitergehende
maRig regelmaRig | Kapitel 2.2 insbesonderen der sicherheitstechni-
zwischen Werk- ,Betreiben von Steuerung sche MaRnahmen
zeugteile gegriffen | Druck- und getroffen sind
werden muss Papierverarbei-
tungsmaschinen”
3.5
Druckbehdlter Betriebssicher-
heitsverordnung
(BetrSichV)
Druckgerate nach | § 14 (1) ordnungsgemafer | zugelassenen vor Inbetriebnah- | Priifbescheinigung
der 14. GPSGV Zustand hinsicht- | Uberwachungs- me und vor der
lich der Montage, stelle Wiederinbetrieb-
und der Installation, nahme nach we-
den Aufstellungs- sentlichen Ver-
einfache Druck- bedingungen anderungen
behalter® nach und der sicheren
der 6. GPSGV Funktion
§14(2) ordnungsgemafer | zugelassene vor Wiederinbe- Priifbescheinigung
Zustand hinsicht- | Uberwachungs- triebnahme, wenn
lich des Betriebs stelle der Betrieb oder
die Bauart durch
eine Anderung®
beeinflusst wird
- Ausnahmen sie-
he nachfolgende
Festlegungen
einfache Druck- §14(3) ordnungsge- befahigte Person | vor Inbetriebnah- | Ergebnis-
behalter® Ziffer 3 maRer Zustand me und vor der aufzeichnung
nach der 6. GPS- hinsichtlich der Wiederinbetrieb-
GV mit PS x V® Montage, der nahme nach we-
nicht mehr als Installation, den sentlichen Ver-
200 bar x Liter Aufstellungs- anderungen
und tragbare Feu- bedingungen
erléscher §14 (4) und der sicheren

Funktion

ordnungsgemaRer | befahigte Person | vor Wiederinbe- Ergebnis-
Zustand hinsicht- triebnahme, wenn | aufzeichnung
lich des Betriebs der Betrieb oder

die Bauart durch
eine Anderung®
beeinflusst wird
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Einrichtung

fiir den ortsveran-
derlichen Einsatz
vorgesehene
Druckgerate

Bestimmung

§14(3)
3.S5atz

§14(5)

Priifumfang

ordnungsgemafer
Zustand hinsicht-
lich der Montage,
der Installation,
den Aufstellungs-
bedingungen

und der sicheren
Funktion

Priifer

befahigte Person

Priiffrist

wenn Aufstellung
an einen neuen
Standort:

—vor der Inbe-
triebnahme und
vor der Wieder-
inbetriebnahme
nach wesentli-
chen Veranderun-
gen Priifungen
nicht erforderlich,
wenn

1.eine Beschei-
nigung lber eine
andernorts durch-
gefiihrte Prifung
vor Inbetriebnah-
me vorliegt,
2.sich beim Orts-
wechsel keine
neue Betriebs-
weise ergeben hat
und die Anschluss-
verhdltnisse sowie
die Ausriistung
unverandert blei-
ben und

3.an die Aufstel-
lung keine beson-
dere Anforderun-
gen zu stellen
sind.

Priifnachweis

Ergebnis-
aufzeichnung

Ubliche Druckbe-
halter nach der
14. GPSGV

(Abgrenzung s.
Verordnungstext)

§15(5)
1.Satz

ordnungsgemafer
Zustand hinsicht-
lich des Betriebs

zugelassene
Uberwachungs-
stelle

Wiederkehrende
Prifung®:
duBere Priifung
spatestens nach
2 Jahren

innere Priifung
spatestens nach
5 Jahren

Festigkeitsprii-
fung spatestens
nach 10 Jahren

Priifbescheinigung

einfache Druck-
behalter® nach
der 6. GPSGV mit
PS x V® mehr als
1000 bar x Liter

§15(9)
1.Satz

ordnungsgemafer
Zustand hinsicht-
lich des Betriebs

zugelassene
Uberwachungs-
stelle

Wiederkehrende
Prifung®:
innere Priifung
spatestens nach
5 Jahren

Festigkeitsprii-
fung spatestens
nach 10Jahren

Priifbescheinigung
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Bestimmung

Priifumfang

Priifer

Priiffrist

Priifnachweis

Einrichtung

einfache Druckbe- | § 15 (9) ordnungsgemafer | befahigte Person | Priiffristen fir du- | Ergebnis-
halter® nach der 2.Satz Zustand hinsicht- Bere Prifung, in- aufzeichnung
6.GPSGV mit lich des Betriebs nere Priifung und
PS x V) weniger Festigkeitspriifung
als 1000 bar x Liter auf Grund der
Herstellerinfor-
mationen sowie
der Erfahrung mit
betriebsweise und
Beschickungsgut
festlegen
Besondere Druck- | § 17
gerate
Druckgerate,die | Anhang5 ordnungsgemalRer | s.oben innere Priifung s.oben
mit Kaltemitteln | Ziffer 4 Zustand hinsicht- und Festigkeits-
in geschlossenem lich des Betriebs prifung nur,
Kreislauf betrie- wenn das Druck-
ben werden gerat zu Instand-
setzungsarbeiten
auBer Betrieb ge-
nommen wird
Druckgerate fiir Anhang 5 ordnungsgemaRer | s.oben wiederkehrende s.oben
Feuerloschgerate, | Ziffer 6 Zustand hinsicht- Priifung nach Ab-
die nur beim Ein- | 1.Satz lich des Betriebs lauf der Priiffrist
satz unter Druck nur, wenn die Ge-
gesetzt werden rate nachgefillt
ortsfeste Kohlen- werden
saure- und Ha-
lonbehalter fir
Loschzwecke
Pulverléschmit- Anhang 5 ordnungsgemafer | s.oben wiederkehrende s.oben
telbehalter Ziffer 6 Zustand hinsicht- Festigkeitsprii-
2.Satz lich des Betriebs fung kann entfal-
len, wenn bei der
inneren Priifung
keine Mangel fest-
gestellt wurden
Druckgerate fiir Anhang 5 ordnungsgemafer | zugelassene Wiederkehrende | Priifbescheinigung
Gase oder Gasge- | Ziffer 13® Zustand hinsicht- | Uberwachungs- | Prifung®: bei
mische in fllssi- lich des Betriebs stelle korrodierende

gem Zustand

Wirkung auf die
Wandung —alle
zwei Jahre duRere
Priifung

befahigte Person

Wiederkehrende
Prifung®: keine
korrodierende
Wirkung auf die
Wandung —alle
zwei Jahre dulRere
Priifung

Ergebnis-
aufzeichnung
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(1) Ermittlung der Priiffristen fur die wiederkehrenden Priifungen durch den Betreiber auf der Grundlage einer sicherheits-
technischen Bewertung (§ 15 (1) BetrSichV) unter Einhaltung der Hochstfristen (§ 15 (3) BetrSichV). Die festgelegten
Fristen sind mit der zugelassenen Uberwachungsstelle abzustimmen (§ 15 (4) BetrSichV).

(2) Anderungim Sinne der BetrSichV ist jede MaRnahme, bei der die Sicherheit beeinflusst wird. Als Anderung gilt auch
jede Instandsetzung, welche die Sicherheit beeinflusst (§ 2 (5) BetrSichV).

(3) Wesentliche Verdnderung einer iiberwachungsbediirftigen Anlage im Sinne der BetrSichV ist jede Anderung, die die

Gberwachungsbediirftige Anlage soweit verandert, dass sie in den Sicherheitsmerkmalen denen einer neuen Anlage

entspricht.

(5) PS =maximal zulassiger Druck,V = maRgebliches Volumen

(6) = serienméaRig hergestellte geschweifte Behilter fiir Luft oder Stickstoff, mit einem inneren Uberdruck von mehr als 0,5
bar und hochstens 30 bar, bei einem Druckinhaltsprodukt PS x V von hochstens 10000 bar x |

Priifer

Priiffrist

Priifnachweis

Einrichtung

Elektrische
Anlagen und
Betriebsmittel

Bestimmung

Priifumfang

UVVBGV A3 ordnungsgemaRer | Elektrofachkraft, vor der ersten auf Verlangen der
§5(1)Nr.1,(3) Zustand andere Personen Inbetriebnahme, | BG Prifbuch
nur unter Leitung | nach Anderungen
und Aufsicht einer | oder Instandset-
Elektrofachkraft zungen vor der
Inbetriebnahme
§5(4) Prufung vor der

ersten Inbetrieb-
nahme nicht er-
forderlich, wenn
dem Unternehmer
,Bestatigung" des
Herstellers oder
Errichters tiber
den ordnungsge-
maRen Zustand
vorliegt

§5 (1) Nr.2, (3)

ordnungsgemafer
Zustand

Elektrofachkraft,
in bestimmten
Fallen unter-
wiesene Person

in bestimmten
Zeitabstanden,
Hinweise hierzu
siehe Durchfiih-
rungsanweisung
zZu§5(1)Nr.2

auf Verlangen der
BG Priifbuch

Fahrtreppen,
Fahrsteige

BG-Information
Fahrtreppen und

Fahrsteige
(BGI 5069-1)
7.1,7.2 betriebssicherer beféhigte Person | vor der ersten Dokumentation
Zustand oder zugelassene | Inbetriebnahme,
Uberwachungs- nach wesentlichen
stelle Veranderungen
und wiederkeh-
rend entsprechend
Gefahrdungsbeur-
teilung, Empfeh-
lung: mindestens
jahrlich
7.3 Anhang 1 Sicht- und Hor- Bediener taglich vor Inbe- | -

prifung nach
Abschnitt 7.3 und
Anhang 1

triebnahme
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Einrichtung Bestimmung Priifumfang Priifer Priiffrist Priifnachweis
Fahrzeuge UVV BGV D 29 Wirksamkeit der | Fahrzeugfiihrer vor Beginn und -
§36(1) Betdtigungs- und wahrend jeder
Sicherheitsein- Arbeitsschicht
richtungen
§57(1),(2) betriebssicherer Sachkundiger mindestens ein- Dokumentation
Zustand mal jahrlich
Fahrzeug- Richtlinien fiir
waschanlagen Fahrzeugwasch-
anlagen
(ZH 1/543)
6.1 sicherheitsge- Sachkundiger vor der ersten Dokumentation
rechte Aufstellung, Inbetriebnahme
Wirksamkeit der
Sicherheitsein-
richtungen
6.2 Wirksamkeit Unternehmer nach Bedarf, -
der Sicherheits- oder Beauftragter | mindestens
einrichtungen monatlich
Selbstbedie- 6.3 Wirksamkeit Unternehmer taglich vor -
nungs-Fahrzeug- der Sicherheits- oder Beauftragter | Betriebsbeginn
waschanlagen einrichtungen
Fenster, Tliren, BG-Regel
Tore ,Kraftbetatigte
kraftbetatigte. .. Fenster, Turen
und Tore"
(BGR 232)
6.1,6.2 sicherer Zustand | Sachkundiger vor der ersten Dokumentation
Inbetriebnahme z.B. Priifbuch
und mindestens (BGG 950 fiir Tore)
jahrlich
Feststellanlagen | Richtlinien fiir
fiir Brandschutz- | Feststellanlagen
Lieh Abschnitt 5 Funktionsfahig- Hersteller oder Abnahme vor Schild,
keit und vor- benannte Priif- Inbetriebnahme Bescheinigung
schriftsmaRige stelle
Installation
Abschnitt 6 Funktionsfahigkeit | Betreiber monatlich -
ordnungsgema- befdhigte Person | mindestens jahr- | Dokumentation

es und stoérungs-
freies Zusammen-
wirken aller Gerate

lich, sofern nicht
im Zulassungsbe-
scheid eine kir-
zere Frist angege-
ben ist
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Einrichtung

Feuerléschan-
lagen
CO,-Loschanlagen

Bestimmung

BG-Regel
,Einsatz von Feu-
erldschern mit
Sauerstoffver-
drangenden Ga-
sen” (BGR 134)

Priifumfang

Priifer

Priiffrist

Priifnachweis

6.2.2,6.2.3 Bau und Sachverstandiger | nach Errichtung Priifbericht
Ausriistung und wesentlichen
Anderungen, spi-
testens 6 Monate
nach Inbetrieb-
nahme
6.2.4 Sachkundiger vorlaufige Prii- Priifbericht
fung vor Inbe-
triebnahme
(sofern nicht 6.2.2)
6.3.1 ordnungsgemale | Sachkundiger mind. jahrlich Priifbericht
Funktion der oder Sachverstan-
Anlage diger
6.3.1 ordnungsgemale | Sachverstandiger | mindestens alle Priifbericht
Funktion der 2 Jahre
Anlage
6.3.2 gesamte Anlage | Sachkundiger nach jedem Priifbericht
Auslosen
6.1.3 Anforderungen Sachverstandiger | spatestens 3 Mo- | Priifbericht
an Bauund nate nach Besei-
Ausrustung tigung von Man-
geln mit Gefahren
fiir Personen
Sprinkleranlagen | Verkaufsstatten- | ordnungsgemaBer | Sachverstdndiger | jenachBundesland | Priifbericht
verordnung oder | Zustand unterschiedlich
TPriafvo (Musterverkaufs-
stattenVO: min-
destens alle 3
Jahre)
Feuerléscher Regeln fiir die Funktionsfdhigkeit | Sachkundiger mindestens Nachweis
Ausriistung von alle 2 Jahre z.B. Priifplakette
Arbeitsstatten
mit Feuerléschern
(BGR133)6.1
Fleischerei- BG-Regel
maschinen »Arbeiten in der
Fleischwirtschaft”
(BGR 229)
Schutzeinrich- 3.1.6.7.2 Funktionstiich- Bediener arbeitstaglich

tungen

tigkeit

nach dem ersten
Inbetriebsetzen
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Priifer

Priiffrist

Priifnachweis

Einrichtung

Bestimmung

Priifumfang

Steuerung von 31673 sicherer Zustand | befahigte Person | mindestens Dokumentation
Schutzeinrichtun- jahrlich
gen und Verrie-
gelungen mit
erhéten Anforde-
rungen
Fleischtransport- | BG-Regel ,Arbei-
bahnen ten in der Fleisch-
wirtschaft”
(BGR 229)
und Lastaufnah- | 3.1.6.7.3 sicherer Zustand | befahigte Person | mindestens Dokumentation
memittel jahrlich
Fliissiggas- UVVBGV D 34 ordnungsgemale | Sachkundiger, vor der ersten Priifbescheinigung
anlagen §33(1)+(5)§32 | Installation, Auf- Ausnahme § 33 (2) | Inbetriebnahme
(siehe auch stellung, Dichtheit | fiir ortsverdnder- | (nicht erforderlich

Druckbehalter)
Flissiggasver-
brauchsanlagen

liche Anlagen bis
33 kg Fullgewicht

bei Gasverbrauch-
seinrichtungen
mit CE-Kennzei-

(allgemein) chen und Konfor-
mitdtsbescheini-
gung)
Betriebssicherheit | Sachkundiger nach Instandset- | Priifbescheinigung
zungsarbeiten
und Veranderun-
gen
ordnungsgemaBe | Sachkundiger nach Betriebsun- | Priifbescheinigung
Beschaffenheit, terbrechungen
Dichtheit, Funkti- von mehr als ei-
on, Aufstellung nem Jahr
Anlagen mit §33(3),§39(2) Dichtheit, ord- Sachkundiger mindestensalle4 | Prifbescheinigung

ortsfesten Ver-
brauchsanlagen

nungsgemafe
Beschaffenheit,
Funktion, Aufstel-
lung

Jahre, Anlagen un-
ter Erdgleiche min-
destens jahrlich

Anlagen mit §39(1) Ubereinstim- Sachverstandiger | vorder ersten Priifbescheinigung
ortsfesten Ver- mung mit Inbetriebnahme
brauchsanlagen UVV VBG 21 (s.0.), Verande-
unter Erdgleiche rungen, Instand-

setzungsarbeiten
Anlagen mit §33(4) Dichtheit, ord- Sachkundiger mindestens alle 2 | Priifbescheinigung
ortsveranderli- nungsgemafe Jahre
chen Verbrauchs- Beschaffenheit,
anlagen Funktion, Aufstel-

lung

Verbrauchsanla- | § 34 Dichtheit, Funkti- | Sachkundiger mindestens alle 2 | Prifbescheinigung

gen in der Fleisch-
wirtschaft

onsfahigkeit der
Sicherheitsein-
richtungen

Jahre, an Raucher-
anlagen mindes-
tens jahrlich
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Einrichtung Bestimmung Priifumfang Priifer Priiffrist Priifnachweis
Anlagen mit §36(1),§32 ordnungsgemafe | Sachverstandiger | vorderersten Priifbescheini-
Zerstaubungs- Installation, Auf- Inbetriebnahme gung
brenner stellung, Dicht- (nicht erforderlich
heit bei Gasverbrauch-
seinrichtungen
mit CE-Kennzei-
chen und Konfor-
mitatsbescheini-
gung)
§36(2) ordnungsgemaRe | Sachkundiger jahrlich Priifbescheini-
Installation, Auf- gung
stellung, Dicht-
heit
Fahrzeuge mit §37(1) Dichtheit, ord- Sachkundiger mindestens Priifbescheini-
Flissiggas-Ver- nungsgemalle einmal jahrlich gung
brennungsmotor Beschaffenheit,
Funktion, Funkti-
onsfahigkeit der
Sicherheitsein-
richtungen
§37(2) Schadstoffgehalt | Sachkundiger mindestens Priifbescheini-
im Abgas halbjahrlich gung
Anlagen zu §38 Dichtheit, Sachkundiger mindestens alle Priifbescheini-
Brennzwecken in ordnungsgemalle 2 Jahre gung
Fahrzeugen Beschaffenheit
Flissigkeits- BG-Regel ,Betrei- | arbeitssicherer Sachkundiger mindestens alle Priifnachweis
strahler ben von Arbeits- Zustand; vor erster 12 Monate sowie

mitteln“

Inbetriebnahme

vor der ersten

(BGR 500) nur Aufstellung, Inbetriebnahme,
Kapitel 2.36 Ausriistung und nach Anderungen,
JArbeiten mit Flis- | Betriebsbereit- Instandsetzungen,
sigkeitsstrahlern” | schaft nach Betriebsun-
4.1bis4.4 terbrechungen
von mehr als 6
Monaten
Flurférderzeuge | UVVBGV D 27 erkennbare Man- | Fahrer taglich vor Ein- -
§9(1) gel (s. Durchfiih- satzbeginn
rungsanweisung
zu §9)
Flurforderzeuge, §37(1) Zustand der Bau- | Sachkundiger mindestens Priifnachweis, z.B.
ihre Anbaugera- §38 teile und Einrich- jahrlich Prufbuch (BGG
te sowie die flr §39 tungen, Vollstan- 939,940, 941), bei

ihren Betrieb in
Schmalgangen
erforderlichen
Sicherheits-
einrichtungen

digkeit und
Wirksamkeit der
Sicherheitsein-
richtungen, Voll-
standigkeit des
Prifnachweises
(s. Grundsatze fir
die Priifung von
Flurférderzeugen,
BGG 918)

handbetriebenen
Flurférderzeugen
nur auf Verlangen
der BG
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Einrichtung Bestimmung Priifumfang Priifer Priiffrist Priifnachweis
die zum Betrieb §37(2) Funktion beauftragte taglich; nicht er- Priifnachweis
in Schmalgangen | § 39 Person forderlich, wenn
erforderlichen Si- ein Ausfall der
cherheitseinrich- Sicherheitsein-
tungen richtung selbstta-
tig und fiir das
Bedienungsper-
sonal deutlich
erkennbar ange-
zeigt wird
Hebebiihnen BG-Regel ,Betrei- | ordnungsgemaRe | befdhigte Person | vorder Priifbuch
ben von Arbeits- | Auflage von Inbetriebnahme (BGG 945-1)
mitteln” Abstiitzungen
(BGR 500) Kapitel | auf geeigneten
2.10,Betreiben Untergrund
von Hebebiihnen®
221
2.9.1,293.1. Zustand der Sachkundiger mindestens Prifbuch
Bauteile Einrich- jahrlich (BGG 945-1)
tungen, Vollstan-
digkeit und Wirk-
samkeit der
Sicherehitsein-
richtungen und
Vollstandigkeit
des Priifbuches
(Sicht- und Funk-
tionspriifung)
mitmehrals2m | 2.9.2,2.9.3.2. Priifung abhan- Sachverstindiger | nach Anderungen | Priifbuch
Hubhdohe oder fiir gig von der Art der Konstruktion | (BGG 945-1)

Personenmitfahrt
oder -aufenthalt
unter Lastauf-
nahmemittel
oder Last

und dem Umfang
der Anderung der
Konstruktion oder
der Instandset-
zung

und nach wesent-
lichen Instand-
setzungen der
tragenden Teile
vor der Wiederin-
betriebnahme

Kalteanlagen

BG-Regel ,Betrei-

Dichtheit und

Sachkundiger

vor der ersten

Bescheinigung

ben von Arbeits- | ordnungsgema- Inbetriebnahme,
mitteln” Ber Zustand nach Anderungen
(BGR 500) oder mehr als
Kapitel 2.35 2jahriger AuRer-
,Betreiben von betriebnahme
Kalteanlagen,
Warmepumpen
und Kiihleinrich-
tungen”
3.13.1,3.13.2.

flexible Kéltemit- | 3.13.3 Dichtheit Sachkundiger mindestens

telleitungen (gilt
nicht fiir Kalte-
mittel Gruppe 1,
<10 kg)

alle 6 Monate
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Einrichtung Bestimmung Priifumfang Priifer Priffrist Priifnachweis
Krane UVVBGV D6 ordnungsgemafe | Sachkundiger mindestens Priifbuch
(allgemein) §26(1) Aufstellung, jahrlich (BGG 943)
§27 Ausriistung,
Betriebsbereit-
schaft
kraftbetriebene §25(1),(2), (4), ordnungsgemale | Sachverstandiger | vor der ersten Prifbuch
Krane, hand- oder | § 27 Aufstellung, Inbetriebnahme (BGG 943)
teilkraftbetriebe- Ausristung, (nicht erforderlich
ne Krane mit Betriebsbereit- bei Vorliegen ei-
mehr als 1000 kg schaft nes Nachweises
Tragfahigkeit, einer Typpriifung,
teilkraftbetrie- z.B.Baumuster-
bene Turmdreh- prifung oder EG-
krane Konformitatser-
klarung) und
nach wesentli-
chen Anderungen
kraftbetriebene §26(3),(4), (5) wie oben Sachverstidndiger | mindestensalle4 | siehe oben
Fahrzeugkrane, §27 Jahre
LKW-Anbaukrane,
(gilt nicht fir Kraftbetriebene
standig ange- Fahrzeugkrane im
baute LKW-Lade- 13. Betriebs-
krane) jahr und danach
jahrlich
Ladebriicke BG-Regel ,Lade-
(fest mit dem briicken und fahr-
Gebaude verbun- | bare Rampen*
den) (BGR 233)
6.1,6.2 sicherer Zustand Sachkundiger vor der ersten schriftlich,
Inbetriebnahme z.B. Priifbuch
sowie mindes- (BGG 959)

tens jahrlich

Lagereinrichtun-
gen und -gerate

BG-Regel , Lager-
einrichtungen
und -gerate”
(BGR 234)

kraftbetriebe-
ne Regale und
Schranke sowie
Regale und
Schranke mit
kraftbetriebenen
Inneneinrichtun-
gen

6.1

sicherer Zustand

Sachkundiger

mindestens
jahrlich

Aufzeichnungen

Paletten,
Stapelbehilter,
Stapelhilfsmittel

6.2

sicherer Zustand

Unternehmer
oder Beschaf-
tigter

regelmagig,
insbesondere bei
Wiederverwen-
dung
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Einrichtung

Bestimmung

Priifumfang

Priifer

Priiffrist

Priifnachweis

Lastaufnahme- BG-Regel ,Betrei-
einrichtungen ben von Arbeits-
im Hebezeug- mitteln“ (BGR
betrieb 500) Kapitel 2.8
,Betreiben von
Lastaufnahmeein-
richtungen im He-
bezeugbetrieb”
3131 Lastaufnahme- Benutzer wahrend des -
einrichtung auf Gebrauchs
augenfillige
Mangel
3.15.1, Lastaufnahme- Sachkundiger vor der ersten schriftlich
3.154 mittel Inbetriebnahme
3.15.2.1, Lastaufnahme- Sachkundiger mindestens schriftlich
3154 einrichtungen jahrlich
31522 Rundstahlketten | Sachkundiger Abstand langs- schriftlich,
als Anschlagmit- tens dreiJahre z.B. Kettenpriif-
tel auf Rissfrei- buch
heit
3.15.2.3 Hebebander mit Sachkundiger Abstand langs- schriftlich
aufvulkanisierter tens dreiJahre
Umhillung auf
Drahtbriiche und
Korrosion
3.15.3, Lastaufnahme- Sachkundiger nach Schadens- schriftlich
31543 einrichtungen, fallen sowie nach
jenach Art und Instandsetzun-
Umfang des gen
Schadens
Leitern und BetrSichV, An- ordnungsgema- | - wiederkehrend
Tritte hang 2 Ber Zustand
Nummer 5.3.1
BG-Information ordnungsgema- beauftragte wiederkehrend,
,Handlungsan- RBer Zustand Personen den Betriebs-
leitung fur den verhaltnissen
Umgang mit angepasst, nach
Leitern und Trit- Instandsetzung
ten” (BGI 694),
Abschnitt 6
Liftungstech- Arbeitsstatten- Funktionsfahig- Unternehmer in regelmaRigen | -
nische Anlagen verordnung keit oder Beauftragter | Abstanden
§4(3)
Arbeitsstatten- mindestens alle

richtlinie ASR 5
425

(in einigen Bun-
deslandern auch
TPrifvo, alte
ArbStattV § 53 (2))

2 Jahre
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Einrichtung

Bestimmung

Priifumfang

Priifer

Priiffrist

Priifnachweis

Millbehalter/
-preRbehalter
austauschbar

BG-Regel , Aus-
tauschbare Kipp-
und Absetzbe-
halter”

(BGR 186)
Abschnitt 6

betriebssicherer
Zustand

Sachkundiger

vor der ersten
Inbetriebnahme,
nach Bedarf,
mindestens ein-
mal jahrlich

Prifbuch oder
Priifkartei

Nahrungsmittel-
maschinen

BG-Regel ,Betrei-
ben von Arbeits-
mitteln“ (BGR
500) Kapitel

2.38 ,Betreiben
von Nahrungs-

9.1.2

50% Nennlast

mittelmaschi-
nen”
Schutzeinrichtun- | 3.3 Funktions- Benutzer arbeitstaglich -
gen und Absaug- tlichtigkeit nach dem ersten
einrichtungen Ingangsetzen
Schutzeinrichtun- | 3.14.1 sicherer Zustand | Sachkundiger mindestens Priifbescheini-
gen, Verriegelun- | 3.14.3 jahrlich gung
gen, Koppelungen
Einrichtungen 3.14.2 Wirksamkeit Sachkundiger vor erster Priifbescheini-
zum Absaugen 3.14.3 Inbetriebnahme, | gung
gefahrbringender nach wesentli-
Stoffe chen Anderungen
Absaugeinrich- 3.14.4 Verschmutzungs- | Unternehmer mindestens -
tungen deren zustand, bei Be- oder jahrlich
Wirksamkeit darf reinigen Beauftragter
durch Ablagerun-
gen beeintrach-
tigt werden kann
Dunstabzugsan- | 3.14.5 Verschmutzungs- | Unternehmer mindestens alle Priifbuch
lagen zustand, bei Be- oder Beauftragter | 14 Tage
Fettfilter darf reinigen
Notaggregate Verkaufsstatten- | Wirksamkeit und | Sachverstandiger | je nach Bun- Priifbuch
verordnung oder | Betriebssicher- desland un-
Technische Priif- heit terschiedlich
VO fiir haustech- (Musterverkaufs-
nische Anlagen stattenVO: min-
destens alle 3
Jahre)
Arbeitsstatten- Funktionsfahig- Unternehmer inregelmaRigen | -
verordnung keit oder Beauftragter | Abstdnden (alte
§4(3) ArbStattV § 53 (2)
mindestens jahr-
lich)
DINVDE 0108-100, | 1Stunde Probelauf | geeignete Person | monatlich Priifbuch
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Einrichtung

Bestimmung

Priifumfang

Priifer

Priiffrist

Priifnachweis

Notschalter Arbeitsstatten- Funktionsfahig- Unternehmer in regelmaRigen | -
verordnung keit oder Beauftragter | Abstanden
§4(3) (alte ArbStittV
§ 53 (2): mindes-
tens jéhrlich)
Personliche UVVBGVA1 ordnungsgemaler | Benutzer regelmagig
Schutzausriis- §30(2) Zustand
tungen BG-Informatio- augenscheinliche | Benutzer vor jeder -
nen ,Personliche Mangel Benutzung
Schutzausriistun-
gen“ (BGI 515)
3.3.
Personliche BG-Regel ,Einsatz
Schutzausriis- von personlichen
tungen gegen Schutzausriistun-
Absturz gen gegen Ab-
sturz“ (BGR 198)
821 Sichtpriifung auf | Benutzer vor jeder -
ordnungsgema- Benutzung
Ben Zustand
8.2.2 einwandfreier Sachkundiger mindestens -
Zustand jahrlich
feste Fiihrungen 823 einwandfreier Sachkundiger nach Bedarf, -

von Steigschutz- Zustand wenn nicht
einrichtungen kiirzere Fristen
festgelegt

Personliche BG-Regel ,Einsatz

Schutzausriis- von personlichen

tungen zum Schutzausriistun-

Retten aus gen zum Retten

Héhen und aus Hohen und

Tiefen Tiefen“ (BGR 199)

z.B. Haltegurte, 321 Sichtpriifung auf | Benutzer vor jeder -

Rettungsgurte einsatzfahigen Benutzung
Zustand

3.4

einwandfreier
Zustand

Sachkundiger

nach Bedarf,
mindestens ein-
mal jahrlich
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Priifumfang

Priifer

Priiffrist

Priifnachweis

Einrichtung

Réucheranlage

Bestimmung

BG Regel
LArbeiten in der
Fleischwirtschaft”

(BGR 229)
316.7.1 sicherer Zustand | befahigte Person | vor der ersten Dokumentation
Inbetriebnahme
Schutzeinrich- 3.1.6.7.2 Funktionstiich- Bediener arbeitstaglich
tungen tigkeit
31673 sicherer Zustand | befahigte Person | mindestens Dokumentation
halbjahrlich
Rampe BG-Regel , Lade- sicherer Zustand Sachkundiger vor der ersten schriftlich,
(fahrbare Rampe) briicken und fahr- Inbetriebnahme z.B. Priifbuch
bare Rampen* sowie mindes- (BGG 959)
(BGR 233) tens jahrlich
6.1,6.2.
Rollen- BG-Regel ,Fahr- Sicherheits- Sachkundiger regelmaRig, -
priifstande zeug-instandhal- | einrichtungen mindestens
tung” jahrlich
(BGR 157)
6,Anhang 2
Sicherheits- Arbeitsstatten- Funktionsfahig- Sachkundiger in regelmaRigen -
beleuchtung verordnung keit Absténden (alte
§4(3) ArbStattV § 53 (2):
mindestens jahr-
lich)
BG-Regel Funktionsfahig- Sachkundiger mindestens -
JArbeitsplatze mit | keit jahrlich
kiinstlicher Be-
leuchtung und
Sicherheitsleit-
systeme”
(BGR 131)
6.3
Verkaufsstatten- | Wirksamkeit und | Sachverstdndiger | je nach Bun- Priifbericht
verordnung oder | Betriebssicher- desland un-
TPrufvo heit terschiedlich
(Musterverkaufs-

stattenVO: min-
destens alle 3
Jahre)
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Einrichtung Bestimmung Priifumfang Priifer Priiffrist Priifnachweis
Sicherheits- ASR A1.3, Wirksamkeit, beauftragte nach Gefahr-
und Gesundheits- | Abschnitt 4 (13) insbesondere fir | Person dungs-
schutzkenn- Leucht- und beurteilung
zeichnung Schallzeichen, BGV A8 § 20 (1):
lang nachleuch- .
tende Materialien Abstand langs-
) R tens 2 Jahre
sowie technische
Einrichtungen der BGV A 8§20 (2):
verbalen Komm- Leucht- und
unikation (z.B. Schallzeichen;
Lautsprecher, Te- technische Ein-
lefone) richtungen, die
Sprechzeichen
unterstltzen, vor
erster Inbetrieb-
nahme sowie
mindestens
jahrlich
Sicherheits- BG-Regel ,Opti- Funktionsfahig- Sachkundiger vor der ersten schriftlich,
leitsysteme sche Sicherheits- | keit, einschlieR- Inbetriebnahme,
leitsysteme* lich der lichttech- nach Anderungen
(BGR 216) nische Werte und Instandset-
3.5 zungen, nach Be-
darf, mindestens
jahrlich
Teppichvorfiihr- | BG-Regel sicherer Zustand | Sachkundiger mindestens schriftlich,
maschinen ,Lagereinrichtun- jahrlich
gen und -gerate”
(BGR 234)
Abschnitt 6
Verpackungs- BG-Regel ,Betrei-
maschinen ben von Arbeits-

mitteln®

(BGR 500)

Kapitel 2.37
,Betreiben von
Verpackungs- und
Verpackungs-
hilfsmaschinen”

Schutzeinrichtun-
gen und Absaug-

3.5

Funktionstiichtig-
keit

Benutzer

arbeitstaglich
nach dem ersten

einrichtungen Ingangsetzen

Schutzeinrich- 3.6.1 sicherer Zustand | Sachkundiger mindestens Priifbescheini-
tungen, 3.6.3 jahrlich gung
Verriegelungen,

Kopplungen

25



Priifer

Priiffrist

Priifnachweis

Einrichtung

Bestimmung

Priifumfang

und Zuggerate
einschlieRlich
Tragkonstruktion
und Seilbocke

Einrichtungen 3.6.2 Wirksamkeit Sachkundiger vor der ersten Priifbescheini-
zum Absaugen 3.6.3 Inbetriebnahme | gung
gesundheits- und nach wesent-

gefahrlicher Stoffe lichen Anderun-

oder Zubereitun- gen

gen

Winden, Hub- UVVBGV D8

§ 23 (1) bis (3),
§23a

Zustand, Vollstan-
digkeit, Eignung
und Wirksamkeit,
vor erster Inbe-
triebnahme nur

Sachkundiger

vor der ersten
Inbetriebnahme,
nach wesentli-
chen Anderungen
sowie mindes-

schriftlich;
Prifbuch fur
kraftbetriebene
Seil- und Ketten-
zuige sowie Kran-

ordnungsgemalle tens jahrlich hubwerke
Aufstellung und (BGG 956)
Betriebsbereit-
schaft
kraftbetriebene §23(4),(5) zusatzlich ver- Sachkundiger mindestens Prufbuch
Seil- und Ketten- | §23a brauchter Anteil jahrlich (BGG 956)
ziige sowie der theoretischen
Kranhubwerke Nutzungsdauer
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Terminkalender
far
wiederkehrende
Prifungen
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Einrichtung

Inv. Nr.

Betriebsort

erste Priifung

Priifungsintervalle

in Monaten
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Wiederkehrende Priifungen
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Einrichtung

Inv. Nr.

Betriebsort

erste Priifung

Priifungsintervalle

in Monaten
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Wiederkehrende Priifungen
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Vorbemerkung

Der Unternehmer ist dafiir verantwortlich, dass elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel nur in ordnungsgemafiem Zustand in Betrieb genommen und in diesem
Zustand erhalten werden. Dazu sind unter anderem wiederkehrende Priifungen
erforderlich.

Der in der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) verwendete Begriff ,,elektri-
sche Arbeitsmittel“ wird in dieser Schrift durch den Begriff ,,elektrische Betriebs-
mittel” ersetzt, da der Begriff ,,elektrische Arbeitsmittel“ nicht alle Einrichtungen
und Gebrauchsgegenstande erfasst, von denen elektrische Gefahrdungen ausge-
hen kénnen und fiir die eine Priifpflicht besteht.

Diese DGUV Information gibt praxisbezogene Hinweise fiir die Organisation der
wiederkehrenden Priifungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel.

In diesem Zusammenhang erhalt der Unternehmer Hinweise zur Festlegung ange-
messener Priiffristen, Erstellung einer sachgerechten Dokumentation sowie Kenn-
zeichnung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel. Ergdnzend befinden sich
Vorschlage fiir die Vergabe von Priifauftragen im Anhang D.

Der ordnungsgemafie Zustand einer elektrischen Anlage oder eines Betriebsmit-
tels betrifft nicht nur die MaBnahmen zur Gewédhrleistung der elektrischen Sicher-
heit, sondern auch alle anderen Mafinahmen zum sicheren Betrieb, wie beispiels-
weise Einrichtungen zum Schutz gegen mechanische, hydraulische, optische oder
andere Gefdhrdungen (siehe Anhang C). Hilfestellungen zur Erstellung der Gefahr-
dungsbeurteilung sind im Anhang F enthalten.



1 Anwendungsbereich

Diese DGUV Information gibt dem Unternehmer Hinweise zur Organisation wieder-
kehrender Priifungen

« ortsveranderlicher und transportabler elektrischer Betriebsmittel,

 elektrischer Anlagen und ortsfester Betriebsmittel,

die sich im Eigentum des Unternehmens befinden, angemietet oder geliehen sind.

Dieses gilt auch fiir die an der Arbeitsstelle/im Unternehmen geduldeten Privatgera-
te der Beschdftigten, wie z. B. Kaffeemaschinen, Wasserkocher oder Rundfunkgeréte.

In bestimmten Bereichen sind weitergehende Anforderungen aus Verordnungen,

landesbaurechtlichen Regelungen, Vertragsbedingungen der Sachversicherer,

Normen und anderen Regelwerken zu beachten, auf die in dieser Schrift nicht ein-

gegangen werden kann. Dies gilt beispielsweise fiir:

o Aufziige

« Anlagen und Betriebsmittel in explosionsgefahrdeten Bereichen

e Medizinisch genutzte Bereiche und elektrische Medizinprodukte

» Sonderbauten, z. B. Versammlungsstétten, Tiefgaragen, Krankenhduser,
Beherbergungsstatten
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2.2

2.3

2.4

2.5

Begriffsbestimmungen

Arbeitgeber
Siehe 2.21 ,Unternehmer*

Elektrische Betriebsmittel

im Sinne dieser DGUV Information sind alle Gegenstédnde, die als Ganzes
oder in einzelnen Teilen dem Anwenden elektrischer Energie (z. B. Gegen-
stande zum Erzeugen, Fortleiten, Verteilen, Speichern, Messen, Umsetzen
und Verbrauchen) oder dem Ubertragen, Verteilen und Verarbeiten von
Informationen (z.B. Gegenstande der Fernmelde- und Informationstechnik)
dienen.

Bereitstellung

umfasst alle MaBnahmen, die der Arbeitgeber/Unternehmer zu treffen hat,
damit den Beschaftigten ausschlieBlich sichere und fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck geeignete Anlagen und Betriebsmittel zur Verfiigung
gestellt werden.

Besichtigen

ist der erste Arbeitsgang bei jeder Priifung. Durch bewusstes, kritisches
Betrachten wird festgestellt, ob das Priifobjekt duBerlich erkennbare, die
Sicherheit beeintrachtigende Mangel aufweist.

Elektrische Anlagen
Elektrische Anlagen werden durch Zusammenschluss elektrischer Betriebs-
mittel gebildet.



2.6

2.7

2.8

2.9

Begriffsbestimmungen

Elektrische Sicherheit

ist der Oberbegriff, unter dem in erster Linie alle MaBnahmen zum Schutz
gegen die Gefahren durch elektrische Durchstrémung des menschlichen
Kdrpers (Schutz gegen gefdhrliche Kérperstrome nach VDE 0100-410) oder
durch Folgen von Storlichtbégen verstanden werden.

Elektrofachkraft

ist eine Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und
Erfahrungen sowie Kenntnis der einschldagigen Bestimmungen die ihr iber-
tragenen Arbeiten beurteilen und mogliche Gefahren erkennen kann
(DGUV Vorschrift 3 und 4; VDE 0105-100).

Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP)

ist eine Person, die durch eine Elektrofachkraft iber die ihr tibertragenen
Aufgaben und die méglichen Gefahren bei unsachgemafiem Verhalten
unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie liber die notwendigen
Schutzeinrichtungen, personlichen Schutzausriistungen und Schutzma#-
nahmen unterwiesen wurde (DGUV Vorschrift 3 und 4; VDE 0105-100).

Erproben

ist ein Arbeitsgang bei einer Priifung, derin Abhangigkeit von der Art des
Priifobjekt und der Funktion seiner Bauteile erforderlich sein kann. Mit ihm
wird durch Betétigen, Belasten mit der Hand (Handprobe) oder im Zusam-
menhang mit dem Betreiben des Priifobjekts (Funktionsprobe) festgestellt,
ob die der Sicherheit dienenden Bauteile bestimmungsgemaf funktio-
nieren.



Begriffsbestimmungen

2.10

2.1

212

213

214

10

Fehlerquote

ist das prozentuale Verhdltnis auftretender M@ngel innerhalb einer gegebe-
nen Anzahlvon Priifungen in einem betrachteten Bereich. Die Bedingungen
miissen dabei vergleichbar sein, z. B. Baustelle, Werkstatt, Verwaltung.

Gefdhrdung durch elektrischen Schlag

bezeichnet die Moglichkeit eines Schadens oder einer gesundheitlichen
Beeintrachtigung, hervorgerufen durch einen von auBen einwirkenden
elektrischen Strom durch den menschlichen Kérper.

Handgefiihrte elektrische Betriebsmittel
sind solche, die aufgrund ihrer Verwendung wahrend des Betriebes in der
Hand gehalten werden.

Messen

ist ein Arbeitsgang einer Priifung, der in Abhdngigkeit von der Art des Priifo-
bjekts und der Priifaufgabe erforderlich sein kann. Mit ihm werden mit Hilfe
von Messeinrichtungen bestimmte Eigenschaften oder Merkmale des Priif-
objekts festgestellt, die durch Besichtigen nicht oder nicht immer erkannt
werden konnen, jedoch zur Beurteilung der Sicherheit erforderlich sind.
Das Bewerten der Messergebnisse gehort zum Messen.

Ortsverdanderliche elektrische Betriebsmittel

sind elektrische Betriebsmittel, die wahrend des Betriebes bewegt oder
leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden konnen, wahrend sie
an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind. Dazu z&dhlen z. B. hand-
gefiihrte Elektrowerkzeuge, -motorgerate, -warmegerate, Leuchten, Lei-
tungsroller, Verlangerungsleitungen, Tischsteckdosen, Gerdteanschlusslei-
tungen, Netzgerdte, Ladegeréte, Trenn-/Kleinspannungstransformatoren,
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2.16

217

2.18

2.19

Begriffsbestimmungen

Gerdte der Unterhaltungselektronik sowie der elektrischen Informations-
technik, einschlieBlich Fernmeldegerate und elektrische Bliromaschinen,
Laborgerdte, Mess-, Steuer- und Regelgerate.

Priiffrist
ist der Zeitraum bis zur ndchsten wiederkehrenden Priifung.

Priifobjekt
ist eine im Rahmen der Priifung zu bewertende elektrische Anlage oder ein
elektrisches Betriebsmittel.

Priifperson

ist derin dieser DGUV Information gewdhlte Oberbegriff der fiir die Durch-
fihrung der Priifung und die Bewertung der Ergebnisse verantwortlichen
Person. Je nach anzuwendender Priifgrundlage kann es sich um eine ,,Zur
Prifung befdhigte Person“ (siehe 2.24) und/oder um eine ,,Elektrofach-
kraft“ (siehe 2.7) handeln.

Priifung

ist die Ermittlung des Ist-Zustandes eines Priifobjekts, der Vergleich des
Ist- Zustandes mit dem Soll-Zustand sowie die Bewertung der Abweichung
des Ist-Zustandes vom Soll-Zustand.

RFID

Radio Frequency ldentification bedeutet im Deutschen Identifizierung mit
Hilfe von elektromagnetischen Wellen. Es erméglicht die automatische
Identifizierung von Gegenstanden (Betriebsmittel) und erleichtert damit
erheblich die Erfassung und Speicherung von Daten. Im Zusammenhang

"



Begriffsbestimmungen

2.20

2.21

12

mit Priifungen werden sogenannte ,,Transponder” mit Betriebsmitteln fest
verbunden. Sie stellen in diesem System die Trager der zugeordneten Daten
dar und kdnnen iiblicherweise drahtlos ausgelesen werden.

Transportable elektrische Betriebsmittel

sind solche, deren Standort verandert werden kann und die bei bestim-
mungsgemafier Anwendung nicht in der Hand gehalten werden. Diese
Betriebsmittel werden auf Grund ihrer Verwendung und im Rahmen der
Gefdahrdungsbeurteilung wie ortsverdanderliche elektrische Betriebsmittel
behandelt, z. B. Baustellenkreissdge, Baustromverteiler, mobiler
Stromerzeuger.

Unternehmer

ist derjenige, auf dessen Weisung und Rechnung das Unternehmen handelt

und dem das Ergebnis unmittelbar zum Vor- oder Nachteil gereicht (siehe

SGB VIl §136 Abs. 3). Unternehmer ist, wer das Risiko trdgt, die Unterneh-

mensziele bestimmt sowie die Personal- und Sachmittelhoheit besitzt. Der

Unternehmer tragt die Gesamtverantwortung, also auch die fiir den Arbeits-

schutz. Neben dem Unternehmer kénnen auch

» sein gesetzlicher Vertreter,

» Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens, Betriebes oder eines
Betriebsteils beauftragt sind sowie

« sonstige im Rahmen einer Pflichteniibertragung verpflichtete Personen

verantwortlich sein.

Nachgeordnete Fiihrungskrafte und Beauftragte konnen nurim Rahmen der
schriftlich ibertragenen Aufgaben und Befugnisse Verantwortung tragen
(siehe auch §13 ,,Pflichteniibertragung® DGUV Vorschrift 1).

In dieser Schrift wird der Begriff ,,Unternehmer” dem im staatlichen Arbeits-
schutzrecht verwendeten Begriff ,,Arbeitgeber” gleichgesetzt.



2.22

2.23

2.24

Begriffsbestimmungen

Verwendung

umfasst alle Tatigkeiten, wie Erproben, Ingangsetzen, Stillsetzen,
Gebrauch, Instandsetzung und Wartung, Priifung, Durchfiihrung von Sicher-
heitsmafinahmen bei Betriebsstérungen, Um- und Abbau sowie Transport.

Wiederkehrende Priifungen

sichern den Erhalt des ordnungsgemafen Zustands verwendeter elektri-
scher Anlagen und Betriebsmittel. Diese sollen Madngel aufdecken, die
Gefdahrdungen hervorrufen kénnen. Die Priifungen finden in festzulegenden
Priffristen statt.

Zur Priifung befdhigte Person

fiir die Priifung elektrischer Betriebsmittel ist eine Elektrofachkraft, die
durch ihre elektrotechnische Fachausbildung, mindestens einjahrige
Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tatigkeit iber die fiir die
jeweilige Pruftatigkeit erforderlichen Fachkenntnisse verfiigt.

13




3 Vorgaben zu Priifungen

Das Arbeitsschutzrecht wendet sich mit seinen Anforderungen an Unternehmer und
Versicherte.

Die unternehmerische Verantwortung lasst sich in Bezug auf die Priifungen in nach-

folgende Bereiche einteilen:

 Organisationsverantwortung, z. B. Organisation der Priifungen

» Auswahlverantwortung, z. B. Auswahl der Priifpersonen

 Kontrollverantwortung, z. B. Vollstandigkeit der Priifungen, Priiffristen und not-
wendige MaBnahmen

Erforderlichenfalls konnen einige mit dieser Verantwortung einhergehende Ver-
pflichtungen auf andere Personen iibertragen werden. Die Ubertragung von Unter-
nehmerpflichten muss schriftlich erfolgen (§13i. V. m. § 7, DGUV Vorschrift 1). Sie
hat keinen Einfluss auf die unternehmerische Gesamtverantwortung.

341 Rechtliche Vorgaben

Der Unternehmer ist dafiir verantwortlich, dass elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel im ordnungsgeméfien Zustand erhalten werden.

Es miissen insbesondere folgende Rechtsgrundlagen beachtet werden:
» Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Arbeitsstattenverordnung (ArbSt&ttV)

DGUV Vorschrift1,,Grundsatze der Pravention“ und

DGUV Vorschrift 3 und 4 ,,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“

Aus den vorgenannten Rechtsgrundlagen ergibt sich, dass der ordnungsgemafe
Zustand der elektrischen Anlage und der Betriebsmittel wiederkehrend gepriift wer-
den muss (siehe §§14 — 17 BetrSichV; §5 Abs. 1 Nr. 2. DGUV Vorschrift 3 und 4).

14



Vorgaben zu Priifungen

Der Unternehmer muss im Vorfeld der anstehenden Priifungen ermitteln, welche
Anforderungen sich aus den verschiedenen Regelwerken (siehe Anwendungsbe-
reich) fiir sein Unternehmen ergeben.

Es kann sinnvoll sein, iberschneidende oder erganzende Anforderungen aus ande-
ren Regelwerken in ein praxisgerechtes Priifkonzept zusammenzufiihren. Auf diese
Weise kann der Priifaufwand optimiert werden.

3.2 Allgemeine Vorgaben

Um die wiederkehrenden Priifungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel zielge-
richtet und effektiv durchfiihren zu konnen, empfiehlt es sich, die hierfiir notwendi-
gen organisatorischen Vorbedingungen anhand der nachfolgenden Fragestellungen
festzulegen:

» Welche Gefahrdungen ergeben sich fiir das Priifpersonal oder Dritte und welche
SchutzmaBnahmen sind zu treffen?
(siehe Kapitel 4)

o Welche ortlichen Rahmenbedingungen sind fiir die Priifung erforderlich?
(siehe Kapitel 4)

» Welche Anforderungen sind an Priifpersonen zu stellen?
(siehe Abschnitt 5.1)

» Was ist beziiglich der Vorbereitung von Priifungen zu beachten?
(siehe Abschnitt 5.2

» Welche Ausstattung ist fiir die Durchfiihrung der Priifungen notwendig?
(siehe Abschnitt 5.3)

o Was ist beziiglich der Durchfiihrung von Priifungen zu beachten?
(siehe Kapitel 6)

» Wie sind die Priffristen festzulegen?
(siehe Kapitel 7)

» Welche Anforderungen werden an die Dokumentation gestellt?
(siehe Kapitel 8)

15



Vorgaben zu Priifungen

Gefdhrdungsbeurteilung
(Kapitel 4)

Festlegung von Priiffristen

(Kapitel 7)

Anforderungen an Priifpersonen
(Abschnitt 5.1)

Ablaufplanung
(Abschnitt 5.2)

v

> Durchfiihrung der Priifungen

| (Kapitel 6) Verantwortungs-
bereich der

Priifperson

v

ja
Priifung bestanden?

Dokumentation Fehlerauswertung Dokumentation

(Kapitel 8) (Abschnitt 7.1) (Kapitel 8)

Instandsetzung/ nein

Ertiichtigung

Abb. 1: Schematische Darstellung eines Managements zu wiederkehrenden Priifungen
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4 Gefahrdungsbeurteilung zur Priiftatigkeit

1. Vorbereiten

7. Fortschreiben 2. Ermitteln

Dokumentieren

6. Uberpriifen 3. Bewerten
Abb. 2
Prozessschritte
5. Durchfiihren 4. Festlegen der Gefdahrdungs-
beurteilung

Vor der Durchfiihrung der Priifungen hat der Unternehmer durch eine Gefdhrdungs-
beurteilung mogliche Gefadhrdungen zu ermitteln sowie notwendige SchutzmaBnah-
men festzulegen. Dariiber hinaus miissen den Priifpersonen geeignete, auf den
Arbeitsplatz und die verwendeten Betriebsmittel bezogene, Anweisungen erteilt
werden. Diese kénnen

» Arbeitsanweisungen fiir die Priiftatigkeit,

« Betriebsanweisungen fiir den sicheren Umgang mit Betriebsmitteln sowie

» Betriebsanleitungen des Herstellers eines Betriebsmittels

sein.

Muster fiir Gefadhrdungsbeurteilungen sowie filir Arbeits- und/oder Betriebsanwei-
sungen stehen im Internet unter www.dguv.de, Webcode d138299 im Download-
bereich zur Verfligung.

Ohne eine Gefdahrdungsbeurteilung zur Priiftatigkeit darf nicht gepriift werden!
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Gefdhrdungsbeurteilung zur Priiftatigkeit

4.1 Gefdhrdungen beim Priifen

Gefdahrdungen fiir Priifpersonen entstehen hauptsachlich durch elektrische Kérper-
durchstromung infolge gefdhrlicher elektrischer Spannungen oder Verbrennungen
durch Storlichtbogen, die wahrend der Priifung an elektrischen Anlagen oder Be-
triebsmitteln auftreten kénnen.

Neben diesen elektrischen Gefdhrdungen konnen auch weitere Gefahrdungen, z.B.
durch thermische, mechanische oder physikalische Einwirkungen (Larm, optische
Strahlung, elektromagnetische Felder) entstehen.

Oft weisen Betriebsmittel Verschmutzungen auf, die ebenfalls zu Gefdhrdungen
filhren kdnnen, wie biologische oder chemische Gefdhrdungen.

Wahrend der Priifung muss darauf geachtet werden, dass sowohl die Priifpersonen
als auch Dritte nicht gefdhrdet werden. Es kann daher erforderlich sein, dass die
betroffenen Bereiche durch unbefugte Personen nicht betreten werden kénnen,
z.B. durch Absperren, Aufsicht, Verlegen des Zeitpunkts der Priifung.
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Gefdhrdungsbeurteilung zur Priiftatigkeit

Werden Personen ohne Ortskenntnisse mit Priiffungen beauftragt, sind sie in die
Arbeitsstatte sowie in die elektrische Anlage und die Betriebsmittel einzuweisen.

Sollen die Priifungen von einer Person allein ausgefiihrt werden, hat der Unterneh-
mer flir geeignete technische und organisatorische MaBnahmen zur Sicherstellung
der Rettungskette zu sorgen (DGUV Information 204-007 ,,Handbuch zur Ersten Hilfe*;
DGUV Information 204-022 ,,Erste Hilfe im Betrieb®).

Weitergehende Hinweise zur Bewertung konnen der DGUV Information 212-139
»Notrufmoglichkeiten fiir allein arbeitende Personen* entnommen werden.

Gefdhrdungen der Priifpersonen ergeben sich insbesondere durch:
unzureichende Qualifikation, fehlende Erfahrung
Gefahrdungen durch das Priifobjekt

gefdhrliche elektrische Spannungen

Lichtbogen

thermische Gefdahrdungen, Brande

mechanische Gefdahrdungen

Larm

optische Strahlung

elektromagnetische Felder

chemische oder biologische Gefahrdungen
Verkehrsgefahren

Gefahren durch Produktionsumgebung

Gefahren durch Umgebungsbedingungen
psychische Gefahrdungen

Details zu Gefdhrdungen durch und von Priifpersonen siehe Anhang F
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5 Vorbereitung der Priifungen

5.1 Anforderungen an Priifpersonen

Die grundlegende Voraussetzung fiir die sichere Durchfiihrung von Priifungen an
elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln sowie die Beurteilung ihres ordnungsge-
maBen Zustandes ist eine hohe, an die jeweilige Priifaufgabe angepasste Qualifika-
tion der Priifperson.

Um elektrische Anlagen und Betriebsmittel vollstandig auf ihren ordnungsgemafen
Zustand priifen zu kénnen, sind gegebenenfalls zusatzliche Befdhigungen oder andere
entsprechend befdhigte Personen erforderlich, da neben der elektrischen Sicherheit
auch haufig MaBnahmen zum Schutz vor anderen Gefahrdungen bei der Beurteilung zu
beriicksichtigen sind. Das betrifft z. B. die Wirksamkeit der mechanischen Schutzein-
richtung an einer Handkreissdge oder der Sicherheitseinrichtungen von Maschinen.

Fiir die Beurteilung der elektrischen Sicherheit ist es deshalb notwendig, dass die
Priifperson mit den spezifischen Anforderungen und Eigenschaften der zu priifen-
den Anlagen oder Betriebsmittel vertraut ist. Dieses betrifft insbesondere die Funk-
tion von Sicherheits- und Schutzeinrichtungen, die Eignung fiir die vorgesehenen
Einsatzbedingungen und ggf. notwendige Anpassungen an den Stand der Technik.
Aus den Priifergebnissen und deren Beurteilung kénnen unter anderem Nachriist-
verpflichtungen fiir den Unternehmer notwendig werden.

In einigen Fallen konnen sich aus anderen Rechtsgebieten weitergehende Anforde-
rungen an die Qualifikation der Priifperson ergeben, z. B. Priifsachverstdndige nach
Baurecht fiir die Priifung von elektrischen Anlagen in Versammlungsstatten oder aner-
kannte Sachverstandige fiir das Priifen elektrischer Anlagen nach VdS-Richtlinien.

9 Hinweis ]
Die Priifperson fiir die Priifung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel muss
immer die Anforderungen an die Elektrofachkraft hinsichtlich der jeweiligen Priif-
aufgabe erfiillen. Fiir die Priifungen gemas § 14 BetrSichV muss sie als ,,zur Prii-
fung befahigte Person“ (§ 2 BetrSichV) beauftragt werden.
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Vorbereitung der Priifungen

Die Priifperson muss die nachfolgenden Anforderungen erfiillen:

o abgeschlossene elektrotechnische Fachausbildung; hierunter kann auch die in-
nerbetriebliche Qualifikation nach den Durchfiihrungsanweisungen zum § 2
Abs. 3 der DGUV Vorschrift 3 und 4 verstanden werden

» mindestens einjdhrige Berufserfahrung

« zeitnahe berufliche Tatigkeit in Bezug auf die durchzufiihrenden Priifungen

« aktuelle Kenntnisse der einschlagigen Vorschriften und Bestimmungen

Wahrend der beruflichen Tatigkeit muss die Priifperson Erfahrungen gesammelt

haben iiber die Arbeiten:

» mitintakten Anlagen und Betriebsmitteln (Aufbau, bestimmungsgemafBer Be-
trieb, moglicher Fehlgebrauch, Priifumfang, Priifablauf)

» mit Anlagen und Betriebsmitteln in Stérungs- und Instandsetzungssituationen

 bei der Durchfiihrung wiederkehrender oder vergleichbarer Priiffungen sowie bei
ihrer Auswertung

Sie muss mit der Durchfiihrung der Priifungen, den Eigenschaften der zu priifenden
elektrischen Anlagen und Betriebsmittel sowie mit dem Umgang der verwendeten
Priifgerdte vertraut sein.

1

| ¥ Hinweis ...
Auch bei der ordnungsgemaf’ durchgefiihrten Priifung elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel kann es zu Gefahrdungen der Priifperson sowie der Umgebung
kommen. Die Priifperson muss diese erkennen, beriicksichtigen und geeignete
SchutzmaBnahmen treffen. Dazu miissen der Priifperson die erforderlichen Be-
fugnisse eingerdaumt werden.
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Vorbereitung der Priifungen

Die Priifperson trdgt die fachliche Verantwortung fiir die ordnungsgeméfe Durch-
fuhrung der Priifung. Sie legt die Art und den Umfang der Priifung fest und trifft die
Auswahl der geeigneten Mess- und Priifgeréte.

1
Besonderer Hinweis

Elektrotechnisch unterwiesene Personen und Elektrofachkrafte fiir festgelegte
Tatigkeiten erfiillen nicht die vorgenannten Anforderungen an Priifpersonen, um
wiederkehrende Priifungen von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln eigen-
verantwortlich durchfiihren zu kdnnen. Sie diirfen jedoch die Priifperson bei der
Durchfiihrung der Priifungen innerhalb eines Priifteams unterstiitzen.

Der Unternehmer hat zu priifen, ob die Priifperson liber ausreichende Kenntnisse
verfiigt, um die durchzufiihrenden Arbeiten beurteilen und die entstehenden Gefah-
ren erkennen zu kénnen, z.B. anhand von Qualifikationsnachweisen oder eigenen
Erkenntnissen.

Erhalt der Fachkunde

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass sich die ihm unterstellte Priifperson
regelmaBig und angemessen weiterbildet, um die vorhandenen Kenntnisse, z. B.
tiber Mess- und Priifverfahren, zu aktualisieren.

In Abhangigkeit von der Priifaufgabe kann die fachspezifische Weiterbildung z. B
durch Teilnahme an:

e Schulungen,

 innerbetrieblichen Weiterbildungen durch Elektrofachkréafte oder

« einschldgigen Erfahrungsaustauschen

erfolgen.
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Vorbereitung der Priifungen

Um iiber aktuelle Entwicklungen im Regelwerk informiert zu sein, ist dariiber hinaus
das regelmafige Studium von Fachliteratur erforderlich.

5.2  Ablaufplanung

Damit Priifungen sicher, effizient und stérungsfrei durchgefiihrt werden kénnen, ist
eine sorgfaltige Vorbereitung erforderlich.

Vor Beginn der Priifung sollte eine Bestandsaufnahme (Vorabuntersuchung) durch-
gefiihrt werden, um den Prifumfang, die voraussichtliche Dauer der Priifung und
mogliche Auswirkungen auf den Betriebsablauf mit dem Betreiber sowie mit den
Nutzern dervon der Priifung betroffenen Anlagenteile und Betriebsmittel
abzustimmen.

Durch eine friihzeitige Anmeldung in den betroffenen Abteilungen kdnnen

» Betriebsabldufe auf die zu erwartenden Stérungen eingestellt werden,

« betroffene Produktionsanlagen, Server, PCs, oder Aufzugsanlagen terminbasiert
abgeschaltet werden,

» notwendige MaRnahmen fiir sensible Anwendungen frithzeitig getroffen werden,
z.B. zur Vermeidung von Fehlalarmen,

o Betriebsmittel uneingeschrankt zuganglich gemacht werden.

1
Besonderer Hinweis

Aufgrund betriebsspezifischer Gefahrdungen kann es erforderlich sein, Priifun-
gen in einem Priifteam durchzufiihren.
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Vorbereitung der Priifungen

5.3  Notwendige Ausstattungen

Zu den Grundpflichten des Unternehmers gehort es, die erforderlichen Mittel zur
Umsetzung der notwendigen ArbeitsschutzmaRnahmen bereitzustellen.

Diese beziehen sich nicht nur auf die Priifgerate, sondern auch auf die erforderli-
chen Schutz- und Hilfsmittel (z. B. Persdnliche Schutzausriistungen, Werkzeuge).
Die Beschaffung sollte in Abstimmung mit der Priifperson erfolgen.

!
¥ Hinweis ...

Hinweise zur Auswahl geeigneter Priifgerdte sowie von Schutz- und Hilfsmitteln

fiir wiederkehrende Priifungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel konnen
den DGUV Informationen 203-070 ,,Wiederkehrende Priifungen ortsveranderli-
cher elektrischer Betriebsmittel — Fachwissen fiir Priifpersonen® und 203-072
»Wiederkehrende Priifungen elektrischer Anlagen und ortsfester Betriebsmittel

— Fachwissen fiir Priifpersonen“ entnommen werden.
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Vorbereitung der Priifungen

Abb. 3

Beispiel moglicher
Ausstattung fiir die
Priifung elektrischer
Anlagen und ortsfes-
ter Betriebsmittel

Abb. 4

Beispiel moglicher
Ausstattung fiir die
Priifung ortsverdn-
derlicher elektri-
scher Betriebsmittel
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6 Durchfiihrung von Priifungen

Fiir die fachgerechte Durchfiihrung der Priifung ist die Priifperson verantwortlich.

Bei der Priifung muss der Schutz gegen elektrischen Schlag und Lichtbogenbildung
jederzeit gewdhrleistet sein.

Priifgerdte und Zubehor missen fiir die Priifungen geeignet sein.

Bei der Priifung sind die relevanten elektrotechnischen Bestimmungen zu
beachten.

Siehe auch: Anhang B ,,Gesetze, Vorschriften, Regeln, Informationen, Normen*“

6.1 Priifumfang

Priifungen werden nach Ordnungspriifungen und technischen Priifungen
unterschieden.

Ordnungspriifungen sind beispielsweise

o Priifung der zur Durchfiihrung erforderlichen Unterlagen auf Vollstandigkeit und
Schliissigkeit, z. B. Schalt- und Stromlaufpléne, Dokumentationen vorheriger Prii-
fungen, Priifung auf zwischenzeitlich vorgenommene Anderungen oder
Erweiterungen

« Priifung, ob der Priifgegenstand gemdf dem Ergebnis der Gefdhrdungsbeurtei-
lung eingesetzt und verwendet werden kann, z. B. erhohte Anforderungen an den
Brand- und/oder Explosionsschutz aufgrund veranderter Raumnutzung, Auswahl
und Betrieb elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbedingungen

« Priifung, ob die erforderlichen Priifparameter definiert sind, z. B. Priifumfang,
Priiffrist
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Durchfiihrung von Priifungen

Technische Priifungen sind:

 Besichtigen auf augenscheinliche Mangel

» Messen, unter anderem die Durchgdngigkeit der Schutzleiterverbindungen und
des Isolationswiderstandes

 Erproben, z.B. Sicherheitsfunktionen, Verriegelung, Not-Halt- bzw. Not-Aus-Funk-
tion, Priiftaste der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD), Rechtsdrehfeld an Steck-
vorrichtungen, Schalt- und Kontrollleuchten die der Sicherheit dienen

Je nach raumlicher Eigenart oder Gegebenbheit, z. B. Baustelle, feuergefdhrdete Be-
triebsstatte, oder je nach Art des zu priifenden Betriebsmittels, z. B. Rolltor, Indust-
rieroboter, Krananlage, Kreissage, kann der Priifumfang neben den rein elektrischen
Priifungen auch weitere Priifungen erfordern, die von hierzu befdahigten Personen
durchzufiihren sind, siehe auch Anhang C.

Die Dokumentation (siehe Kapitel 8) stellt den Abschluss der Priifung dar und bildet
die Grundlage fiir die ndchste Priifung.

!

| ¥ Hinweis ...
Informationen zur praktischen Durchfiihrung der wiederkehrenden Priifungen
elektrischer Anlagen und Betriebsmittel konnen den DGUV Informationen 203-
070 ,Wiederkehrende Priifungen ortsveranderlicher elektrischer Betriebsmittel
— Fachwissen fiir Priifpersonen und 203-072 ,,Wiederkehrende Priifungen elekt-
rischer Anlagen und ortsfester Betriebsmittel — Fachwissen fiir Priiffpersonen*
entnommen werden.
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Durchfiihrung von Priifungen

6.1.1 Besichtigen

Das Besichtigen der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel ist ein wichtiger Be-
standteil der technischen Priifung und ist immer als erster Priifschritt durchzufiih-
ren. Hierbei sind duflerlich erkennbare Mangel und Schaden sowie die Eignung fiir
den Einsatzzweck festzustellen.

1
Besonderer Hinweis

Die Praxis zeigt, dass bereits durch eine sorgfaltige Sichtpriifung der grofite Teil
der Mangel festgestellt werden kann.

Abb. 5
Defekter
Leitungsroller

Abb. 6
Defekte Installation

6.1.2 Messen

Durch das Messen wird festgestellt, ob die Wirksamkeit der SchutzmaBnahmen
gegen elektrischen Schlag sichergestellt ist. Dabei ist zu {iberpriifen, ob die festge-
legten sicherheitstechnischen Grenzwerte eingehalten und die Messergebnisse fiir
das Priifobjekt typisch sind.
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Durchfiihrung von Priifungen

Die Messungen miissen mit geeigneten Mess- und Priifgerdaten nach der jeweils
anzuwendenden Norm, z.B. DIN EN 61557 (VDE 0413), durchgefiihrt werden.

6.1.3 Funktionspriifung, Erproben

Eine Funktionspriifung des ortsverdnderlichen oder ortsfesten elektrischen Be-
triebsmittels sowie der elektrischen Anlage oder an Teilen hiervon ist insoweit vor-
zunehmen, wie es zum Nachweis der Sicherheit erforderlich ist.

Hierzu zdahlen insbesondere Funktions- und Sichtpriifung an:
» Melde- und Kontrollleuchten

o Befehlsgerdten

e Schutzeinrichtungen

6.2  Priifung vor der ersten Inbetriebnahme
sowie nach Instandsetzung

Die Ergebnisse der Priifungen vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach Instand-
setzung sind wichtige Grundlagen fiir die wiederkehrenden Priifungen.

Da diese DGUV Information nur die Organisation der wiederkehrenden Priifungen

beschreibt, sind die Hinweise zu den Priifungen vor der ersten Inbetriebnahme so-
wie nach Instandsetzung im Anhang A zu finden.
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7  Priiffristen

Das Festlegen der Priiffristen im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung liegt in der
Verantwortung des Unternehmers. Die Gefdhrdungsbeurteilung muss fachkundig
durchgefiihrt werden. Verfiigt der Unternehmer nicht tiber die notwendigen Erfah-
rungen und Kenntnisse, so wird eine fachkundige Beratung bzw. Unterstiitzung,
z.B. durch die Priifperson, erforderlich.

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel unterliegen bei der Verwendung schadigen-
den Einfliissen, wie z.B. nicht bestimmungsgeméaBer Gebrauch, Schmutz-/Stau-
beinwirkungen, Feuchtigkeit/Nisse, Korrosion, Ole, Fette, Sduren, Laugen, rauer
Betrieb, mechanische Beanspruchungen, elektrische, chemische und thermische
Einflusse.

Einige dervorgenannten Einfliisse konnen auch bei Nichtgebrauch, z. B. aufgrund
von voriibergehender Stilllegung oder Lagerung, negative Auswirkungen auf elektri-
sche Anlagen und Betriebsmittel haben.

Priiffristen sind unter Beriicksichtigung der konkreten betrieblichen Situation beim
Betrieb der Anlagen und Betriebsmittel zu ermitteln und in der jeweiligen Gefdhr-
dungsbeurteilung festzulegen. Dieses setzt umfangreiche Erfahrungen und Kennt-
nisse voraus.

Dabei sind unter anderem die nachfolgenden Kriterien heranzuziehen:
 Hersteller- und Errichterhinweise

« betriebliche Erfahrungen

 Einsatzbedingungen

» Verwendungsdauer und -haufigkeit

» mechanische, chemische und thermische Beanspruchungen

» Witterungs- und Umwelteinfliisse

 Verschlei und Schddigung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel
« Ausfallverhalten der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel

» Unfallgeschehen mit vergleichbaren elektrischer Anlagen und Betriebsmitteln
» Haufigkeit und Qualitat der Wartung

Qualifikation und Erfahrung der Benutzer
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Priiffristen

Als Entscheidungshilfe fiir die Festlegung von Priiffristen konnen die Empfehlungen
aus den Durchfiihrungsanweisungen zu §5 der DGUV Vorschrift 3 und 4 herangezo-
gen werden. Diese Werte sind Richtwerte fiir normale Betriebs- und Umgebungsbe-
dingungen und haben einen orientierenden Charakter. Eine ungepriifte Ubernahme
dervorgeschlagenen Priiffristen ohne Beriicksichtigung der eigenen betrieblichen
Situation kann bei zu langen Priiffristen dazu fiihren, dass gefahrliche Mangel nicht
rechtzeitig festgestellt werden. Weitere Empfehlungen kdnnen aus VDE-Bestimmun-
gen entnommen werden, z. B. fiir Raume und Anlagen besonderer Art, wie medizi-
nisch genutzte Bereiche.

1
Besonderer Hinweis

Priiffristen sind keine Wunschfristen!

Die Fristen sind so zu bemessen, dass entstehende Mangel, mit denen gerechnet
werden muss, rechtzeitig festgestellt werden.

(§ 5, Abs. 1, 2. DGUV Vorschrift 3 und 4)

Diese Forderung kann dazu fiihren, dass die tatsachlichen Priifristen gegeniiber den
Richtwerten der Tabellen je nach betrieblicher Situation deutlich verkiirzt werden
miissen oder aber auch verlangert werden kdnnen.

71 Fehlerquote

Héaufig werden offensichtlich defekte Betriebsmittel, z. B. bei Gehdusebruch oder
beschddigter Anschlussleitung, direkt entsorgt oder der Reparatur zugefiihrt. Hier-
durch konnen jedoch die Griinde, die zur Aussonderung fiihrten, spater nicht mehr
in der Auswertung (Fehlerquote) beriicksichtigt werden. Betriebsmittel, welche die
Sichtpriifung nicht bestanden haben, miissen deshalb bei der Ermittlung der Feh-
lerquote beriicksichtigt werden. Entsprechendes gilt auch fiir elektrische Anlagen.

31



Priiffristen

Die Priiffristen sind im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung festzulegen. Die Doku-
mentation kann von der Gefahrdungsbeurteilung getrennt in mitgeltenden Doku-
menten erfolgen, z. B. Priiflisten. Abweichungen von Richtwerten der Durchfiih-
rungsanweisungen zum §5 der DGUV Vorschrift 3 und 4 sind zu begriinden.

Fiir die Einhaltung und Plausibilitat der Priiffristen ist der Unternehmer
verantwortlich.

O Chinweis ]
Die maximale Zeitspanne zwischen wiederkehrenden Priifungen kann durch
gesetzliche oder andere Bestimmungen festgelegt sein, z. B. durch Priifverord-
nungen der Bundeslander oder Regelungen der Sachversicherer.

32



8 Dokumentation und Kennzeichnung

Die Priifperson ist verantwortlich fiir die Bewertung der Priifung. Diese Bewertung
dient dem Unternehmer als Grundlage zur Prazisierung der Gefdhrdungsbeurteilung
und tragt damit zur Anpassung der Priiffristen bei.

Die Dokumentation muss dem Unternehmer auch notwendige Hinweise zum Weiter-
betrieb geben, z. B. Nachriistung oder Mdngelbeseitigung, Stilllegung. Die Verant-
wortung fiir den Weiterbetrieb tragt der Unternehmer (s. auch Kapitel 9).

Das Ergebnis der Priifung ist zu dokumentieren!

Die Aufzeichnung von Messwerten und Messverfahren im Rahmen der Dokumenta-
tion der Priifergebnisse ist sinnvoll. Durch ein ldangerfristiges Aufbewahren der
Messwerte lassen sich Verdnderungen des Zustandes der elektrischen Anlage bzw.
des Betriebsmittels darstellen und Priiffristen bestatigen oder korrigieren.

Die Dokumentation sollte mindestens folgende Informationen beinhalten:

» eindeutige Identifikation der elektrischen Anlage und des Betriebsmittels, z. B.
Typ, Hersteller, Inventarnummer, Barcode

« Datum und Umfang der Priifung (Normengrundlage)

« Priifanlass (Priifung vor der ersten Inbetriebnahme;
Wiederkehrende Priifung; Priifung nach Instandsetzung)

e Priifergebnis

o Priiffrist

« Priifperson, Priifteam

« verwendetes Priif- und/oder Messgerat

« Unterschrift oder elektronische Signatur der Priifperson
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Dokumentation und Kennzeichnung

Ubliche Formen der Dokumentation sind:
« Priifprotokoll oder Priifbericht

e Priifbuch

Gerdtekartei

Anlagenordner

Datenbank

Beispiele fiir Priifprotokolle siehe:

» DGUV Information 203-070 ,,Wiederkehrende Priifungen ortsverdnderlicher elekt-
rischer Betriebsmittel - Praxistipps fiir Priifpersonen“

e DGUV Information 203-072 ,,Wiederkehrende Priifungen elektrischer Anlagen und
ortsfester elektrischer Betriebsmittel — Praxistipps fiir Priifpersonen*

oder als Download unter

> www.dguv.de Webcode: d138299

Um auch dem Benutzer die Mitwirkung bei der Uberwachung der Priiffristen zu
ermoglichen, sollten Betriebsmittel und gegebenenfalls auch Teile der elektrischen
Anlage durch Aufbringen einer Plakette mit dem nédchsten Priiftermin gekennzeich-
net werden.

Das generelle Anbringen von Priifplaketten wird in den Regelwerken nicht verlangt.
Lediglich fiir Betriebsmittel, die an wechselnden Orten betrieben werden, wie orts-
verdanderliche Betriebsmittel oder Betriebsmittel nichtstationarer elektrischer
Anlagen, fordert die BetrSichV das Vorhalten eines Nachweises iiber die erfolgte
Prifung am Einsatzort (vergleiche § 14 Abs. 7 BetrSichV). Die TRBS 1201 sieht dazu
auch die Moglichkeit des Anbringens einer Priifplakette mit den relevanten Informa-
tionen vor.

Gleichermafien kann bei ortsverdnderlichen Betriebsmitteln die Kategoriekenn-

zeichnung K1/K2 nach DGUV Information 203-005 ,,Auswahl und Betrieb ortsver-
anderlicher elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbedingungen* erfolgen.
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Dokumentation und Kennzeichnung

Durch ein langerfristiges Aufbewahren der Dokumentation aussagefahiger Priifer-
gebnisse lassen sich Verdanderungen des Zustandes der elektrischen Anlagen
und Betriebsmittel darstellen und Priiffristen bestadtigen oder korrigieren!

Abb. 7 Beispiel fiir eine Priifbanderole Abb. 8 Beispiel fiir eine Priifplakette
zur Befestigung an der Leitung
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9 Auswertung

Die Auswertung der Priifprotokolle gehort zu den Organisationspflichten des Unter-
nehmers. Nur dadurch kdnnen erforderliche Manahmen, wie

» Anpassung der Priiffristen

« Anpassungen an den Stand der Technik

notwendige Reparaturen

Ersatzbeschaffung

Beschaffung hoherwertiger oder geeigneter Betriebsmittel

» Anpassung der elektrischen Anlage

e Anpassungvon Rdumen

veranlasst werden.
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Priiffung vor der ersten Inbetriebnahme

A1 Priifung vor der ersten Inbetriebnahme
sowie nach Instandsetzung

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel diirfen nurin ordnungsgeméafem Zustand in
Betrieb genommen werden und miissen in diesem Zustand erhalten werden. Diese
Forderung ist z. B. erfiillt, wenn vor Inbetriebnahme sowie nach Anderung oder

Instandsetzung sichergestellt wird, dass die Anforderungen der elektrotechnischen
Regeln eingehalten werden. Hierzu sind Priifungen nach Art und Umfang derin den
elektrotechnischen Regeln festgelegten MaBnahmen durchzufiihren. Die Ergebnis-
se dieser Priifungen sind wichtige Grundlagen fiir wiederkehrende Priifungen.

Bei Priifungen vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach Instandsetzungen muss
aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen zwischen elektrischen Anlagen und
Betriebsmitteln unterschieden werden.

A1 Elektrische Anlagen

Die Verpflichtung, dass elektrische Anlagen vor der ersten Inbetriebnahme sowie
nach Instandsetzungen gepriift werden miissen, ergibt sich aus §5 Abs. 1der
DGUV Vorschrift 3 und 4. Des Weiteren erhebt das Energiewirtschaftsgesetz in
§49 die Forderung, dass elektrische Anlagen nach den Regeln der Technik (expli-
zit werden die Technischen Regeln des VDE genannt) errichtet und betrieben
werden.

Fiir wiederkehrende Priifungen ist es wichtig, Ergebnisse vorhergehender Priifungen
zu beachten. Fehlen die Ergebnisse (inklusive Messwerte) dieser Priifungen, kann
dies zur Folge haben, dass der Umfang wiederkehrender Priifungen zur Feststellung
des ordnungsgemafBen Zustands in der Regel dem Umfang der Erstpriifung
entspricht.

Um diesen Aufwand bei wiederkehrenden Priifungen vermeiden zu kénnen, sollte
der Unternehmer darauf achten, dass nicht nur eine Errichterbescheinigung,
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sondern auch Priifprotokolle mit Messwerten, Schaltpldane und ggf. weitere Unterla-
gen vorliegen.

A.1.2 Ortsverdanderliche und ortsfeste elektrische Betriebsmittel

Die Priifverpflichtung fiir elektrische Betriebsmittel ergibt sich neben dem bereits
genannten §5 Abs. 1 der DGUV Vorschrift 3 und 4 auch aus § 4 Abs. 5 der BetrSichV:

»Der Arbeitgeber hat die Wirksamkeit der Schutzmafinahmen vor der erstmaligen
Verwendung der Betriebsmittel zu iiberpriifen. Satz 1 gilt nicht, soweit entsprechen-
de Priifungen nach § 14 oder § 15 durchgefiihrt wurden. Der Arbeitgeber hat weiter-
hin dafiir zu sorgen, dass Betriebsmittel vor ihrer jeweiligen Verwendung durch
Inaugenscheinnahme und erforderlichenfalls durch eine Funktionskontrolle auf
offensichtliche Mdngel kontrolliert werden und Schutz- und Sicherheitseinrichtun-
gen einer regelmdpigen Funktionskontrolle unterzogen werden. [...]“

Die Priifung vor der ersten Inbetriebnahme ist in diesem Zusammenhang eine
wirkungsvolle und nachweisbare MaRnahme zur Gefahrenabwehr.

Sie kann auch vom Hersteller des ortsverdnderlichen Betriebsmittels nachgewiesen
werden (§5 Abs. 4, DGUV Vorschrift 3 und 4).

!

| ¥ Hinweis ...
Mit der am Betriebsmittel angebrachten CE-Kennzeichnung dokumentiert und
erklart der Hersteller in eigener Verantwortung, dass das Produkt den grund-
legenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der relevanten
EG-Richtlinien entspricht. Das CE-Kennzeichen ist kein Priifzeichen fiir Sicherheit
und Qualitdt, sondern Voraussetzung fiir das In-Verkehr-Bringen des Produktes in
den europdischen Binnenmarkt.
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Inwieweit damit die Priifung vor der ersten Inbetriebnahme ersetzt wird, legt der
Unternehmer fest, der sich diesheziiglich fachkundig von der Priifperson beraten
lassen sollte.

Anschlussfertige ortsverdnderliche elektrische Betriebsmittel sind immer mindes-
tens einer Priifung auf augenscheinliche Mangel, z. B. Transportschadden, zu unter-
ziehen, bei der gleichzeitig die Eignung des Betriebsmittels fiir den vorgesehenen
Einsatzbereich tiberpriift werden kann (§ 3 Abs. 3 BetrSichV).

In diesem Zusammenhang kann auch gleichzeitig eine Inventarisierung der
Betriebsmittel erfolgen, die fiir die Organisation der spateren wiederkehrenden
Priifungen hilfreich ist.

Die Priifung nach einer prifpflichtigen Instandsetzung ist — im Gegensatz zur oben
beschriebenen Priifung vor der ersten Inbetriebnahme — immer in vollem Umfang
(Besichtigen, Erproben und Messen) durchzufiihren. Werden die Ma3nahmen zum
Schutz gegen elektrischen Schlag im Rahmen der Reparatur des Betriebsmittels
voriibergehend aufgehoben, z. B. durch Demontage des Gehduses oder Austausch
des Steckers, stellt dieses immer eine priifpflichtige Instandsetzung dar.
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Gesetze, Vorschriften, Regeln, Informationen, Normen

Nachstehend sind die in dieser Information aufgefiihrten Vorschriften, Bestimmun-
gen und Regeln zusammengestellt:

1. Gesetze, Verordnungen

Bezugsquelle:
Buchhandel oder Internet (z. B. www.gesetze-im-internet.de)

« Arbeitsstadttenverordnung (ArbstattV)

« Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

« Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

e Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)

2. Technische Regeln, Empfehlungen und Bekanntmachungen fiir
Betriebssicherheit

Bezugsquelle:
Buchhandel oder Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund (www.baua.de)

TRBS 1111 Gefdhrdungsbeurteilung:2018-03

TRBS 1201 Priifungen und Kontrollen von Arbeitsmitteln und
tiberwachungsbediirftigen Anlagen:2019-03

TRBS 1203 Zur Priifung befahigte Personen:2019-03

EmpfBS 1114  Anpassung an den Stand der Technik bei der Verwendung von
Arbeitsmitteln:2019-03

BekBS 1113 Beschaffung von Arbeitsmitteln:2015-03
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3. Vorschriften, Regeln und Informationen
fiir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Bezugsquelle:
Bei lhrem zustdndigen Unfallversicherungstrdger
oder unter www.dguv.de/publikationen

Vorschriften

e DGUV Vorschrift 1,,Grundsdtze der Pravention“
e DGUV Vorschrift 3 und 4 ,,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel*

Regeln
* DGUV Regeln 100-500 und 100-501,,Betreiben von Arbeitsmitteln“
Informationen

* DGUV Information 203-004 ,,Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln bei erhoh-
ter elektrischer Gefahrdung*

* DGUV Information 203-005 ,,Auswahl und Betrieb ortsveranderlicher elektrischer
Betriebsmittel nach Einsatzbedingungen“

e DGUV Information 203-006 ,,Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Be-
triebsmittel auf Bau- und Montagestellen®

e DGUV Information 203-070 ,Wiederkehrende Priifungen ortsveranderlicher elekt-
rischer Betriebsmittel — Fachwissen fiir Priifpersonen*

e DGUV Information 203-072 ,Wiederkehrende Priifungen elektrischer Anlagen und
ortsfester Betriebsmittel — Fachwissen fiir Priifpersonen®
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4, Normen

Bezugsquelle:
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrafle 6, 10787 Berlin bzw.
VDE-Verlag GmbH, Postfach 12 23 05, 10591 Berlin

Hinweis: Die hier aufgelisteten Normen kénnen sich nach Druck dieser Ausgabe
gedndert haben. Es sind immer die aktuellen Ausgabestdnde der Normen zu
beachten.

« DIN VDE 0100-600 (VDE 0100-600): 2017-06
Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 6: Priifungen
« DIN VDE 0105-100 (VDE 0105-100): 2015-10, + A1: 2017-06
Betrieb von elektrischen Anlagen - Teil 100: Allgemeine Festlegungen
« DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1): 2007-06
Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
« DIN EN 61010-1:2011-07 (VDE 0411-1:2011-07)
Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate
« DIN EN 61557 (VDE 0413), Reihe
Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC1000V und
DC1500V
— Geréte zum Priifen, Messen oder Uberwachen von SchutzmaBnahmen —
 DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4): 2017-05
LichtbogenschweiBeinrichtungen
Teil 4: Inspektion und Priifung wahrend des Betriebes
« DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702): 2008-06
Priifung nach Instandsetzung, Anderung elektrischer Geridte — Wiederholungs-
priifung elektrischer Gerdte — Allgemeine Anforderungen fiir die elektrische
Sicherheit
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Beispiele fiir weitergehende Priifungen

Weitergehende Priifungen

Priifung von
Lichtbogen-Schweifeinrichtungen

Uberpriifung der Brandschottungen

Uberpriifung der Netzverhiltnisse
(z.B. auf Oberschwingungen)

Uberpriifung auf unzuldssige Erwdrmung

Krananlagen,
Pressen,
elektrisch angetriebene Tiiren und Tore

Nachristpflichten, Anpassungen an den
Stand der Technik

Qualifikation/Ausriistung

Erweiterte Kenntnisse in Bezug auf Schweif3-
einrichtungen und -verfahren/ Priifgerét
nach VDEOQ544-4

Sachkundenachweis erforderlich

Vertiefte Sachkenntnis der Thematik,
Netzanalysegerat

Pyrometer oder Warmebildkamera, Priifer-
fahrungen im Umgang mit diesen Geraten

Abgrenzung der mechanischen und elektro-
technischen Priifungen

Siehe z.B. DGUV Vorschrift 3 und 4,
Anhang 1 oder
Betriebssicherheitsverordnung
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Hinweise zur Auftragsvergabe

Bei der Vergabe der Priifungen an externe Dienstleister (Auftragnehmer) ist zu
beachten, dass die angebotenen Priifumfange vergleichbar sind. Hierzu konnen die
Anforderungen aus dem Kapitel 6 ,,Durchfiihrung der Priifungen herangezogen
werden.

Zur Erstellung eines angemessenen Angebots benotigt der Dienstleister Informatio-
nen {iber die besonderen betrieblichen Bedingungen, z. B. notwendige Ortskennt-
nisse, betriebsbedingte Gefahrdungen, zuséatzliche Anfahrtswege, erhohter Priifauf-
wand. Insbesondere bei der Priifung ortsverdanderlicher elektrischer Betriebsmittel
kann die Bildung von Gerdtegruppen eine Hilfestellung bei der Kalkulation und dem
Vergleich mehrerer Angebote sein.

Beispiele von Gerategruppen mit vergleichbarem Priifaufwand:

 Verlangerungsleitungen, Leitungsroller, Mehrfachsteckdosen

* Elektrische Handwerkzeuge

» Handleuchten, Baustellenleuchten

» Besondere Betriebsmittel wie Schweif3stromquellen, Ersatzstromerzeuger,
Hochdruckreiniger etc.

Das Angebot sollte die Aufwendungen fiir An- und Abreise, Priifungen, das Beistel-
len von Priifplaketten und Barcodes, die Erstellung von Protokollen und Berichten,
Datenverwaltung sowie sonstige Kosten ausweisen.

Um Angebote einzelner Dienstleister vergleichen zu kénnen, sollte der Stundensatz
der Priifperson abgefragt werden. Dies ermdglicht Riickschliisse auf die Stiickzahl
der durchgefiihrten Priifungen pro Stunde und somit auch auf die zu erwartende
Qualitat der Priifungen (Plausibilitatskontrolle).
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Nachfolgende Punkte konnen Bestandteile eines Vertrages sein:

1.

10.

Grundlage fiir die wiederkehrenden Priifungen Betriebsmittel sind

§5 DGUV Vorschrift 3 und 4 sowie § 14 der Betriebssicherheitsverordnung.

Die Durchfiihrung der Priifung ist unter Einhaltung der nach Gefdahrdungsbeurtei-
lung festgelegten Priiffristen terminlich in das Betriebsgeschehen einzuplanen
und mit dem Benutzer abzustimmen.

Die Priifungen sind durch eine Priifperson, die den Anforderungen nach
Abschnitt 5.1,,Anforderungen an Priifpersonen® entspricht, durchzufiihren. Die
Befahigung der jeweiligen Priifperson(en) ist vom Auftragnehmer vor der Auf-
tragsvergabe dem Auftraggeber zu bestatigen.

Die Priifungen fiihrt der Auftragnehmer eigenverantwortlich durch. Bei der
Priifung sind die relevanten elektrotechnischen Bestimmungen zu beachten
(Anhang B ,,Gesetze, Vorschriften, Regeln, Informationen, Normen*).

Die Betriebsmittel sind zusétzlich beziiglich der Eignung fiir die jeweiligen
Einsatzbereiche zu iiberpriifen.

. Alle zur Gefdhrdungsbeurteilung benétigten Priifergebnisse sind zu erfassen

und dem Auftraggeber zukommen zu lassen.
Bestandslisten der zu priifenden Betriebsmittel sind auf den aktuellen Stand zu
bringen. Diese konnen zur Dokumentation der Priifung verwendet werden.

. Die Kennzeichnung der bestandenen Priifung, z. B. Priifplakette, muss gut

erkennbar und dauerhaft an dem Priifgegenstand angebracht werden. Folgende
Angaben soll die Kennzeichnung mindestens ausweisen:

« Priifdatum

» Nachster Priiftermin

« Priifgrundlage (z.B. VDE 0701-702 oder VDE 0105-100)

. Abgelaufene Kennzeichnungen vorheriger gleichartiger Priifungen sind zu

entfernen.

Betriebsmittel, welche die Priifung nicht bestanden haben, sind deutlich als
unsicher zu kennzeichnen und der weiteren Verwendung zu entziehen. Der Auf-
traggeber oder die Filhrungskraft, in deren Verantwortungsbereich gepriift wird,
muss die dazu notwendigen organisatorischen Festlegungen treffen.
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Zur Priifung befdhigte Person

Ubersichtstabelle

(Auszug aus Anhang 2, TRBS 1203 Ausgabe Marz 2019)

Befdhigte Person | Berufsausbildung Berufserfahrung | Zeitnahe berufliche
Tatigkeit

Zur Priifung
befdhigte Person
fiir Arbeitsmittel
mit elektrischen
Komponenten

Elektrotechnische Be-
rufsausbildung (z. B.
Elektroniker der Fach-
richtungen Energie- und
Gebaudetechnik, Auto-
matisierungstechnik
oder Informations- und
Telekommunikations-
technik, System-
elektroniker, Informati-
onselektroniker —
Schwerpunkt Biiro-
systemtechnik — oder

Gerdte- und Systemtech-

nik, Elektroniker fur
Maschinen und An-
triebstechnik sowie

vergleichbare industriel-

le oder handwerkliche
Ausbildungen) oder
abgeschlossenes Studi-
um der Elektrotechnik
oder eine andere fiir die
vorgesehenen Priifauf-
gaben ausreichende
elektrotechnische
Qualifikation

(Abschnitt 3.1)

Mindestens
einjahrige Erfah-
rung mit der
Errichtung, dem
Zusammenbau
oder der Instand-
haltung von
elektrischen
Arbeitsmitteln
oder Anlagen

(Abschnitt 3.1)

Geeignete zeitnahe
berufliche Tatigkeiten
konnen z.B. sein:

» Reparatur-, Service-
und Wartungsarbei-
ten und abschlie-
Bende Priifung an
elektrischen Gerdten

« Priifung elektrischer
Betriebsmittel in der
Industrie, z.B. in
Laboratorien, an
Prifplatzen

« Instandsetzung und
Priifung von elektri-
schen Arbeitsmitteln

o Kenntnisse der
Elektrotechnik sind
zu aktualisieren,
z.B. durch Teil-
nahme an fach-
spezifischen Schu-
lungen oder an
einem einschlagigen
Erfahrungsaus-
tausch

(Abschnitt 3.1)
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Hinweise fiir eine Gefahrdungsbeurteilung

Maogliche Gefdhrdungen bei der Priifung elektrischer Anlagen, ortsfester und orts-

verdnderlicher Betriebsmittel

Gefdhrdung Erforderliche Mainahmen

Mogliche Gefdhrdungen durch und von Priifpersonen

Unzureichende Qualifikation

Nur Personen mit elektrotechnischer Fach-
ausbildung oder gleichwertiger Qualifikati-
on mit der Priifung beauftragen.

Unzureichende Befugnisse

Priifpersonen sind bei der Durchfiihrung der
Priifung weisungsfrei. Sie diirfen wegen der
Erfiillung der Priifaufgabe nicht benachtei-
ligt werden. Die Priifperson muss die Fach-
verantwortung fiir die Priifung tibernehmen.
Bei mehreren priifenden Personen muss die
Verantwortlichkeit geregelt sein!

Fehlende Priiferfahrung

Die eingesetzten Personen miissen iiber
eine mindestens einjdhrige Erfahrung mit
der Errichtung, dem Zusammenbau oder der
Instandhaltung von elektrischen Betriebs-
mitteln oder Anlagen verfiigen.

Zeitnahe berufliche Tatigkeit nicht gegeben

Es muss dafiir Sorge getragen werden, dass
die Priifperson ihre Kenntnisse der Elektro-
technik aktualisiert, z. B. durch Teilnahme
an Schulungen, Weiterbildungsveranstal-
tungen oder an Erfahrungsaustauschen.
Geeignete zeitnahe berufliche Tatigkeiten
von befdhigten Personen fiir die Priifungen
zum Schutz vor elektrischen Gefdhrdungen
kdnnen z.B. sein:
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Gefdhrdung Erforderliche MaBBnahmen

Zeitnahe berufliche Tatigkeit nicht gegeben
(Fortsetzung)

e Reparatur-, Service- und Wartungsarbei-
ten und abschlieBende Priifung an
elektrischen Gerdten

« Priifung elektrischer Betriebsmittel in der
Industrie, z. B. in Laboratorien, an
Prifpldtzen

« Instandsetzung und Priifung von elektri-
schen Geraten unter Leitung und Aufsicht
einer befahigten Person

Gefdhrdungen durch das Priifobjekt

Unbekannte Anlage/Betriebsmittel

Unterlagen zu Anlage/Betriebsmittel
miissen vollstandig vorliegen und aktuell
sein

Abstimmung der Priifperson mit den
Verantwortlichen des Betreibers

Zusatzliche Aufsicht durch eine mit der
Anlage/Umgebung vertrauten Person
(Organisationsverantwortung)

Mangelnde Kenntnisse, z. B. beim Umgang
mit ortsveranderlichen Betriebsmitteln und
der moglicherweise damit verbundenen
Gefdhrdungen

Unterlagen zum Betriebsmittel miissen
vorliegen, z. B. Betriebsanleitung,
Betriebsanweisung, Wartungsunterlagen,
Schaltplane

Fehlende Kenntnisse tiber den sicheren
Zustand der elektrischen Anlage, an die das
Priifgerat angeschlossen werden soll

Verwendung ortsveranderlicher Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen (z. B. PRCD-S)

Fehlende bzw. unzureichende
Dokumentation

Anlagendokumentation priifen

sorgfaltige Bestandsaufnahme

Fehlender Beriihrungsschutz, demontierte
Abdeckungen bzw. Verkleidungen

Wahrend der Priifung fiir ausreichenden
Bertihrungsschutz sorgen

Gefahr durch unter Spannung stehende
Teile und Spannungsverschleppung durch
kapazitive Bauteile

Ordnungsgematfie sorgfaltige Besichtigung
des Priifobjekts

Entladezeiten beachten - Wartezeit nach
Betriebsanleitung!

Priifablauf festlegen
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Freigesetzte Energie beim Einschalten
(Bewegungen, Hitze...)

Erforderliche Ma3nahmen

Einweisung zu den Gefahren durch den
Betreiber

Einsehen der Anlagendokumentation oder
der Betriebsanleitung des Betriebsmittels

Kenntnis der zu erwartenden Funktionen

Fehlerhafte elektrische Anlage (z. B. Span-
nung auf Schutzleiter, Nichteinhaltung der
Abschaltbedingungen)

Sorgfaltige und systematische Besichtigung
der Anlage
Priifen der Anlage

Defekte Priifobjekte (Anschluss an die Netz-
steckdose — Arbeiten unter Spannung)

Bei direkter Schutzleiterstrommessung
Gefahrdung durch Spannungsverschleppung

Priifreihenfolge beachten!

Verwendung ortsveranderlicher 30-mA-
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder gal-
vanische Trennung (Trenntransformator)
zum Anschluss des Priifobjekts

Bei verschiedenen Messvorgangen an
elektrischen Betriebsmitteln mit netzspan-
nungsabhangigen Schalteinrichtungen
werden nicht immer alle aktiven Stromkrei-
se erfasst. Ein moglicher Fehler wird erst bei
vollstandiger Schutzleiter-/Beriihrungs-
strommessung festgestellt

Priifobjekte erst nach Bestehen aller Einzel-
priifungen als sicher bewerten!
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Gefdhrdung Erforderliche MaBBnahmen

Gefdhrdungen durch das Priifgerat

Ungeeigneter Priifort

Einrichten eines standigen Priifplatzes bzw.
Festlegungen fiir die Errichtung eines zeit-
weiligen Priifplatzes treffen

Ungeeignetes bzw. fehlerhaftes Priifgerat

Sorgsame Auswahl des Priifgerats nach Art
der Anlage oder des Betriebsmittels
(Beriicksichtigung von moglichen Uber-
spannungen — Wahl der jeweiligen
Messkategorie)

Priifgerdte miissen den europdischen bzw.
nationalen Normen (CE und Konformtats-
erklarung/Betriebsanleitung) entsprechen,
gepriift und kalibriert sein

Priifgerat muss fiir zu erwartende Spannun-
gen und Kurzschlussstrome ausgelegt sein!

Das Messen der Ausgangsspannung von
Priifobjekten ist mit einem Priifgerat durch-
zufiihren, das fiir die zu erwartende Span-
nung geeignet und richtig eingestellt ist

Auf erforderliche Messgeratekategorie
achten

Ungeeignetes oder fehlerhaftes
Priifzubehor

Geeignetes Priifzubehor fiir den Einsatzort
und fiir die Umgebungsbedingungen gemaf
den aktuellen Normen auswahlen

Verwendung beriihrungsgeschiitzter und mit
Zugentlastung versehener Messleitungen

Zubehor muss fiir die zu erwartende Bean-
spruchung geeignet sein

Bei der Auswahl von Messleitungen und
Priifspitzen ist darauf zu achten, dass diese
fiir die zu erwartende Spannungshdhe und
Stromstdrke geeignet sind. Auch das Zube-
hor muss der erforderlichen Messkategorie
geniigen

Nur notwendige Adapter der Priifmittelher-

steller verwenden (Moglichst auf Eigenbau
verzichten)
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Unzureichende Kenntnisse tiber das
Priifgerat

Falsche Bedienung

Erforderliche Ma3nahmen

Bedienungsanleitung und Betriebsanwei-
sung sollen in deutscher Sprache vorliegen,
Aufschriften auf den Priifgerdten und dem
Messzubehor sind verstdndlich angebracht

Praktische Schulungen
Klare eindeutige Arbeitsanweisungen

Gefahrloser Aufbau der Messungen (zum
Beispiel zuerst Messleitungen ordnungs-
gemaR an das Priifgerdt anschliefen)

Priifgerat erst nach dem Anschluss mit Netz
verbinden

Spannungswandler in Anlagen iiber 1 kV
verwenden

Beriihren aktiver Teile im Verteiler bei
Messungen von Gerdten und Anlagen

Vollstandig freischalten (fiinf Sicherheits-
regeln beachten)

Fiir Berlihrungssicherheit sorgen

Spannungsverschleppung

Eingrenzen des zu priifenden Abschnitts der
Anlage

Beriicksichtigung von Kondensatoren

Beriihren von Teilen mit Priiffspannung
(Schreckreaktion, Folgeunfall)

Sichererisolierter Standort beim Priifen/
Unterweisung richtiges Verhalten und
Anwendung des Priifgerdts

Gefahren durch andere Energieformen
(mechanische Gefahren, Hitze, Larm,
Strahlung usw.) bei der Funktionspriifung

Weitergehende SchutzmaBnahmen
PSA
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Gefdhrdungen durch die Priifumgebung

Erforderliche Ma3nahmen

Gefdhrdungen durch benachbarte Arbeits-
platze (z. B. Funkenflug, optische oder ther-
mische Einfliisse, Staub etc.)

Eindeutige Terminabsprache mit dem
Auftraggeber

Abgrenzung des Priifplatzes zum
Arbeitsbereich

Tempordres Aussetzen der gefahrdenden
Arbeiten

Unzureichende Beleuchtung

Fiir ausreichende Beleuchtung sorgen
(min. 500 Lux am Priifort)

Feuchte, brennbare oder leitfdhige Stoffe in
der Umgebung und am Priifobjekt

Sichere Umgebungsbedingungen schaffen

Durch eingeschrankte Bewegungsfreiheit:
» erhohte elektrische Gefdhrdung

» unzureichender Flucht- und Rettungsweg
» Angstzustande

e ungiinstige Korperhaltung

Zusatzliche Schutzmainahmen erforderlich

Nicht ausreichende Abgrenzung von
Verkehrswegen

Zusatzliche Absperrungen schaffen
Aufsicht durch Mitarbeiter oder Kunden

Unsicherer Standort, z. B. Absturzgefahr

Fiir sicheren Standort sorgen, z. B. Kleinge-
riist oder Hubarbeitsbiihne verwenden

Storung des Betriebsablaufs durch
Priifungen

Uberlagerte Systeme, z.B. Uberwachungs-
und Alarmierungssysteme, Schutztechnik,
EDV- und Telekommunikationssysteme
kénnen einerseits durch die Priifung beein-
flusst werden bzw. kdnnen andererseits
sich auf die Priifung negativ auswirken

Um die Priifung sicher, effizient und sto-
rungsfrei durchfiihren zu kdnnen, ist eine
sorgfaltige Vorbereitung der Priifung erfor-
derlich. Umfang, Zeitpunkt und Dauer der
Priifung sind mit dem Betreiber und mit den
Nutzern, dervon der Priifung betroffenen
Anlagenbereiche und ortsfesten Betriebs-
mittel, abzustimmen. Beeinflusste bzw.
beeinflussende Systeme sind zu
beriicksichtigen

Klimatische Einfliisse

Zusatzliche MaBnahmen festlegen
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Rechtssicher priifen nach der TRBS 1201, BetrSichV, VDI 4068 usw. siehe auch
auf www.befédhigte-person.net

Arbeitsbereich / -platz:
Mangel gemeldet an:
besprochen mit: Prifdatum:

Nr. Frage Antwort| Handlungs- Erledigen bis Bemerkungen
bedarf

1. | Existiert ein Kataster aller im Be-
trieb verwendeten Arbeitsmittel?
2. Sind fiir jedes Arbeitsmittel oder
jede Arbeitsmittelgruppe Prifum-
fang und Priiffrist in der Gefahr-
dungsbeurteilung festgelegt?

3. | Wird die Pflicht erst
Inbetriebnahme Prifung
durchgefihrt?

5. | Werden von der Regel abweichen-
de Pruffristen plausibel begriindet?

6. |Sind schadigende Einflisse auf die
Arbeitsmittel berlicksichtigt?

7. | Sind auch Werkzeuge auf Monta-
gefahrzeugen und die Fahrzeuge
selbst nach der V70in die

Priifungen mit einbezogen?
8. | Werden alle wiederkehrenden

Priifungen dokumentiert?

9. | Sind Bedienungsanleitungen vonden
Arbeitsmitteln vorhanden?

10. Konformitatserklarung, Hersteller
oder Einbauerklarung oder Prifung
durch SV zum Geréat vorhanden.
11. | Werden alle Priffristen in einem
Kalender festgehalten?

12. | Wird die tagliche Sichtkontrolle
durch den Benutzer des Arbeits-
mittels durchgefuhrt?

13. | Wird die Prufqualitét von externen
Prifunternehmen hinterfragt, da oft
nicht vorhanden?

14. | Ist es méglich, eigene Beschéftigte
zu befahigten Personen gem. der
TRBS 1203 und VDI 4068 Weiter-
zubilden?

AS-Drewer StidstraBe 8 59519 Méhnesee Tel. 02924/851005 mobil 0175/1509375 www.as-drewer.de



Checkliste fiir die Priifung Arbeitsplattform an Tragergeraten wie Stapler, Lader, Bagger, Traktoren usw.

Nach der DGUV Information 209-075 alte BGI 5131, 208-031 alte BGI 5183, 201-029 alte BGI 872, DGUV
Regel 101-005 alte BGR 159 der TRBS 2121 Teil 4 der WG-2005.46rev3 usw.

Die Checkliste hilft, die Anforderung Uberwachung, Gebrauch und Priifung der Arbeitsplattform vor dem
ersten Gebrauch nach der TRBS 1201, BetrSichV der VDI 4068 usw. mind. 1 x jahrlich umzusetzen teilweise

tdgliche Pflicht zur UVV-Priifung beim Anbau am Tragergerat (z.B. am Stapler nicht vom SV eingetragen).

Betr@IDEr: ... e

Angaben zum Tragergerat:

in Ordnung

Mangel Abgestellt

Prifpunkte:

entfillt

Ja

Nein

Datum Zeichen

Allgemein

Ist die Kombination von Geréat, Hubeinrichtung und
Arbeitsplattform gemall den Angaben des jeweiligen
Herstellers zulassig oder durch SV abgenommen?

[]

[]

]

Ist die Hubeinrichtung mit einer zwangslaufig
wirkenden Parallelfiihrung z.B. mechanisch,
ausgestattet? (aufRer Hubgerist FFZ & Kran)

Ist die Arbeitsplattform frei von Beschadigungen?

Verriegelt und schliel3t der Einstieg der
Arbeitsplattform selbsttatig / per Hand?

Sind Anschlagpunkte fir die PSAgA
vorhandenn und gekennzeichnet ?

Ist die Hubeinrichtung frei von Beschadigungen?

Testlauf ohne Personen im Korb erfolgreich?

Ist eine entsprechende Betriebsanweisung
vorhanden und auch aktuell?

Wurde die Standsicherheit nach Anhang 1 der EU
und BMAS - Information vor der ersten
Inbetriebnahme durch dem SV gepriift?

L Oy 0o g o

L Oy 0o g o

L g g o O

Anbau

Sind die Verbindungselemente frei von
Beschadigungen?

[]

]

Besteht eine formschlissige Verbindung?

[]

]

Ist die Verbindung gegen unbeabsichtigtes Losen
gesichert?

L0

Hydraulik

Ist eine Einrichtung zur Begrenzung der
Senkgeschwindigkeit vorhanden?
(auler Hubgerist FFZ)

Sind Schlauche, Zylinder, Leitungen, Drossel und
Senkventile frei von Beschadigungen?

Bedienerplatz

Sind die Stellteile gegen das Kippen der Plattform
gesichert? (aulRer Hubgerist FFZ & Kran)

L]

L]

L]

Besteht ein Hinweis am Fahrerplatz ,bei besetzter
Arbeitsplattform Fahrerplatz nicht verlassen“?

L]

L]

L]

AS-Drewer SlidstraRe 8 59519 Méhnesee Tel. 02924/851005 mobil 0175/1509375 www.as-drewer.de
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Checkliste fiir die Priifung Arbeitsplattform an Tragergeraten wie Stapler, Lader, Bagger, Traktoren usw.

Priifung vor der erst Inbetriecbnahme gem. BetrSichV:
Wurde vom SV durchgefuhrt und liegt vor mit eintragung zum Gerét in Pflicht Prifbuch, sonst
ist das Betreiben lllegal It. der BMAS TRBS 2121 usw.

Funktionspriifung vor jedem Einsatz:

Der Bediener hat vor Einsatzbeginn eine Funktionsprifung durchzufiihren und die
Arbeitsplattform, die Hubeinrichtung, das Tragergerat und deren Verbindung auf augenfallige
Méngel zu Uberprifen, hierbei insbesondere die formschlissige Verbindung zwischen
Hubeinrichtung und Arbeitsplattform sowie der Hydraulik..

Hinweis:

Die Prifung ist unter Beriicksichtigung der einschlédgigen Vorschriften und geltenden Regeln
der Technik sowie unter Zuhilfenahme der jeweiligen Betriebsanleitungen und
Wartungshandbticher der Hersteller durchzufiihren.

Bei der Priifung war anwesend:

Herr/Frau

Einen Weiterbetrieb stehen Bedenken — nach Abstellen der Mangel — nicht entgegen.
Eine Nachprifung ist — nicht — erforderlich.

Prifplakette wurde — nicht — geklebt.

Unzugéangliche Teile konnten — nicht — Gberprift werden. (Grund)

Néachste Prufung am:

Ort, Datum Unterschrift / Stempel Sachkundiger /Sachversténdiger

Zur Kenntnis genommen: Ort, Datum

Unterschrift / Stempel Betriebsverantwortlicher

Original zum Verbleib ins Priifbuch heften, Kopie fiir den, der die Mdngel beheben muss.

Kopie fur Ihre BG (Berufsgenossenschaft) auf Verlangen.

AS-Drewer SlidstraRe 8 59519 Méhnesee Tel. 02924/851005 mobil 0175/1509375 www.as-drewer.de
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Checkliste zur UVV-Priifung durch eine Befdhigte Person zur Priifung von Fahrzeugen gemaf der DGUV Vorschrift
70, dem DGUV Grundsatz 314-003, der DGUV Regeln 109-008 und 109-009 sowie die DGUV Information 209-007.

Hersteller / Modell: Fahrgestellnummer:
Amtl. Kennzeichen: Aktueller km-Stand: Versichert bei:
Fahrzeughalter: Anschrift:

Gewerblich genutzte Fahrzeuge miissen nach § 57 Abs. der Unfallverhiitungsvorschrift (UVV)"Fahrzeuge” einmal jahrlich durch
einen sachkundigen Priifer auf einen betriebssicheren Zustand gepriift werden. Wer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, riskiert
ein BuRRgeld. Die Prifung ist schriftlich zu dokumentieren und gemaR § 57 Abs. 2 der UVV und des DGUV-Grundsatzes ,Fahrzeuge”
bis zur ndchsten Prifung im Fahrzeug mitzufihren. Die Priifung ersetzt nicht die amtliche Hauptuntersuchung (HU). Siehe auch die
TRBS 1201 und die VDI 4068 usw. dazu was man alles Priifen muss und wer eine Befahigte Person ist.

Prufpunkte: (falls vorhanden) i.0. | n.i.0. | Méngelbeschreibung / Behebung / Datum

Lichttechnische Einrichtungen

Scheibenwischer / Waschanlage

Verglasung / Beschadigungen / freie Sicht

Spiegel innen / aulen

Hupe / Signalhorn

Lenkung inkl. der Hydraulikanlage

Bremse/n (auch Handbremse usw.)

Reifenluftdruck / Ventilkappen

Profiltiefe / Zustand Bereifung

Radmuttern / Bolzen

Befestigung der Sitze

Fahrzeugheizung/Liuftungseinrichtung/Kihlgerate

Sicherheitsgurte Zustand / Funktion

Sichere Befestigung zuldssiger Aufbauten

Befestigung sonstiger Einbauten wie Navigerate

Abgasanlage und Fahrwerksdampfer

Warnweste Zustand / leicht zugénglich

Warndreieck vorhanden / leicht zugénglich

Verbandskasten vorhanden (Verfallsdatum)

Einrichtungen zur Ladungssicherung

Anhédngevorrichtung (falls vorhanden)

Sicherung gegen unbefugte Nutzung

Betriebsanleitungen vom Hersteller vorhanden

Bei der Priifung war anwesend:

Herr/Frau

Einen Weiterbetrieb stehen Bedenken — nach Abstellen der Méngel - nicht entgegen.
Eine Nachpriifung ist — nicht — erforderlich.  Priifplakette wurde — nicht — geklebt.
Unzugéngliche Teile konnten - nicht — tiberprift werden. (Grund)

Nachste Priifung in:

Ort, Datum Unterschrift / Stempel Sachkundiger /Sachverstandiger

Zur Kenntnis genommen: Ort, Datum

Unterschrift / Stempel Betriebsverantwortlicher

Original zum Verbleib ins Prifbuch heften, Kopie fiir den, der die Mangel beheben muss. Kopie fir Ihre BG (Berufsgenossenschaft) auf Verlangen.
Protokoll zur UVV Priifung bei AS-Drewer seit 2001 laufend angepasst zu aktuellen Vorgaben der BG, Unfallkassen des Landes , SVLFG und der
DGUV sowie der BMAS. Mehr auf unsere HP www.as-drewer.de bzw. www.nicht-ohne-schulung.de




INSPEKTIONSPROTOKOLL GESCHIRR

Geschirrtyp: Seriennr. Geschirr:
Seriennr.

Befestigungsleinentyp: Befestigungsleine:

Herstellungsjahr: Kaufdatum:

Datum der Inbetriebsetzung: Name des Benutzers:

Zwar fordern europaische Gesetze eine regelmaBige Inspektion und Pflege lhrer
Ausrlstung, doch die IPAF empfiehlt, dass alle regelméaBig eingesetzten Produkte 5 Jahre
nach dem ersten Einsatz vernichtet werden sollten. Das Produkt besitzt normalerweise
eine Lebensdauer von 10 Jahren ab Fertigungsdatum, auch wenn es nie genutzt wurde.

INSPEKTIONSDATUM ZUM INSPEKTIONSZEITPUNKT GEFUNDENE UNTERSCHRIFT
DEFEKTE DES INSPEKTORS
......... [ovwiiiidoiinnanns
......... Joviiiiiid e
......... fovosiiiidoiinnans
......... fovviiiideiiananss
......... fovoiiiiioiianane.
......... Joviiiiiid e
......... fovowiiiidoiinnanns
......... fovewiiiidoiinnans
......... Jovioiiid e
......... fovowiiiidoiinnans
......... [oviwiiiidoiiinanns
......... fovoiiiiidoiianann.
......... Loviiiiiid e
......... Jovoiiiii v
......... [ovowiiiidoiiinanns
......... fovoiiiiioiianene.
......... Joviiiiiid e
......... OO U




Sachkundigenpriifung

fiir Trage- und Anschlagmittel

Baujahr: ............ Hersteller: .............cccooeieiiciicviciceee.. - Inventar-Nr.: .................  Material-Nr.: ....................

letzte Prufung: . ..........ccccueeeeee. jetzige Profung: ...,

Die genannten Anschlagmittel sind mindestens einmal jahrlich auf Vollsténdigkeit, Zustand und ordnungsgeméaRe Funktion durch einen
Sachkundigen (Personen mit fachlicher Ausbildung, Erfahrung und ausreichenden Kenntnissen auf diesem Gebiet; Kenntnissen in den
einschlégigen Regeln der Technik, so dass sie den arbeitssicheren Zustand dieser Mittel beurteilen kénnen ) zu priifen.

langel | |  Bauteile/Anschiagmittel  |ent-| in:
. Drahtseile: 3. Rollenketten:
Anzahl der Drahtbriiche o|(o(go|o|o Langung g|ojo|o|Od
Verringerung des Durch- o|jo|jo|jo|ao Abnutzung o|oo|g | o
messers Anrisse g|ig(o(o|Od
Verformung o(fo(o|0 |0 Kettenschmierung ofojojo|o
Korrosion, Abrieb, Hitzeein- Oo|jg|goyo|o
wirkung 4, Lasthaken:
BefestigunganderTrommel (O (O |0 | O | O Verformung, Abnutzung g\oyg(gj|g
SRt B E Ir_:"; E E|| gzmnﬁ??m Hakenmaul E g g g E'I
S Sicherung der Hakenmutter g|jo(o|jo|o
. Faserseile/Hebeb#nder: slalslala Hakensicherung ogjo|jol(o|0
mechanische Beschadigungen
Quetschstellen O(O|0| 0| 0] |5Rundstahlketten:
Garnbriiche, Litzenbriiche gjo|o|lo|o Verformungen, Anrisse gig(g|o|o
Auflockerungen ololaolaolo Korrosionsnarben g|jo|o({oO |0
chemische Einwirkungen Ololal o O Abnahme der Gliederdicke o|go(o|o O
; durch Verschleil

i Gl s qiamaio TeilungsvergréRerung durch o(o(o|0O)| 0O

Verschleil

Léngung durch plastische O|jg|o(go| o

Verformung

Kettenschmierung g|ojo|jo| o
EPEITREAIIONND oo o onns i oo e a0 s S S A DA S o K A R R S S T

Ort, Datum Unterschrift des Sachkundigen

Handlungsanweisung:

Die Priifung ist unter Beriicksichtigung der einschlégigen Vorschriften und geltenden Regeln der Technik durchzufiihren.
Weiterhin ist vor jedem Gebrauch eine Sicht- und Funktionsprifung durchzufiihren.



Priifprotokoll fiir: Erd- und Straenbaumaschinen EN 474 & 500
DGUV-R 100-500 Kap. 2.12 und Regel 101-003 usw.

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Betreiber: Seriennummer: Zustand:

Standort: Baujahr: 1 Gut

Hersteller: Betriebsstunden: [Jausreichend

Typ: Inventar-Nr: [Jungeniigend

Feuerloscher: [_lvorhanden? Letzte Priifung: 1 Nein | EX Zulassung ? [] Vorhanden? Letzte Priifung:

Priifpunkte: Nicht Priifpunkte: Nicht
i.0 i.0 | Zeit i.0 i.0 | Zeit

Fahrzeugsein / ABE Kraftstoffbehilter

Betriebsanleitung / Gefdhrdungsbeurteilung Kraftstofffilter / Leitungen

Service-/ Tankkarte Getriebe / Schaltung

Letztes Abnahmeprotokoll Hydraulik DGUV-R 113-020

Konformititserklarung Motoren Pumpen

Typenschild / CE Kennzeichnung Ol-/ Druckluftbehiilter

StVZO Kompressoren

Kennzeichnung StVZO Schlduche / Leitung

Ausnahmegenehmigung Ventile

Verbandkasten / Warndreieck-/Tafel Leitungsbruchsicherung

Anbauschutz / Abdeckungen Lenkanlage

Werkzeug Leitung, Schlduche

Fahrwerk Funktionen der Lenkung

Reifen / Felge / Radbolzen / Radmuttern Notlenkung

Ketten / Bandagen / Silentblocke Elektrische Anlage

Lauf-/ Stiitzrollen / Leitrad / Kettenrad Batterie / Lichtmaschine

Kettenstrang / Kettenbolzen Leitungen / Befestigung

Kettenspanneinrichtung Sicherungen

Achsen / Achsbefestigung Schalter / Stellteile

Federung Beleuchtung Fzg

Lenkung / Knickgelenk Warneinrichtung / Hupe

Verteilergetriebe / Antriebswellen / Fahrmotor Not-Aus-Schalter

Grundgeriit / Aufbau Riickfahreinrichtung

Rahmen / Bolzen / Lagerung Kontrollanzeigen

Verkleidungen / Stoistangen / Abdeckungen Arbeitsplatz

Gegengewichte Kabine / Notausstiege

Tritte / Griffe / Klappen / Hauben Tiiren / Fenster

Drehkranz Schalter / Bedienelemente

Transportsicherung Sitze / Gurte

Anhingevorrichtung / Abschleppvorrichtung ROPS / FOPS / TOPS

Unterlegkeile Heizung / Liiftung / Klima

Betriebs / Feststellbremse Arbeitseinrichtungen / Sonstige

Motor

Motor / Motoraufhéngung / Dichtheit

Motorstart / Regulierung

Abgasanlage / Schallddmpfer

Fliissigkeitsstinde / Frostschutz

Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen: Erledigt am: Durch:

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Priifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Nachpriifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer Siidstrafie 8 59519 Mohnesee www.as-drewer.de




Priifprotokoll fiir: Baustellenverteiler DGUV-V3 usw.

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Betreiber: Seriennummer: Zustand:

Standort: Baujahr: o Gut
Hersteller: Betriebsstunden: O ausreichend
Typ: Inventar-Nr: O ungeniigend

Priiffrist: o Monatlich o Jahrlich o

Priifpunkte: Nicht
i0 i.0
Ist die erforderliche Schutzart (allstromsensitive Fehlerstrom-Schutzeinrichtung) vorhanden ?
Ist der Baustellenverteiler in einem ordnungsgeméfBen zustand ? Gehiiuse, Tiir, Schloss
Sind alle Steckdosenstromkreise durch entsprechende Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) geschiitz
(bis 32 A <30 mA Auslosestrom Fehlerstrom-Schutzeinrichtung) & alle anderen Steckdosen-stromkreise
iber RCDs < 500mA abgesichert ?
Sind umrichtergespeiste Antriebe mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) vom Typ B oder B+
geschiitzt ? (allstromsensitiver FI-Schalter)
Waurde die Sichtpriifung anhand der Punkte auf der vorstehenden Seite erfolgreich durchgefiihrt ?
Messung des Erdungswiderstandes: Gemessen: Q Messverfahren:
Erdleitungsanschluss (Sichtpriifung) am Schrank
Erdleitungsanschluss (Sichtpriifung) am Erdungsspief
Sind Leitungen und Kabel so verlegt, dass sie gegen mechanische Beschiddigungen geschiitzt sind ?
Drehfeld: Rechtsdrehfeld vorhanden ? o Ja o Nein
Mess- / Priifprotokoll nach o VDE 0100-600 o BGV A3 / BetrSichV o VDE 0105-100
RCD/FI Schutz- Sicherung: Schutz durch
leiter Abschaltung
Bezeichnung | RCD/ IN TaN Ta Ja 1*IN Ta JTa 1* 1IN UB Rio IN L-N | L-PE Riso
Stromkreis Fi [A] [mA] [mA] [ms] [mA] [ms] [V] [A] Zil I | Zsen/ Ik
Nr. Typ .
Char. Plusstrom | Plusstrom | GIiChStt | Glejchgyr, <1[Q] [Q]/[A] | [Q1/[A] (MQ]
Sich.
Verwendete Messgeriite:
Hersteller, Typ, Gerdtenummer, Kalibrierdatum:
Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen: Mangel Beheben bis: Erledigt am: Durch:

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Priifung durchgefiihrt: Kenntnisnahme:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Nachpriifung durchgefiihrt: Kenntnisnahme:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer Siidstrafie 8 59519 Mohnesee
www.as-drewer.de




Priifprotokoll fiir: Fahrzeuge DGUV-G 314-003 - V70 usw.

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Betreiber: Seriennummer: Zustand:
Standort: Baujahr: 1 Gut
Hersteller: Betriebsstunden / KM: ausreichend
Typ: Inventar-Nr: [Jungeniigend

Feuerloscher: [_lvorhanden? Letzte Priifung:

] Nein | EX Zulassung ? [ Vorhanden? Letzte Priifung:

Priifpunkte: Nicht Priifpunkte: Nicht

Fahrzeugschein / ABE Beleuchtung

Betriebsanleitung Abblend-, Fern-, Standlicht

Service- / Tankkarte Nebelscheinwerfer

Letztes Abnahmeprotokoll Blinker

Gefihrdungsbeurteilung Warnblinker

Rider & Reifen Nebelschlussleuchte

Profiltiefe VA Bremslicht

Profiltiefe HA Riickfahrscheinwerfer

Luftdruck Ventilkappen Riickstrahler reflektierend

Radmuttern- / Bolzen Schlussleuchte

Federung VA/ HA Kennzeichenbeleuchtung

Ersatzrad & Werkzeuge Rundumkennleuchte

Lenkung Arbeitsscheinwerfer

Olstand, Servolenkung & Dichtheit Verkabelung

Lenkspiel Batterie

Leichtgéngigkeit Innenraum

Bremsen AuBen,- Innenspiegel

Bremsbelag- / Bremsscheiben Tiiren, Schlosser, Dichtung

Bremsleitung Scheibenwischer

Bremsfliissigkeit Sicherheitsgurte

Druckluftbehilter & Entwisserung Sitze

Pedalweg & Dichtheit Fufimatten

Druckabfall- / Fiilldauer Pedalgiimmis

Feststellbremse Heiz- & Klimagerit

Bremsprobe Kontrollleuchten

Motor Sonstige Méngel

Kiihlfliissigkeitsstand Ladefléche / Kofferraum

Olstand Zurrpunkte / Regalsystem

Scheibenwaschanlage Zurrmittel / Bordwinde

Abgasanlage Sicherheitszubehor

Fehlermeldungen im Display ? Verbandkasten, W-Dreieck

Kraftstoffbehilter Warnweste, Warnleuchte

EG Kontrollgerit / Maut Park- / Warntafel

Priifnachweis Tachograph Haltegriffe & Laufwege

Thermopapier Ersatzrolle / Tachoscheiben Anhéingerbetrieb

Fehlermeldungen Kupplungskopf, Fangmaul
Anschliisse

Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen: Mangel beheben bis: Erledigt am: = Durch:

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Priifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Nachpriifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer Siidstraie 8 59519 Mohnesee
www.as-drewer.de




Priifprotokoll fiir: Flurforderzeuge DIN EN 3691 FEM 4.004

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Abgaspriifung: Vol.% im Leerlauf

Betreiber: Seriennummer: Zustand:

Standort: Baujahr: 1 Gut

Hersteller: Betriebsstunden: [Jausreichend

Typ: Inventar-Nr: [Jungeniigend

Feuerloscher: [_lvorhanden? Letzte Priifung: 1 Nein | EX Zulassung ? [] Vorhanden? Letzte Priifung:

Priifpunkte: Nicht Priifpunkte: Nicht
i.0 i.0 | Zeit i.0 i.0 | Zeit

Betriebsanleitung Schalter / Warneinrichtung

Priifbuch Ziindschloss / Fahrschalter

Gefihrdungsbeurteilung Betitigungseinrichtungen

Abnahmeprotokoll letzte Priifung Beleuchtung

Typenschild CE Kennzeichnung Hupe

Warn-/ Hinweisschilder Elektrische Ausriistung

StVZO Kennzeichen* Batteriezustand

Ausnahmegenehmigung* Befestigung

Hubwerk / Gabelzinken Daten / Gewicht

Dicke am Gabelknick Sitzschalter

Bleibende Verformung Notausschalter

Risse am Knick & Authingung Sicherheitstrennschalter

Ketten: Lingung iiber min. 6 Kettenglieder Verdr: ahtung / Sicherung

Verbindungselemente Lenkung

Lamellenketten / Rollen Lenkgetriebe

Seile & Seilrollen Radlager, Lenkhebel

Riider / Reifen Lenkgestinge, Gelenke

Mindestprofil / Lauffliche Hydraulikzylinder

Felge, Radbolzen Befestigung Achsschenkel, Bolzen

Fahrzeugrahmen Hubgeriist

Rahmen / Verkleidung Rollen, Gleitschienen

Befestigungspunkte / Verriegelung Sicherheitsanschlige

Trittfliache Endschalter

Bodenoffnungen Treibgasstapler Schiebe- / Neigezylinder

Anhingerkupplung Hubgeriistlager alle

Fahrerschutzdach Anbaugeriite

Lastschutzgitter

Fahrantrieb & Bremse

Abgaspriifung bei Dieselfahrzeugen

Betriebsbremse, Bremsleistung

Bremssystem an Deichsel Sonstige

Bremssystem/ Zustand / Belagstirke PSA Absturz

Fahrersitz Zusatzausriistung

Riickhaltesystem

Sitzbefestigung

Bedienelemente

Messverfahren: (mit Nennlast) Erliuterung:

Hubsystem Kriechtest: mm in 10min max. 100mm zuldssig ISO 5057:1993= Mindestdicke am Gabelknick 90% von Gabelriicken

Neigsystem Kriechtest: Grad in 10min max. 5 Grad zulissig Risspriifung Gabelknick= z.B. Farbeindringpriifung

Kettenlingung= Herstellerangabe oder 3% Dehnung maximal

Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen:

Erledigt am:

Durch:

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Priifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Nachpriifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer Siidstrafie 8 59519 Mohnesee
www.as-drewer.de




Priifprotokoll fiir: Hebe / Hubarbeitsbithnen DGUV-G 308-002 & 308-003

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Betreiber: Seriennummer: Zustand:
Standort: Baujahr: 1 Gut
Hersteller: Betriebsstunden: [lausreichend
Typ: Inventar-Nr: [Jungeniigend
Priifpunkte: Nicht Priifpunkte: Nicht
i0 i.0 | Zeit i0 i0 | Zeit
Priifbuch Schliisselschalter
Betriebsanleitung / ABE Ladegerit / Anschliisse
Kurzbedienungsanleitung Steckdosen / Fi Schutz ?
Gefahrdungsbeurteilung Warneinrichtung
Typenschild CE Hydraulikanlage DGUV-R 113-020
Warn- / Hinweisschilder Pumpe
StVZO Kennzeichnung, HU, Fzg-Schein etc Olbeh'ailter
Letzter Priifbericht Schlduche / Leitungen
Fahrwerk Druckbegrenzungsventil
Unterlegkeile Unterlegplatten, Werkzeuge Kolben / Zylinder
Réder / Reifen / Raupen / Ketten Verbrennungsmotor
Aufhingung / Federung / Achsen Motorstart Otto Motor
Rahmen / Lagerung Drehzahlregulierung
Bremsen / Feststellbremse Keilriemen
Drehkranz Ol / Wasser
Ketten / Seile Abgasanlage
Oberwagen Funktionsprobe
Hubanlage Befestigung Vor- Zuriick- Schnelllauf
Ausleger- / Teleskopelemente Bremsprobe
Gleitklotze / Teleskop Fahrantrieb
Arbeitsplattform Authingung Riickfahrwarner
Arbeitskorb Drehung Auf /Ab /Schnell /Langsam
Einstiegsverriegelung Plattform Vor / Zuriick
Tritte / Leitern / Griffe Teleskop Ein-/ Ausfahren
Steuerung Schwenken
Steuerpult / Bedieneinheit Schwenkwerksbremse
Not-Aus Schalter Sonstige:
Notablass Funktion PSAgA Punkte vorhanden gekennzeichnet
Neigungsschalter Libelle
Endschalter / Induktivgeber
Lastmometbegrenzer / Uberlastwarneinrichtung
Hohenmeter Abschaltung
Elektrik
Lichtmaschine
Batterie / Sicherung
Verkabelung
Beleuchtung
Erlduterung:
Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen: Erledigt am: Durch:

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Priifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Nachpriifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer Siidstrafie 8 59519 Mohnesee
www.as-drewer.de




Priifprotokoll fiir: Kipp- & Absetzbehilter wie Container DGUV-R 114-010 & 114-011

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Betreiber: Seriennummer: Zustand:

Standort: Baujahr: —J Gut

Hersteller: Betriebsstunden: [] ausreichend

Typ: Inventar-Nr: [] ungeniigend

Priifpunkte: Nicht Priifpunkte: Nicht
i0 i.0 Zeit i0 i.0 Zeit

Gefihrdungsbeurteilung Schweilinihte

Letztes Abnahmeprotokoll Tiiren

Typenschild / CE Kennzeichnung Scharniere

Sicherheitskennzeichnung Tiirverschlusswelle- / lagerung

Lackierung Zustand Tiirverschlussbacken oben + unten

Kennz. Aufstellung 6ffent. Bereich Tiirverschlusssicherung

Aufnahmebiigel Schmiernippel

Biigeldurchmesser Sollma 50mm max 5% Schweilinihte

Abweichung

Knotenbleche Zentralverschluss

Schweilndhte Bedienhebel

Kettenaufnahmesystem Verschlusshaken

Aufhingezapfen Aufstiege

Gleitschiene Rutschfestigkeit

Kranésen Deckel

Schweifnihte Lagerung

Vorderer Lingstriger Schienenfiihrung

Schweifinihte Deckelsicherung

Unterer Lingstriger Hydraulikpumpe /-schlduche

Versteifungsblech Rohrbruchsicherung

Bodenbleche Handwinde

Bodenprofil Pendelklappe

Schweifinihte Lagerung

Verriegelungsosen Verschliisse

Schweifinihte Sonderausriistung

Verriegelungsmass Dichtungen

Rollen Ablasshahn

Halterung Augenschrauben

Schweifnihte Pressanlagen Pappe, Papier etc.

Kipplager vorn + hinten Mechanik: Rahmen / Gestell

Kipplagerkasten Pressschild / Lager

Kipplagerwelle Verschraubungen

Kipplagerverstrebungen Elektrik: Motorschiitze

Stirn-/Seitenwiinde Verkabelung

Bleche Sicherungen

Profile Taster / Schalter

Oberprofil Stecker / Buchsen

Anschlag Hydraulik: Ventile

Schweillndhte Schlduche

Boden Leitungen

Verriegelungsanschlige Olstand

Bleche Zylinder

Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen: Mangel Beheben bis: Erledigt am: Durch:

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Priifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Nachpriifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer Siidstraie 8 59519 Mohnesee www.as-drewer.de




Priifprotokoll fiir: Kraftbetriebene Kleingeriite div. DGUYV Vorgaben

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Betreiber: Seriennummer: Zustand:
Standort: Baujahr: 1 Gut
Hersteller: Betriebsstunden: [Jausreichend
Typ: Inventar-Nr: [Jungeniigend
Feuerloscher: [_lvorhanden? Letzte Priifung: 1 Nein | EX Zulassung ? [] Vorhanden? Letzte Priifung:
Priifpunkte: Nicht Priifpunkte: Nicht
ABE / Betriebserlaubnis / Fahrzeugschein Elektrische Anlage

Betriebsanleitung Letzte E-Priifung DGUV-V3

Gefihrdungsbeurteilung Verkabelung, Stecker

Typenschild, CE Kennzeichnung Erdung

Konformitétserkldrung Hydraulische Anlage DGUV-R 113-020

Warn & Hinweisschilder Druckluftanlage

Letztes Abnahmeprotokoll Motor & Antriebe

Basisgeriit Anbaugeriite

Rahmen Sicherheitseinrichtungen

Gehéuse Sonstige

Haltegriffe

Befestigung

Dichtheit

Fahrwerk

Radfahrwerk

Kettenfahrwerk

Sonstiges

Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen: Mangel beheben bis: Erledigt am: Durch:

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Priifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Nachpriifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer Siidstraie 8 59519 Mohnesee
www.as-drewer.de




Priifprotokoll fiir: Krane allgemein ohne Beiblitter nach DGUV-G 309-001 & 309-006

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Betreiber:

Seriennummer:

Zustand:

Standort:

Baujahr:

[

Gut

Hersteller:

Betriebsstunden:

[Jausreichend

Typ:

Inventar-Nr:

[Jungeniigend

Traglast:

Tonnen| Ab gelastet auf: T

Priifpunkte:
1.0

Nicht

1.0

Zeit

Priifpunkte:

1.0

Nicht

1.0

Zeit

Priifbuch / Betriebsanleitung

Kranhaken / Tragmittel Hakenmuter,
Hakensicherung, Aufweitung ,,Messen®, Verschleif laut Priifbuch

Gefidhrdungsbeurteilung

Sicherheitseinrichtungen Notendhalteinrichtungen,

Uberlastsicherung, Rutschkupplung“Kettenzug“, Anfahrschutz,
Lichtschranken, elektr. Vorabschaltung

Letztes Abnahmeprotokoll

Lastaufnahmemittel C-Haken, Traversen, Betonkiibel,

Gabel etc

Typenschild / CE Kennzeichnung

Anschlagmittel Seile, Ketten, Hebebiinder

Ggf. Konformitétserkldarung

Rollen-/ Laschenketten Bolzen, Sicherung,
Schutzbiigel

‘Warn- / Hinweisschilder

Sonstige:

Netzanschluischalter / Kranhauptschalter

Elektrische Anlage schieppleitung,
Schaltkasten, Trenn- / Kranschalter, Verlegung,
Befestigung, Verbraucher

Tragende Konstruktion Gebiudeteite,
Befestigung, Stiitzen, Auflagen

Kr anbahn, Fahrbahn Verformung,

Spurweite, Befestigung

Fahrbahnbegrenzung anschiagpufer,

Feststeller

Zusitzliche Anfahr- / Anstolgefahren

Fernbedienung Zustand, Zugseilentlastung,

Funktion, Kennzeichnung, Schliisselschalter, Notaus

Aufstiege / Laufstege / Podeste / Griffe

Steuerstinde / Fithrerhaus Heizung,
Liiftung, Beleuchtung, Notabstieg

Kranbriicke / Portal Kaufahrbann,
Streben, Verbindungen, Befestigung, Kranfahrwerk,
Laufwerk, Laufrider, Motoren, Getriebe, Zahnrider,
Endschalter, Bremsen, ggf. Windsicherung

Laufkatze Fahrwerk, Puffer, Laufrider, Motoren,
Getriebe, Endschalter, Bremsen, Zahnrider

Hubwerk Fahrwerk, Puffer, Laufrider, Motoren,
Getriebe, Endschalter, Bremsen, Zahnrider

Kontrolle

Theoretische Nutzung Hubwerk

Messung:
Hakenweite DIN15401, 15402 in mm:
Y/1= hl= h2=

Erliduterung:

Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen:

Erledigt am:

Durch:

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Priifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Nachpriifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer SiidstraBe 8 59519 Mohnesee www.as-drewer.de




Priifprotokoll fiir: Lastaufnahmemittel LAM - DGUV-R 100-500 Kap. 2.8

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Betreiber: Seriennummer: Zustand:
Standort: Baujahr: 1 Gut
Hersteller: Betriebsstunden: ausreichend
Typ: Inventar-Nr: [Jungeniigend

Feuerloscher: [_lvorhanden? Letzte Priifung:

] Nein | EX Zulassung ? [ Vorhanden? Letzte Priifung:

Priifpunkte: Nicht Priifpunkte: Nicht
Letztes Abnahmeprotokoll Zangen & Greifsysteme

Typenschild, CE Kennzeichnung Kranaufhingungen

Betriebsanleitung Greif- & Zangenmechanik
Priifungsanhénger Greifbacken

Gefihrdungsbeurteilung Arretierung & Bolzen
Personenaufnahmekorb extra Liste Ausklinkvorrichtung

Rahmen, Tragkonstruktion Ketten, Seile, Biander

Standfldchen Verstellsystem

Gelidnder & Griffe Sicherheitseinrichtungen

Aufstieg / Tritte / Leiter Spindelsystem

Einstieg Schweiinédhte

Ketten / Seile Kran & Palettengabeln

PSA Haltepunkte Rahmen

Schweilinidhte Allgemein Kranaufhingung

Sicherungen Griffe

C-Haken Gabelzinken

Authingung Gabelzinken Risspriifung

Tragkonstruktion Verstellung

Schweilinidhte Dimpfersystem

Verstelleinrichtung Anschldage

Schutzbelédge Sicherungen

Gegengewichte Schweiinédhte

Verformungen / Winkel Betonkiibel Schittkiibel
Sicherungen Bolzen, Splinte Tragkonstruktion

Traversen Kranose Aufhiingung
Aufhéngung Einfiilltrichter

Tragkonstruktion Auslauf Schlauch
Triger / Quertridger Betitigungen

SchweiBnihte Ketten & Seile

Anschlagpunkte Klappen & Verschliisse

Sicherungen Bolzen,Splinte Schiittwand

Hebeklemmen Stapelvorrichtung

Authingung Bolzen & Sicherungen

Greifbacken & Sicherheitsarretierung Schweifinéhte

Spindel & Kardangelenk

Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen: Mangel beheben bis: Erledigt am:  Durch:

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Priifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Nachpriifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer SiidstraBe 8 59519 Mohnesee www.as-drewer.de




Priifprotokoll fiir: Leitern und Tritte DGUV-I 208-016

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Betreiber:

Anzahl Sprossen / Stufen:

Zustand:

Standort:

Baujahr:

— Gut

Hersteller:

Leiter Linge / Kiirzung:

[Jausreichend

Typ / Material:

Inventar-Nr:

[Jungeniigend

Priifpunkte:

1.0

Nicht

1.0

Zeit

Priifpunkte:

Nicht
. i.0
i.0

Zeit

Holme

Zubehor

Verformungen

Vollstiandigkeit / Befestigung

Beschiddigungen

Risse, Locher

Holmverlidngerung

Scharfe Kanten, Grat, Splitter etc

Verbreiterung

Abnutzung

Wandabstiitzungen

Schutzbehandlung

Holz

Kennzeichnung

Sprossen

Betriebsanleitung / Piktogramm

Verformungen

Besonderheiten:

Beschiddigungen

Scharfe Kanten, Grat, Splitter

Verbindung zum Holm schrauben,

Nieten

Abnutzung Trittflichen, Auflagen

Spreizsicherung

Vollstiandigkeit / Befestigung

Funktionsfihigkeit

Abnutzung

Schmierung Mechanik

Leiter-/ Trittfiifle / Rollen

Vollstiandigkeit / Befestigung

Abnutzung / Befestigung

Funktionsfihigkeit

Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen:

Mangel Beheben bis:

Erledigt am:

Durch:

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Priifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Nachpriifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer Siidstrafie 8 59519 Mohnesee
www.as-drewer.de




Priifprotokoll fiir: Ladekrane EN 12999

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Betreiber: Seriennummer: Zustand:
Standort: Baujahr: 1 Gut
Hersteller: Betriebsstunden: [Jausreichend
Typ: Inventar-Nr: [Jungeniigend
Kranart: Steuerungsart: Hersteller:
Feuerloscher: [_Ivorhanden? Letzte Priifung: 1 Nein | EX Zulassung ? [] Vorhanden? Letzte Priifung:
CE-Zeichen / EG-Konformititserkldrung vorhanden ? Ab 1995 erforderlich [ JA [ Nein
Abstiitzung: -Fach  max. Abstiitzweite: mx m [ variable Abstiitzung Ausladung: m
Priifpunkte: Nicht Priifpunkte: Nicht
Priifbuch, Betriebsanleitung Steuerung: [] Flur-, [_] Hochstand-,
EG-Konformititserkldrung [] Hochsitz- [] Funkfernsteuerung
Beschilderungen, Aushénge, Ubereinstimmung der Steuerungsart im
Warnhinweise, Lastdiagramme Priifbuch
Hilfsrahmen, Kranbefestigung Sicherheitseinrichtungen:
Abstiitzung, variable Abstiitzung EN12999 Lastmomentbegrenzer Belastungskontrolle
Kransockel Begrenzungseinrichtung tiber Fithrerhaus

Angabe im Priifbuch
Kransiule Notenthalteeinrichtung Bewegungsbegrenzer
Drehwerk Drehverbindung 90%-Lastwarnanzeige
Hubarm, Knickarm, Teleskoparm Anzeigen Transportstellung im Fiihrerhaus

fiir Abstiitzung & Auslegersystem , Doppelverriegelung
Hydraulische / mechanische Schubstiicke Warnsignal fiir Funkbetrieb und Hupe

> 12m Ausladung EN12999
Lasthaken, Anbaugerit Suchtzeinrichtung:

Verkleidungen, Abdeckungen
Nebenantrieb, Drehwerksantrieb Arbeitssicherheit, Verkehrssicherheit:

z.B. Arbeitsscheinwerfer, Warneinrichtungen
Hubwinde, Uberlastsicherung Sonstiges:
theor. Restnutzungsdauer BGV D8
Bremse, Hubseil, Endabschaltung
Hydropumpen/-motoren, Zylinder
Ventile, Steuer-, Brems-, Lasthalteventile
Hydraulikschlduche, Hydraulikleitung
Filter, Manometer, Behilter
Elektr. Leitung, Kabel, Schalter,
Sensoren
Probebelastung mit kg bei m Ausladung Momentlast-Sollwert kg bei m Ausladung
Probebelastung mit kg bei m Ausladung Bei der Priifung sind die Hinweis des Herstellers zu beachten!

Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen:

Mangel beheben bis:

Erledigt am:

Durch:

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Das Abnahmeprotokoll ist im Kranpriifbuch abzulegen

Priifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Nachpriifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer Siidstraie 8 59519 Mohnesee
www.as-drewer.de




Priifprotokoll fiir: Regale DIN EN 15635 & DGUV-R 108-007

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Betreiber: Seriennummer: Zustand:

Standort: Baujahr: || Gut

Hersteller: Traglast: [Jausreichend

Typ: Inventar-Nr: [Jungeniigend
AuBere Einfliisse (Witterung, Hitze, Chemikalien etc.) Ja - Nein

Priifpunkte: o Priifpunkte: 0

i.0 ' i.0 '
Dokumente Aufbau gemifl Montageanleitung

Betriebs- / Aufbauanleitung

Verschraubung gem. Diibel Protokoll

Diibel Protokoll

Verankerung im Boden

Alle Stiitzen vorhanden

Priifbuch

Alle Verbinde / Streben vorhanden

Typenschild / Lastendiagramm

Distanzstiicke

CE Kennzeichnung

Raushebelsicherung

Letztes Abnahmeprotokoll

Tragfahigkeitsdiagramm gem. Aufbauart

Reparaturbelege

Beladung gem. Tragfahigkeitsdiagramm

Sichtpriifung der einzelnen Bauteile gem. BetrSichV und DIN EN

Schéden durch StoBwirkung

Messen

Lage der Lasten auf den Paletten

Lotrechte Regalstiitzen

Sind Lagerplitze zu schwer beladen ?

Zustand und Wirksamkeit simtlicher Bauteile

Sind die Ladeeinheiten ausreichend stabil ?

Risse in Schweillndhten / Grundmaterial

Ragen die Ladeeinheiten zu weit aus dem Regal heraus ?

Zustand des Gebdudebodens

Pos | Reihe | Platz Priifgegenstand

Mangel

MafBnahme Bemerkung

Erledigt

B= Belastungsangaben | D= Diagonalverbund | E= Eck-Anfahrschutz | L= Lotrecht | LaPa= Lage Palette | S= Stiitze | Se= Seitliche Herabfallsicherung | Sl—Slcherungssuﬁ | T= Traverse

V= Verankerung | b= beschidigt | f= fehlt | u= unsymmetrisch | i= instand setzten | m= montieren | e= ersetzen | z= zentrisch einl.

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Priifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Nachpriifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer SiidstraBe 8 59519 Mohnesee www.as-drewer.de




Priifprotokoll fiir: Teleskopmaschinen EN 1459

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Betreiber: Seriennummer: Zustand:
Standort: Baujahr: 1 Gut
Hersteller: Betriebsstunden: ausreichend
Typ: Inventar-Nr: [Jungeniigend

Feuerloscher: [_lvorhanden? Letzte Priifung:

1 Nein | EX Zulassung ?

1 Vorhanden? Letzte Priifung:

Priifpunkte: Nicht Priifpunkte: Nicht
Fahrzeugschein / ABE Lasthalteventile
Typenschild, CE Kennzeichnung Elektrik
Betriebsanleitung Batterie

Service- / Tankkarte Trennschalter

Letztes Abnahmeprotokoll Leitungen
Gefihrdungsbeurteilung Sicherungen
Lastdiagramm Beleuchtung
Gefahrenzeichen Arbeitsleuchten
Fahrwerk Hubsystem

Réder / Reifen / Felge Teleskopausleger
Achsen Seile / Ketten
Lagerung Schwenkwerk
Betriebs- / Feststellbremse Lagerung / Bolzen
Getriebe / Verteilergetriebe Geriteaufnahme
Lenkung Geriteverriegelung
Fahrgestell Kabine
Achsaufhingung Tiiren & Fenster
Rahmen Sitz

Klappen Spiegel
Verkleidungen Scheibenwischer
Kontergewichte Heizung & Liiftung
Anhingevorrichtung Warndreieck
Aufstiege / Trittflichen Verbandkasten
Antrieb Warnweste

Motor Lastschutzgitter
Motorlager Sicherheitssysteme
Abgasanlage Not-Aus-Schalter
Kraftstofftank Anlasssperre
Kraftstoffleitungen Warnleuchten / Summer
Filter Ausladungsanzeige
Ol & Kiihlmittel Lastmomentbegrenzer
Hydraulik DGUV-R 113-020 Sonstige

Pumpe

Oltank

Leitungen / Schliduche

Zylinder

Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen: Mangel beheben bis: Erledigt am:  Durch:

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Priifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Nachpriifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer SiidstraBe 8 59519 Mohnesee www.as-drewer.de




Priifprotokoll fiir: Anbaugerite von Teleskopmaschinen EN 1459

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Betreiber: Seriennummer: Zustand:
Standort: Baujahr: 1 Gut
Hersteller: Betriebsstunden: ausreichend
Typ: Inventar-Nr: [Jungeniigend

Feuerloscher: [_lvorhanden? Letzte Priifung: 1 Nein | EX Zulassung ? [] Vorhanden? Letzte Priifung:

Priifpunkte: Nicht Priifpunkte: Nicht
Typenschild Winde
Trigerarretierung Typenschild
Befestigung & Sicherung Bedienungsanleitung
Verformung Priifbuch

Risspriifung Gabelknick ggf. SchweiBnahte Krankontrollbuch
Abnutzung Gabeldicke Seil

Arbeitsbiihne Seilsicherung
Typenschild Seilfithrung
Betriebsanleitung Hakenflasche & Haken (1)
Verformung Hubendschalter
Schweillnidhte Lastbegrenzungsschalter
Trittsicherheit Aufstieg Lasthaltebremse

Griffe Hydraulik

Steuereinheit / Elektrische Verbindungen Haken
Biihnenverstellung Typenschild

Sperrklinke / Fallbiigel Verformung
Sicherheitsfreigabeschalter Risse

Notausschalter Lagerspiel

Haltepunkt Personensicherung PSA Hakenmaul 1)

PSA Gittermastausleger
Funktion Notablass Typenschild
Lastbegrenzung Verformung
Schrigstellung der Bithne  Abschaltung Risse

Schaufel Hakenmaul 1)
Typenschild Lastbegrenzer
Verformung Sonstige
Aufnahmesicherung :

Schweinihte

Schneidkante

Zéhne

Kantenschutz

(1) max. Aufweitung 10%, max. Abnutzung 5%

Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen: Mangel beheben bis: Erledigt am:  Durch:

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Priifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Nachpriifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer Siidstraie 8 59519 Mohnesee
www.as-drewer.de




Priifprotokoll fiir: Tieflader DGUV-V70 - DGUV-R 113-020 usw.

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Betreiber: Seriennummer: Zustand:
Standort: Baujahr: 1 Gut
Hersteller: Betriebsstunden: ausreichend
Typ: Inventar-Nr: [Jungeniigend

Feuerloscher: [_lvorhanden? Letzte Priifung:

] Nein | EX Zulassung ? [ Vorhanden? Letzte Priifung:

Priifpunkte: Nicht Priifpunkte: Nicht
ABE / Fahrzeugschein Riickfahrwarner

Betriebsanleitung / Wartungsplan Riickfahrkamera

Betriebsanweisung Unternehmer Warnmarkierungen / Zusitzliche Tafeln
Letztes Abnahmeprotokoll Bremskeile

Genehmigung §29/46/70 Profiltiefe / Zustand Vorne L/R

Deichsel Profiltiefe / Zustand Hinten L/R
Konigszapfen Reifendruckluft

Ladeflédche / Ladeboden Radmuttern /-Bolzen

Einleger fiir Radmulden Ersatzrad, Hebewinde

Achsaggregat Federung vorne/hinten

Fahrzeugrahmen Felgen / Radschliisseln

Unterfahrschutz Ventilkappen

Hydraulik-Zylinder Auffahrrampe Ersatzradhebereinrichtung

Feststellbremse / Betriebsbremse Zurrmittel / Zurrpunkte

Stolddmpfer & Befestigung Zurrpunkt-Kennzeichnung

Kugeldrehkranz Klappen / Bordwinde Verschluss
Sattelplatte Zurrketten / Zurrgurte / Rungen
Hydraulikanlage Dichtigkeit Aufstiege

Hydraulik-Schliduche Klappen / Bordwinde / Rungen / rollidden
Rohrleitung Radmuldendffnungen

Luft-Schlduche Warntafeln fiir Uberbreite

Lenkung Steckrungen

Luftfederung Fahrbelag Ladefldche

Verbindungskabel Zugfahrzeug Zubehor

Beleuchtungsanlage Funktion Auffahrrampe

Rundumleuchte Betitigungseinrichtungen

Kabelverlauf Spurverbreiterungen

Kabelbdume, Leitungen Ersatzradhebeeinrichtung

Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen: Mangel beheben bis: Erledigt am:  Durch:

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Priifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Nachpriifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer SiidstraBe 8 59519 Mohnesee www.as-drewer.de




Priifprotokoll fiir: Kraftbetitigte Tiire / Tore usw. ASR A1.7

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Betreiber: Seriennummer: Zustand:
Standort: Baujahr: 1 Gut
Hersteller: Gewicht: [ausreichend
Typ: Inventar-Nr: [Jungeniigend
Priifpunkte: . 10 g Prifpunkte: . 0 | g
Befestigung Toranlage Welle, Andruckwelle, Lagerung
Fithrungen & Torfliigel Einzugsicherung
Fithrungsschienen Steuergerite und Endschalter
Einlauftrichter Steuerorgane
Einlagen Betriebsendschaltereinstellung  Funkiion
Seitenarretierung Notendhalteeinstellung Funktion
Lamellen, Profile / Gitter Schlupftiirschalter
Panzer Motorschutzschalter
Sturmhaken / Sturmrolle Not-Aus
Fangvorrichtung Sicherheitseinrichtungen
Wickelwelle / Federpaket SchlieBkantensicherung, Schaltleiste
GleichméBig gespannt ? Markierungen Lichtschranken
Verformt / Verbogen / Gebrochen Totmannsteuerung
Antrieb Sicherheitsabsténde
Antriebsaggregat und Konsole Abdeckungen
Dichtheit Getriebe / Motor AbschliefSbarer Hauptschalter
Bremswirkung Priifbuch
Antriebskette, Kettenrider, Kennzeichnungen
Kettenradschutz
Antriebsseile, Anschlige, Befestigung Letzter Priifbericht
Einrichtung fiir Handbetétigung Sonstige:
Uberlastsicherung / Rutschkupplung
SchlieBkraftmessung: (Messprotokoll ggf. Anhingen) = Nachlaufweg Messung: | Erlduterung:
e  Offnungsweite:
® Dynamische Kraft:
e  Statische Kraft: cm
® Restkraft:
® Dynamische Zeit:
e  Statische Zeit:
Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen: Mangel beheben bis: | Erledigt am: Durch:

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Priifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Nachpriifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer Siidstrafie 8 59519 Mohnesee
www.as-drewer.de




Priifprotokoll fiir: Winden, Hub & Zuggerite DGUV-V54 + V55

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Betreiber: Seriennummer: Zustand:
Standort: Baujahr: 1 Gut
Hersteller: Betriebsstunden: ausreichend
Typ: Inventar-Nr: [Jungeniigend

Feuerloscher: [_lvorhanden? Letzte Priifung:

] Nein | EX Zulassung ? [ Vorhanden? Letzte Priifung:

.o . Nicht .o . Nicht
Priifpunkte: . (0 zeit Priifpunkte: . L0 zeit
1.0 1.0
Typenschild & CE Kennzeichnung Druckbegrenzungsventil / Druckminderer
Priifbuch Schlauchleitungen, Rohrleitungen
Betriebsanleitung Wartungsplan Filter
Kennzeichnung auf dem Gerét Hydro- / Pneumatik Motoren
Letztes Abnahmeprotokoll Tragmittel
Tragkonstruktion Ritzel, Zahnstangen
Tréager, Verbindungen Spindeln, Tragmuttern
Umlenkrollen Zylinder, Kolben
Transporteinrichtung Faserseile, Drahtseile
Befestigungspunkte Rundstahlketten, Rollenketten
Triebwerk / Antrieb Lasthaken Sicherung
Zahnrader, Schneckenridder Betiitigungseinrichtungen
Wellen, Lagerung, Kupplung Kennzeichnungen
Verschraubungen, Keile, Bolzen, Splinte Stellteile / Bedienung
Sperreinrichtungen Sicherheitseinrichtungen
Hand, Kraftantrieb Bremseinrichtung
Seiltrommeln Scheiben, Bremsbacken
Treibscheiben, Klemmbacken Trommeln
Seilrollen Fiihrungs-/ Wickelungshilfen Gestinge, Federn
Kettenrdader Kettenfiihrung Hilfsbremse
Hubkissen Abdeckungen / Schiitze
Ausriistung Uberlastsicherung
Bremsen Bremsliifter Notendhalteeinrichtung
E-Motor, Widerstinde Betriebsendhalteinrichtung
Leitungen, Zugentlastung Riicklaufsicherung
Schutzleiter Riickschlagsicherung
Schalter, Sicherungen Sperrklinken
Theoretische Nutzungsdauer: Std.
Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen: Mangel beheben bis: Erledigt am:  Durch:

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Priifung durchgefiihrt: Kenntnisnahme:
Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person Datum, Unterschrift Verantwortlicher
Nachpriifung durchgefiihrt: Kenntnisnahme:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer Siidstrafie 8 59519 Miohnesee www.as-drewer.de




Priifprotokoll fiir: Zur- und Anschlagmittel - Ketten - Seile - Biinder
DGUYV Regel 100-500 Kap. 2.8 - VDI 2700 usw.

Nach: BetrSichV - ASR - TRBS 1201 + 1203 - VDI 4068 usw.

Betreiber: Seriennummer: Zustand:
Standort: Baujahr: ] Gut
Hersteller: Betriebsstunden: [Jausreichend
Typ: Inventar-Nr: [Jungeniigend
. Nicht s Nicht
Priifpunkte: . [0 zeit Priifpunkte: . L0 zeit
Hebebinder & Rundschlingen Zurrkette
Letztes Abnahmeprotokoll Letztes Abnahmeprotokoll
Kennzeichnung Etikett, Typenschild Kennzeichnung Priifanhinger
Léinge / Dehnung
Ummantelung Kettenglieder Starker VerschleiB durch Abricb
Nihte Schnitte, Kerben, Rillen, Anrisse, UbermiBige Korrosion
Beschlige Haken,Biigel etc Haken Aufweitung um mehr als 5%
Zurrgurte Hakensicherung
Letztes Abnahmeprotokoll Unleserliche Bauteile
Kennzeichnung Etikett, Typenschild Zurrdrahtseil
Einschnitte Gurt groBer als 10% an der Letztes Abnahmeprotokoll
\iVebkante
UbermiBiger Verschleifl des Kennzeichnung Etikett, Priifanhéinger
Gewebes
Beschéddigung der Nihte Drahtbruchnester, gebrochene Litzen
Verformung durch Wirme (am Gurtband) Sichtbare Drahtbriiche mehr als 4 auf 3d Linge, mehr als 6
bei 6d Linge
Kontakt mit aggressiven Stoffen Pressklemmen  Beschidigt, Druchmesser kleiner als 5%
Verformung des Spannelementes Seil Abrieb/ VerschieiB um mehr als 10% des Nenndurchmessers
Verformung des Schlitzwelle Quetschung des Seils um mehr als 15%
Verschleifl an den Zahnkrinzen Knicke, Klanken
Haken Aufweitung um mehr als 5% Spannelement verformung, Risse. Starker Verschlei
Haken Risse, Briiche, erhebliche Korrosion Haken Risse, Briiche, Korrosion, Aufweitung von mehr als 10%
Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen: Mangel Beheben bis: | Erledigt am: Durch:

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken — nicht — entgegen

Priifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Nachpriifung durchgefiihrt:

Datum, Name, Unterschrift der befihigten Person

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift Verantwortlicher

AS-Drewer Siidstraie 8 59519 Mohnesee www.as-drewer.de




UVV-Priifung / Wiederkehrende Priifung gem. der TRBS 1201
Die Priifung erfolgte gem. der ASR BetrSichV § 14 Abs. 6 Satz 2 VDI 4068 VDI 4069 & TRBS 1203
durch eine geschulte Befihigte Person als UVV-Priifer fiir die Arbeitsmittelpriifung

Blatt Nr.: Fabrik Nr.: Typ:
Hersteller: Baujahr: Priiffrist:
Betreiber: Standort / Baustelle:

Sonstige Bemerkungen
zum Priifgegenstand:

Mingel behoben
Befund:

Datum: Name:
Bei der Priifung war anwesend:
Herr/Frau
Einen Weiterbetrieb stehen Bedenken — nach Abstellen der Miingel — nicht entgegen.
Eine Nachpriifung ist — nicht — erforderlich.
Priifplakette wurde — nicht — geklebt.
Unzugiingliche Teile konnten — nicht — iiberpriift werden. (Grund)
Nichste Priifung am:
Ort, Datum Unterschrift / Stempel Sachkundiger /Sachverstindiger

Zur Kenntnis genommen: Ort, Datum,

Unterschrift / Stempel Betriebsverantwortlicher

Original zum Verbleib ins Priifbuch heften, Kopie fiir den, der die Mingel beheben muss.
Kopie fiir Ihre BG (Berufsgenossenschaft) auf Verlangen.
AS-Drewer Stidstrafie 8 59519 Mohnesee

Tel. 02924/851005 mobil 0175/1509375
www.as-drewer.de




Wiederkehrende Priifung

Blatt
Flurforderzeug: . ... Hersteller:
- SR S Baujahr: e,
Fabrik-Nr.:

.............................................................................

Flurférderzeugkomponenten

1. Fahrwerk und Antrieb

1.1 Lenkung 1.4 Fahrgestell

1.2 Bremsen 1.5 Schalter

1.3 Rader 1.6 Antrieb

2. Hubwerk

2.1 Hydraulikanlage 2.4 Gabelzinken
2.2 Hubgerst 2.5 Lastschutzgitter

2.3 Huborgane

3. Fahrerschutz

3.1 Fahrerschutzdach 3.2 Fahrerriickhalteeinrichtung

4. Anbaugerite

R 553 tne bt By Hersteller: . . ............. ;S

5. Sonstiges

Ma | behobe
Priifungsbefund 55
am durch

Unterschrift / Stempel
des Sachkundigen: .................. P Prifdatum: .....................

Kenntnis genommen durch den Betriebsleiter:
(Datum und Unterschrift) ... ....ccoiiiiiiiiie e




Priifbescheinigung / Abnahmepriifung Fliissiggas Wiederkehrende Priifung
Die Priifung erfolgte gem. der BGV D34 (alt VBG 21) §§ 33 und 37 ,,Verwendung von Fliissiggas® durch den
Sachverstindigen bzw. Sachkundigen (gem. der TRBS 1203)

Blatt Nr.: Fabrik Nr.: Typ:

Hersteller: Baujahr: Priiffrist:
Betreiber: Standort / Baustelle:

Sonstige Bemerkungen

zum Geriit:

Versorgungsanlage: Treibgasflasche (n) oder Treibgastank (s) Anzahl:

Inhalt: Liter / Kg Hersteller: Baujahr: Priiffrist:
Schlauchleitungen: \

Verbindung zwischen | Druckklasse Herstelldatum Linge Anzahl Geliefert nach
Flasche

Rohrleitung

Verdampfer-Druckregler: Hersteller: Typ: Baujahr:
StillstandabschluB: Hersteller: Typ: Baujahr:

Die Treibgasanlage wurde auf:[] Dichtigkeit [1 ordnungsgeméile Beschaffenheit (Schutzdeckel)
| Funktion [ Funktionsfdhigkeit der Sicherheitseinrichtungen gepriift.

Befund und erforderliche Malnahmen: Miingel behoben:

am durch

Der CO-Gehalt iibersteigt im Leerlauf bei betriebswarmen
Motor - nicht ') -0,1Vol-% ; Ist-Wert: .................. Vol-% CO

Die ordnungsgemife Beschaffenheit der Membranen /
Dichtungen der Treibgasanlage wird bestétigt.

Bei der Priifung war anwesend Herr / Frau:
Einen Weiterbetrieb stehen Bedenken - nach Abstellen der Miingel - nicht entgegen.
Eine Nachpriifung ist - nicht - erforderlich.

Priifplakette wurde - nicht - geklebt.

Unzugiingliche Teile konnten - nicht - iiberpriift werden. (Grund)

Nichste Dichtigkeits- Priifung am: Niichste Abgas- Priifung am:

Ort, Datum Unterschrift / Stempel Sachkundiger / Sachverstindiger

Zur Kenntnis genommen: Ort, Datum

Unterschrift / Stempel Betriebsverantwortlicher

Original zum Verbleib ins Priifbuch heften, Kopie fiir den, der die Méngel beheben muf3.
Kopie fiir Ihre BG (Berufsgenossenschaft) auf Verlangen .') nicht zutreffendes streichen

AS-Drewer Siidstrafie 8 59519 Mohnesee www.as-drewer.de




Anfrage- und Bestellhilfe
Telefax 02736 4961-12

Inspektions-Protokoll

Gabelzinken fir Flurférderzeuge und Baumaschinen

W VETTER

www.forks.com

Kom. Nr.: Abmessung Gabelzinke:
M Breite (mm):
Staplertyp: M Dicke (mm):
M Blattldnge (mm):
Serien Nr.: B Aufhdngung:
Befund

@ VerschleiB
Nenndicke ,N" - 10 %

|:|in Ordnung

I:I nicht in Ordnung
Bemerkungen:

= Austausch! %

VerschleiBbereich
«n"-10 % = Gabelzinken tauschen!

Gabelhaken\
Innenknick

Gabelzinken

@) Overflichenrisse

. . in Ordnun
RiBanzeige o ’

I:I nicht in Ordnung
Bemerkungen:

= Austausch!

€D Hohenunterschiede Gabelspitze

I:Iin Ordnung

Akzeptabel: h max. =~ |
i i N —E i L* h
Gabelzinke richten: h =55 bis = Jg:%

Dnicht in Ordnung

Bemerkungen:
Gabelzinke tauschen: h mehr als 3% *L = Blattlange (in mm)
@) Verbiegung Blatt
Akzeptabel: k = L Lineal I:lin Ordnung
: 66 \—k—b . .
Gabelzinke richten: k = £ bis £ s DnICht in Ordnung
U667 33 Bemerkungen:
Gabelzinke tauschen: k mehr als 3% *_ = Blattlange (in mm)
- . . Hi is: Mi den Gabelzinken fii
@ Winkligkeit ] e e e

D in Ord nung maBen eingesetzt. Bitte vor Inspektion priifen.
|:| nicht in Ordnung

Idealzustand 90°:
Akzeptable Toleranz:

500

d =707 mm QJ -
d = 695-713 mm

Gabelzinke richten: d = 714-730 mm K/_H 5 c .
Gabelzinke austauschen: d => 730 mm 500 emerkungen:
@ Arretierungen 3
":/ I:Iin Ordnung
; I:lnicht in Ordnung
j \ Bemerkungen:

€D Beschidigung Spitze
I:Iin Ordnung

I:Inicht in Ordnung
Bemerkungen:

€D Aufbiegung / Abnutzung Gabelhaken

Aufbiegung

H I:lin Ordnung

|:| nicht in Ordnung
Bemerkungen:

Wichtiger Hinweis: Gabelzinken sollten immer paarweise ausgetauscht werden, da bei Beschadigung einer Gabelzinke
davon auszugehen ist, daB auch das Gegenstiick entsprechende Beschadigungen aufweist bzw. aufweisen wird.

Ergebnis:

[1Gabelzinken in Ordnung

[IGabelzinken nicht in Ordnung
=[_]Schrott! | Austausch
=[] Reparatur

Name Priifer:
Datum:
Unterschrift:



Selberlernen UVV-Priifer

Gehen Sie z.B. in den Ordner UVV-Prifer Teilnehmer auf lhren USB Stick/CD und
Lesen Sie die BMAS TRBS 1201 und die INFO-PDF der BG HW zum Thema
Prafungsbedirftige Einrichtungen durch.

Schreiben Sie sich fur Ihre Sachen die Sie Prifen mochten z.B. die BGG BGI BGR
Nummern usw. auf.

Dann im Ordner auf USB/CD Lesen Sie die PDF der BG UK des Landes oder der
DGUV usw. dazu durch.

bzw. auf google z.B. eintippen BGG 945 PDF siehe hier das Beispiel und schon

haben Sie die neuen Nummern auch dazu.

Neue Vorschriften bzw. Uberarbeitung des Regelwerkes der BG's UK des Landes
usw. finden Sie auch auf den Seiten

www.arbeitssicherheit.de oder auch auf www.dguv.de

z.B . Kran DGUV Grundsatz 309-003 Krane HBZ alte BGG / GUV-G 921 /Stapler
DGUV Grundsatz 308-001 Flurforderzeuge FFZ alt BGG / GUV-G 925 /
Arbeitsbiihnen DGUV Grundsatz 308-008 Hubarbeitsbiihnen HAB alt BGG / GUV-G
966 / Baumaschinen DGUV Vorschrift 1 und DGUV Regel 100 - 500 alt BGR 500
Kapitel 2.12 (alte VBG 40) EBM

Inhalte fast immer gleich, nur neue Nummern Systematik bekommen, so dass bei
allen Unfallkassen gleich ist die Vorschrift.

Wichtig bei Gerate mit Hydraulik immer die BGR 237 mit Lesen dazu.

Notizen machen und bei Fragen per E-Mail zu uns senden, bis zum gebuchten
Schulungs- Termin bei uns im Schulungszentrum Industriepark in 59469 Ense
Hoingen Kreis Soest NRW nahe A44 siehe hier

Ihr Ausbilder Sicherheitsfachkraft (SiFa) und Sachverstandiger Drewer, Olli von

www.befdhigte-person.net bzw. www.nicht-ohne-schulung.de

Priifungsbediirftige Einrichtungen und Uberwachungsbediirftige Anlagen

http://bghw.vur.jedermann.de/bghw/xhtml/document.jsf?alias=bghw sb b12b006 1

https://www.arbeitssicherheit.de/service/lexikon/artikel/ueberwachungsbeduerftige-anlagen.html

http://www.bgbau-medien.de/handlungshilfen gb/daten/ga bau/pruefung/pruefung.htm




DGUV-Information

¥ DGUV

Fachbereich Holz und Metall

Hydraulik-Schlauchleitungen

Priifen und Auswechseln

Ausgabe 03/2018

FB HM-015

Hydraulik-Schlauchleitungen werden in fast allen
Maschinen mit hydraulisch gesteuerten Baugruppen
eingesetzt, besonders dort, wo starre Rohre fiir die
Fluidiibertragung nicht infrage kommen.

Aufgrund von Druckimpulsen, VerschleiB3, Alterung,
Beschéadigung, schadhafter Einbindung und vielen
weiteren Faktoren stellen Hydraulik-Schlauchleit-
ungen besondere Gefahrdungen dar. Deshalb steht in
den Arbeitsschutzvorschriften, dass der Betreiber der
Maschine die Hydraulik-Schlauchleitungen vor der
ersten Benutzung und danach in regelmaBigen
Abstanden priift und sie auswechselt, wenn Fehler
auftreten oder wenn die Leitungen bereits zu lange in
Gebrauch sind.

Das vorliegende Informationsblatt fasst die Ergebnisse
der Fachdiskussion zusammen, soll Betreibern von
Maschinen Klarheit verschaffen und ersetzt die
Ausgabe 04/2010.

: = :
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Bild 1: Hydraulik-Schlauchleitungen

1 Erforderliche Prifungen

Aus Griinden der Gewahrleistung und ihrer sicheren
Funktion missen Maschinen und damit auch die Hydraulik-
Schlauchleitungen in Hydraulikanlagen gepruft werden.
Die gesetzliche Grundlage zu den flr die Prifpflichten
regelt die Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV [1], die
die Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes ArbSchG [2] fiir
Betreiber von Arbeitsmitteln konkretisiert.

Neu beschaffte Maschinen missen den europdischen
Richtlinien entsprechen, was anhand einer Kon-

formitatserklarung und einer CE-Kennzeichnung doku-
mentiert wird. Es besteht jedoch keine Gewahr, dass neu
beschaffte Maschinen mit dieser Kennzeichnung ohne
Sicherheitsméangel sind. AuBerdem kénnen Arbeitsmittel

Inhaltsverzeichnis:
1 Erforderliche Prifungen

2 Prifung auf ordnungsgemaBe Montage
und sichere Funktion
(friher: Erstmalige Prifung)

3 Prifung auf sichere Bereitstellung und
Benutzung
(frither: Wiederkehrende Prifung)

4 Auswechseln von Hydraulik-
Schlauchleitungen

5 Rechtsgrundlagen fiir die Priiffungen

6 Zusammenfassung und
Anwendungsgrenzen

Anhang (Tabellen 1 - 8)

nach einem Transport, nach einem Umzug oder nach einer
nicht fachgerechten Neumontage Fehler aufweisen.

Aus diesem Grund missen Maschinen und deren
Hydraulik-Schlauchleitungen  nach  ordnungsgemaBer
Montage gepriift werden. Diese sogenannte Priifung auf
ordnungsgeméaBe Montage und sichere Funktion ist nach
der Montage vor der ersten Inbetriebnahme oder vor der
Wiederinbetriebnahme vom Betreiber zu veranlassen;
Dieses Vorgehen galt friher als ,Erstmalige Prifung*
(siehe Abschnitt 2).

Dariber hinaus unterliegen Maschinen und deren Hydrau-
lik-Schlauchleitungen ,schadenverursachenden EinflUs-
sen” beziehungsweise dem Verschlei3. Dennoch mussen
die Arbeitsmittel vor jedem Arbeitsbeginn sicher sein.

In diesem Zusammenhang missen vom Betreiber die
mdoglichen Gefahrdungen ermittelt werden, um deren
Risiken zu beurteilen, die SchutzmaBnahmen fir die
sichere Bereitstellung und Benutzung festzulegen und
deren Einhaltung sicherzustellen. Zu diesen SchutzmaB-
nahmen z&hlen unter anderem das Prifen und das
Auswechseln von Hydraulik-Schlauchleitungen.

Die Arbeitsmittel miissen in regelmagigen Absténden ,auf
sichere Bereitstellung und Benutzung“ hin geprift werden;
friiher bezeichnete man das als ,wiederkehrende Priifung®
(siehe Abschnitt 3). Auch diese Prifungen missen vom
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Betreiber veranlasst werden. Die Prifpflichten gelten auch
fir Mess-Schlauchleitungen.

Sowohl die Art der Priifung als auch der Priifumfang und
die Priffristen muss der Betreiber im Rahmen der Gefahr-
dungsbeurteilung nach § 3 (6) BetrSichV festlegen. Alles
zusammen geh6rt mit den Ergebnissen der Prifungen zur
schriftichen Dokumentation einer betrieblichen Geféhr-
dungsbeurteilung nach § 3 (8) BetrSichV. Die Priifergeb-
nisse gehdren auBerdem zur Dokumentation nach § 14 (7)
BetrSichV.

Der im Anhang beschriebene Prifumfang stellt eine
Empfehlung dar. Bei der betrieblichen Festlegung zu
Prifumféangen  dirfen individuelle  Erfahrungswerte
berlcksichtigt werden.

2 Prifung auf ordnungsgemaBe Montage
und sichere Funktion
(friiher: Erstmalige Priifung)

Bei der Prifung ,auf ordnungsgemafRe Montage und
sichere Funktion® werden die Kriterien beurteilt, die im
Zusammenhang mit der Montage stehen oder nur an der
komplett montierten Maschine beurteilt werden kdnnen.
Dazu z&hlt auch das Prifen der montierten Hydraulik-
Schlauchleitungen.

Einige Prifkriterien kdnnen bereits bei einer ,Sichtpriifung®
im ausgeschalteten Zustand beurteilt werden. Andere
Kriterien erfordern eine ,Funktionsprifung® bei zuge-
schalteter Energie. Dabei sind die Maschinenbewegungen
sowie die Gefahren aufgrund von Leckagen oder
austretenden DruckflUssigkeitsstrahlen zu beachten.

Die Ubersicht in Tabelle 1 stellt den empfohlenen Priif-
umfang firr eine ,Sichtprufung” (bezlglich der Hydraulik-
Schlauchleitungen) dar (siehe Anhang). Die entsprech-
ende Ubersicht Uber den empfohlenen Prifumfang fur eine
~Funktionsprifung® (bezlglich der Hydraulik-Schlauch-
leitungen) steht in Tabelle 2.

3 Prufung auf sichere Bereitstellung und
Benutzung
(friher: Wiederkehrende Prifung)

Da Hydraulik-Schlauchleitungen Schaden verursachenden
Einflissen unterliegen, missen sie in regelmaBigen
Abstanden ,auf sichere Bereitstellung und Benutzung*
geprift werden.

Prifungen mussen ebenfalls durchgefuhrt werden nach
Unféllen, nach Verénderungen (Umbauten) an der
Maschine, im Anschluss an einen Neuaufbau an einem
anderen Standort ohne gleichzeitige Veranderung der
Altmaschine, nach léangeren Zeitrdumen der Nichtbe-
nutzung sowie nach InstandsetzungsmaBnahmen infolge
einer Beschadigung (Kollision, Naturereignis) - in diesem
Fall als auBerordentliche Prifung).

Alle Prifungen haben zum Ziel, Sch&den an Hydraulik-
Schlauchleitungen rechtzeitig zu entdecken und zu
beheben.

3.1 Empfohlener Priifumfang

Eine detaillierte Ubersicht (iber den empfohlenen Prif-
umfang zur ,sicheren Bereitstellung und Benutzung® (bzgl.
der Hydraulik-Schlauchleitungen) stellt Tabelle 3 dar.

3.2 Prufkriterien fur Hydraulik-
Schlauchleitungen

Die empfohlenen Prufkriterien zur Priifung jeder einzelnen
Hydraulik-Schlauchleitung auf arbeitssicheren Zustand
finden sich in Tabelle 4.

3.3 Empfohlene Priffristen

Der Arbeitgeber muss nach § 3 (6) BetrSichV, im Rahmen
seiner Gefahrdungsbeurteilung und Ermittlung von MaB-
nahmen fir die sichere Bereitstellung und Benutzung von
Arbeitsmitteln, unter anderem auch die Fristen der
Prifungen festlegen. Das sollte bereits bei der Inbetrieb-
nahme der Maschine erfolgen.

Die Zeitabsténde zwischen wiederkehrenden Prufungen
sind so zu wahlen, dass Abweichungen vom betriebs-
sicheren Zustand eines Arbeitsmittels rechtzeitig erkannt
und die Méngel beseitigt werden kdnnen.

Die Vorgaben fur Prifungen und Priffristen aus dem
Vorschriften- und Regelwerk der Unfallversicherungstrager
kénnen weiter als Regeln der Technik angesehen und zur
Festlegung von Priiffristen herangezogen werden.

Einfluss auf die Priffristen von Maschinen oder deren
sicherheitsrelevante ~ Komponenten, wie Hydraulik-
Schlauchleitungen, kdnnen die in Tabelle 5 gelisteten
Kriterien nehmen. Diese Kriterien sollten auch zur Prifung
der bisherigen bewahrten Fristen aus dem DGUV-
Regelwerk herangezogen werden (zur Verldngerung oder
Verklrzung der Fristen, sofern dazu Anlass besteht).

Die Aufbewahrung des Nachweises der durchgefuhrten
Prifung und des Ergebnisses, zumindest bis zur nachsten
Prifung, ist gesetzlich vorgeschrieben. Eine Aufbewahr-
ung der Nachweise und Ergebnisse Uber Jahre, zum
Beispiel in der Maschinenkartei, schafft dartiber hinaus erst
die Grundlage fir eine Quantifizierung der Risiken und fur
eine sachgerechte Festlegung von SchutzmaBnahmen,
einschlieBlich der Auswechsel- und Prifintervalle (siehe
Abschnitt 4.2).

Werden wahrend einer Prifung Mangel festgestellt,
insbesondere an Hydraulik-Schlauchleitungen, die erst
kurze Zeit im Einsatz sind, wird empfohlen, das
Prifintervall  fir den entsprechenden Bereich der
Hydraulikanlage der Maschine zu verkirzen.

Vorbehaltlich der betriebsspezifischen und maschinen-
bezogenen Festlegungen von Priffristen durch den
Betreiber der Arbeitsmittel, und vorbehaltlich konkreter
Vorgaben durch den Maschinenhersteller oder den
Hersteller der Schlauche oder der Schlauchleitungen
werden zusammenfassend die in Tabelle 6 aufgeflhrten
Pruffristen fur die Prufung von Hydraulik-Schlauch-
leitungen empfohlen.

Anmerkungen:

Es kann durchaus sein, dass der Betreiber nach ,Betriebssicher-
heitsverordnung® die gleichen Priiffristen festlegt, die er friher,
d. h. vor Inkrafttreten der Betriebssicherheitsverordnung, bertick-
sichtigt hat. Zum Beispiel: die Hydraulik-Schlauchleitungen
werden vor der ersten Inbetriebnahme geprift und danach
mindestens einmal jéhrlich oder nach den konkreten Vorgaben
des Herstellers in der Betriebsanleitung der Maschine (z. B. 1x/ 2x/
4x im Jahr) auf ihren arbeitssicheren Zustand geprft.

Je nach Einsatzort oder nach Vorhandensein und der Art
sekundarer Schutzeinrichtungen (z. B. Abdeckungen) an
Hydraulik-Schlauchleitungen und der jeweiligen Gefahr-
dungsbeurteilung kdnnen unter Umstédnden unterschied-
Intervalle fur die Prifung

liche (wie auch fir das
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Auswechseln) verschiedener Hydraulik-Schlauchleitungen
an derselben Maschine festgelegt werden. In diesem Fall
erscheint, aufgrund der Fille unterschiedlicher Intervalle
an den einzelnen Maschinen, der Einsatz von Daten-
banksystemen sinnvoll zu sein.

4 Auswechseln von Hydraulik-
Schlauchleitungen

Fehlerhafte Hydraulik-Schlauchleitungen miissen ausge-
tauscht werden.

Werden Hydraulik-Schlauchleitungen ausgetauscht, muss
ebenfalls sichergestellt sein, dass sie fiir die Beanspruch-
ung ausreichend dimensioniert sind, und dass es nicht zu
einer Verwechslung der Anschliisse kommen kann.

4.1 Auswechslung infolge des Priifbefunds

Wenn bei der Prifung der Hydraulik-Schlauchleitung
Mangel bezuglich des arbeitssicheren Zustands festge-
stellt werden (siehe Priftkriterien, Tabelle 4), mlssen sie
sofort behoben werden oder man sorgt mit geeigneten
MaBnahmen dafiir, dass die Maschine vor der Instand-
setzung der Hydraulik-Schlauchleitung nicht genutzt wird.

Hydraulik-Schlauchleitungen diirfen weder repariert noch
aus alten Teilen neu zusammengefiigt werden.

Fehlerhafte Hydraulik-Schlauchleitungen sollten einen
Anlass geben, Uber weitere SchutzmaBnahmen in
Erwégung zu ziehen. Zum Beispiel: Sind die Prifintervalle
eng genug gesteckt? Werden die Leitungen oft genug
erneuert? Werden die Ursachen fur Fehler untersucht?
Erfolgt eine Klarung erforderlicher MaBnahmen zusammen
mit dem Maschinenhersteller?

Weitere Information bezuglich der Auswahl der neu einzu-
setzenden Hydraulik-Schlauchleitung enthalt Abschnitt 4.3.

Merke:

Fehlerhafte Hydraulik-Schlauchleitungen
miissen ausgetauscht werden!

4.2 Auswechseln aufgrund von Alterung

Auch wenn keine sicherheitstechnischen Mangel an der
Hydraulik-Schlauchleitung bei der visuellen Priifung von
auBen zu erkennen sind, kann der Verbund der Innen- und
AuBenschicht, bestehend aus Gummi und einem ein- oder
mehrlagigen Drucktrager aus Stahl- oder Textileinlagen,
innen beschadigt sein.

Grundsétzlich unterliegen Schlduche und Schlauch-
leitungen, auch bei sachgeméaBer Lagerung und zulassiger
Beanspruchung, wahrend des Einsatzes einer natirlichen
Alterung, die die Leistungsféhigkeit der Hydraulik-
Schlauchleitungen herabsetzt.

Die Verwendungsdauer einer Hydraulik Schlauchleitung ist
also begrenzt. Deshalb muss der Betreiber dafiir sorgen,
dass Hydraulik-Schlauchleitungen in angemessenen Ab-
stdnden ausgewechselt werden. Das stellt eine MaBnahme
zur Erhaltung des sicheren Zustands nach § 10 (1)
BetrSichV dar.

Die mogliche Verwendungsdauer von Hydraulik-Schlauch-
leitungen hé&ngt in besonderem Mafe von den Einsatz- und
Umgebungsbedingungen ab. Wegen des breiten Anwen-
dungsbereichs von Hydraulik-Schlauchleitungen ist es aus
technischen Grinden nicht mdglich, eine fir alle

Verwendungszwecke allgemein gultige, verbindliche und
maximal zuldssige Verwendungsdauer anzugeben.

Konkrete Angaben oder Anweisungen eines Herstellers
von Schlauchleitungen missen in jedem Fall beachtet
werden und auch die Empfehlungen seitens des
Maschinenherstellers bezlglich der Verwendungsdauer
sind bei der betrieblichen Festlegung der Auswechsel-
intervalle zu berlcksichtigen.

Der genannte Richtwert fiir die empfohlene Verwendungs-
dauer von ,normal“ beanspruchten Hydraulik-Schlauchleit-
ungen von 6 Jahren beinhaltet eine maximale Lagerungs-
dauer der Hydraulik-Schlauchleitung von héchstens
2 Jahren, siehe dazu auch Abschnitt 4.5.1 der DGUV
Regel 113-020 ,Hydraulikschlauchleitungen und Hydraulik-
fliissigkeiten - Regeln fir den sicheren Einsatz* [3].

Der Richtwert fiir die empfohlene Verwendungsdauer von
erhéht beanspruchten Hydraulik-Schlauchleitungen von
2 Jahren stellt bereits die maximal zuldssige Betriebsdauer
dar.

Bei der Herstellung der Hydraulik-Schlauchleitung (bzw.
der Maschine) sollte der Schlauch nicht alter als 4 Jahre
sein.

Abweichungen von diesen genannten Richtwerten fir die
empfohlene maximale Verwendungsdauer nach oben sind
mdglich, wenn entsprechende Prif- und Erfahrungswerte
vorliegen, die eine gefahrlose Weiterverwendung Uber die
empfohlene Verwendungsdauer hinaus zulassen. Eine
langere Verwendungsdauer der Hydraulik-Schlauch-
leitungen setzt auBerdem voraus, dass durch einen
Schaden oder Leitungsbruch keine Gefahrdungen (bzw.
potenziellen Risiken) von der Druckflissigkeit, oder von der
Leitung selbst ausgehen und das es nicht zu einer
gefahrlichen Maschinen- oder Lastbewegung kommit.

FOr Schlauche aus Thermoplasten oder metallische
Hydraulik-Schlauchleitungen kénnen andere, als die oben
genannten, Richtwerte der Verwendungsdauer maB-
gebend sein.

Die getroffene Festlegung fur die Verwendungsdauer von
Hydraulik-Schlauchleitungen sollte in die betrieblichen
Unterlagen, wie Maschinenakte, Prlfplan oder in die
Arbeitsanweisungen zum Qualitatsmanagement-
Handbuch, aufgenommen werden.

Anmerkungen:

Bei der betrieblichen Festlegung der Auswechselintervalle oder
der Verwendungsdauer fir die jeweiligen, an einer Maschine ein-
gesetzten, Hydraulik-Schlauchleitungen muss sich der Betreiber
also in erster Linie auf die oben genannten, vom Hersteller der
Maschine empfohlenen, Austauschintervalle, aber auch auf die
eigenen Erfahrungswerte bei seinen individuellen Einsatz-
bedingungen stitzen. Dies gilt besonders dann, wenn die
empfohlene Verwendungsdauer von 6 Jahren (berschritten
werden soll.

Eine Verldangerung der als Richtwert empfohlenen
Verwendungsdauer von 6 Jahren ist dann méglich, wenn

- entsprechende Prif- und Erfahrungswerte seitens des
Maschinenherstellers und/oder der Benutzenden oder
der Schlauch- bzw. der Schlauchleitungshersteller
schriftlich vorliegen, und

- eine schriftlich dokumentierte Gefahrdungsbeurteilung
und die Festlegung von SchutzmaBnahmen durch den
Betreiber durchgefiihrt wurden, dabei missen auch
sekundare SchutzmaBnahmen flir den Fall des
Versagens von Hydraulik-Schlauchleitungen (z. B.
Leitungsbruchsicherung) beriicksichtigt werden, um ein
erhdhtes Risiko zu vermeiden, und

- die Prifung auf den arbeitssicheren Zustand muss in
angemessenen, festgelegten, gegebenenfalls
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verklrzten Zeitabstdnden durch eine zur Prifung
befahigte Person nach § 2 (6) BetrSichV durchgefuhrt
werden.

Die Tabelle 7 zeigt eine Zusammenfassung der wichtigsten
Einflussfaktoren auf die Auswechselintervalle.

Ohne eine schriftliche Dokumentation der bisherigen Prif-
ergebnisse, der Risikobeurteilung (unter Einbeziehung der
vorliegenden Priifergebnisse sowie der Beurteilung der in
Tabelle 7 genannten Kriterien) und der festgelegten
SchutzmaBnahmen ist die Verldngerung der Auswechsel-
intervalle nicht zuldssig.

Bei beabsichtigter Verlangerung der Verwendungsdauer
fir Hydraulik-Schlauchleitungen (ber die empfohlenen
6 Jahre hinaus werden zur Sicherheit verkirzte Prif-
intervalle empfohlen.

Merke:

Aufgrund einer Verldngerung der Auswechsel-
intervalle darf keine gefédhrliche Situation entstehen,
durch die Beschiiftigte oder andere Personen verletzt
werden kénnen!

Vorausgesetzt, die notwendigen Priffristen (siehe
Abschnitt 3.3) werden eingehalten, empfehlen wir die in
Tabelle 8 aufgefiihrten Intervalle als Richtwerte flr das
Auswechseln von Hydraulik-Schlauchleitungen.

Einige Maschinenhersteller haben, aufgrund der Gefahren-
analyse und des Schutzkonzepts, fir bestimmte Hydraulik-
Schlauchleitungen mit erhéhten Anforderungen (wie z. B.
besondere schwerkraftbelastete Achsen) verkirzte Prif-
und Wechselintervalle in der Bedienungsanleitung fest
vorgeschrieben  (z. B.  Prifung  halbjahrlich  und
Auswechseln nach 2 Jahren), die zu beachten sind.

In der Praxis hat es sich bewahrt, betriebliche Festleg-
ungen - besonders bei beabsichtigter Verlangerung - der
Verwendungsdauer von Hydraulik-Schlauchleitungen, zum
Beispiel durch den Produktionsleiter/die Produktions-
leiterin, Vertreterin oder Vertreter des Betriebsrats, durch
die Sicherheitsfachkraft, durch die Vertreterin oder den
Vertreter des Instandhaltungs- und des Einrichtungs-
personals gemeinsam schriftlich zu beschlie3en.

Ein Beispiel: Metall-DruckgieBerei

»Eine DruckgieBerei setzt Metall-Druckgussmaschinen im
3-Schicht-Betrieb ein.

Der oder die leitende Verantwortliche ist sich der Gefdhr-
dung beim Umgang mit Flissigmetall und mit heiBen
Oberflachen bewusst. Er oder sie hat eine Gefdhrdungs-
beurteilung durchgefiihrt und SchutzmalBBnahmen gepriift
beziehungsweise zusétzlich festgelegt. Eine mégliche
unmittelbare Gefdhrdung durch direkten Austritt der Druck-
fliissigkeit oder durch ein Aufpeitschen der Schlauchleitung
und eine sekundédre Gefdhrdung (wie durch unerwartete
Bewegungen bei Leitungsbruch) sind in Betracht gezogen
worden und werden durch SchutzmalBnahmen vermieden.

Der oder die Verantwortliche hat in seinen individuellen
betrieblichen Arbeitsanweisungen fesitgelegt, dass die
Hydraulik-Schlauchleitungen arbeitstaglich einer Sicht-
prifung und jéhrlich einer genaueren Priifung unterzogen
werden missen. AuBerdem missen die als fehlerhaft
erkannten Hydraulik-Schlauchleitungen sofort und alle
Ubrigen nach 6 Jahren ausgewechselt werden und die
eingesetzten Erst- und die eingewechselten Ersatz-
schlauchleitungen miissen von hoher Qualitdt sein. Die
verantwortliche Person stellt die Beachtung und Durch-
fhrung der vorgenannten MalBnahmen sicher.

Mit diesem Schutzkonzept, dass schriftlich vorliegt und
einschlieBlich einer Gefdhrdungsanalyse aufbewahrt wird,
hat der Betrieb bereits seit 10 Jahren gute Erfahrungen
gemacht. Es haben sich keine Unfélle durch Versagen von
Hydraulik-Schlauchleitungen ereignet.

Die im vorgenannten Beispiel beschriebene Vorgehens-
weise entspricht dem Arbeitsschutzgesetz und der
Betriebssicherheitsverordnung und auch unter dem
Aspekt, dass der Betreiber beim Festlegen der allgemeinen
Auswechselintervalle (6 Jahre) von den empfohlenen
Richtwerten fir Auswechselintervalle bei Mehrschicht-
betrieb von der DGUV Regel 113-020 abgewichen ist.

Die Vorgehensweise des Betreibers stimmt mit der DGUV
Regel 113-020 Uberein, da die verantwortliche Person von
den (in den Tabellen 1 und 2 der DGUV Regel 113-020
bzw. den Tabellen 6 und 8 dieses FBHM-Informations-
blattes 015) empfohlenen Richtwerten der Intervalle fir das
Prifen und Auswechseln abweichen darf, wenn sie
geeignete und wirksame SchutzmaBnahmen getroffen hat.

Das kann die verantwortliche Person im genannten
Beispiel nachweisen aufgrund der

- getroffenen SchutzmaBnahmen (schriftlicher Nachweis
inkl. der Kontrolle) und der

- gemachten individuellen betrieblichen Erfahrungen.

Weitere Information beztglich der Auswahl der neu einzu-
setzenden Hydraulik-Schlauchleitung enthélt Abschnitt 4.3.

Hinweise:

Néhere Erlduterungen zu den relevanten Normen und Regeln, zu
den Anwendungsbeispielen und fir eine Vorgehensweise bei der
Risikobeurteilung der Hydraulik-Schlauchleitungen enthalt auch
Verdffentlichung [4].

Weitere allgemeine Sicherheitshinweise zur Hydraulik-Instand-
haltung enthalt die DGUV-Information 209-070 ,Sicherheit bei der
Hydraulik-Instandhaltung® (bisher BGI 5100) [5].

4.3 Auswahl und Lagerung von Hydraulik-
Schlauchleitungen

Der Austausch von Hydraulik-Schlauchleitungen muss
grundséatzlich nach den Angaben des Maschinen-
herstellers erfolgen. Sollte sich keine Betriebsanleitung
finden lassen und eine Herstellerunterstiitzung ebenfalls
nicht mehr méglich sein, bedeutet das:

Der Schlauch, die Armatur und die Schlauchleitung sind so
auszuwdéhlen, dass

e die Anforderungen aufgrund der Schlauchleitungskenn-
zeichnung erfullt sind.

e die zuldssigen Beanspruchungen (maximal auftreten-
den Drlcke) aller Bauteile der Schlauchleitung bei den
zu erwartenden Betriebsbedingungen nicht Uberschrit-
ten werden.

¢ dabei jene Betriebsdriicke Beachtung finden, fir die die
Steuerung oder die Hydraulikpumpe konzipiert wurde,
und die den Typenschildern dieser Hydraulik-Anlagen-
teile zu entnehmen sind.

¢ alle Anforderungen der zutreffenden européischen oder
internationalen Produktnormen (z. B. EN-, ISO-, SAE-
Normen) erflillt werden.

o die Taktfrequenz der Maschine oder die Haufigkeit von
Druckimpulsen nicht zu friihzeitigem Versagen
beziehungsweise zum Ausfall fihrt.

e die Querschnitte oder Nenndurchmesser ausreichend
bemessen sind, sodass sich keine unzuldssigen Stau-
driicke ergeben kdnnen, die zum Beispiel den freien
Ruckfluss zum Tank behindern kénnen.
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¢ die Vertraglichkeit von Schlauch- und Dichtungsmater-
ialen in Verbindung mit der eingesetzten Druckfliissig-
keit gegeben ist.

e Bauweisen von Schlaucharmaturen, die aus einem
gedrehten Rohrstutzen mit Schneidring bestehen, nicht
verwendet werden, da diese nicht dem Stand der
Technik entsprechen.

Zusammengefasst wird von der neu eingesetzten Hydrau-
lik-Schlauchleitung gefordert, dass sie flir die vorgesehene
Verwendung, hinsichtlich Druck, Volumenstrom, méglicher
DruckstéBe, Lange und Bestandigkeit, gegeniber der
eingesetzten Druckfllissigkeit geeignet sein muss.

Merke:

Es muss gepriift werden, ob die ausgewéhlte
Hydraulik-Schlauchleitung fiir die vorgesehene
Verwendung geeignet ist.

Hydraulik-Schlauchleitungen sollten nur fertig konfektio-
niert bezogen werden. Dabei sollte - sofern nicht bereits
vom Maschinenhersteller vorgeschrieben - auf genormte
Schlauche/Schlauchleitungen, z. B. nach DIN EN 853 [6],
DIN EN 854 [7], DIN EN ISO 3949 [8], DIN EN 856 [9], DIN
EN 857 [10] oder nach ISO-Normen, siehe Nr. 3 von An-
hang 4 der DGUV Regel 113-020, zurlickgegriffen werden.

Bei der Ersatzbeschaffung von Hydraulik-Schlauch-
leitungen sollten auch die Einflussfaktoren fiir die wieder-
kehrenden Auswechselintervalle beriicksichtigt werden
(siehe Tabelle 7).

Wird eine Hydraulik-Schlauchleitung selbst zusammenge-
baut, ist darauf zu achten, dass die ausgewahlten Bauteile
(Schlauch und Armaturen) bezliglich der Abmessungen,
der Form und der Druckstufe aufeinander abgestimmt sind.
In diesem Zusammenhang gilt es auBerdem, die Vorgaben
der Hersteller von Schlduchen und Armaturen unbedingt zu
beachten.

Die eingebauten Hydraulik-Schlauchleitungen dlrfen nicht
aus Schlauchen oder gebrauchten Pressarmaturen
hergestellt sein, die vorher bereits als Teil einer Schlauch-
leitung benutzt worden sind!

Eine sichere Hydraulik-Schlaucheinbindung setzt detail-
lierte Kenntnisse Uber das Einbindungsverfahren, die
Gerate und die Bauteile voraus. Die Einbindung sollte nur
durch eine zur Prifung befahigte Person nach § 2 (6)
BetrSichV erfolgen. Nach der Herstellung der Schlauch-
leitung muss sie von einer befahigten Person optisch oder
mit geeigneten Verfahren gepriift werden. Erflllt der
Einbinder oder die Einbinderin nicht die Anforderungen an
eine zur Prifung beféhigte Person, enthdlt zum Beispiel
das QM-Handbuch entsprechende Verfahrensanweis-
ungen fir die Auswahl einer anderen, zur Prifung
beféhigten, Person.

FUr die Einbindung dirfen nur die vom Armaturenhersteller
zugelassenen Gerdte und Vorrichtungen verwendet
werden.

Die Lagerzeit sollte bei Schlduchen 4 Jahre und bei
Hydraulik-Schlauchleitungen 2 Jahre nicht Uberschreiten.
Die Lagerung sollte kihl, trocken und staubarm erfolgen;
direkte Sonnen- oder UV-Einstrahlung muss vermieden
und in der Nahe befindliche Warmequellen abgeschirmt
werden. Die Enden der Schlauche oder Schlauchleitungen
sollten bei Lagerung verschlossen sein. Lagertempera-
turen unter -10°C missen vermieden werden, fir

Thermoplaste kdnnen andere Richtwerte maBgebend sein.

Weitere Angaben dazu stehen in der DGUV Regel 113-
020.

Die Montagevorgaben des Herstellers sind zu beachten.

Hinweis:

Weitere Hinweise beziiglich der weiterfiihrenden Rohr-
leitungen oder der Verbindungen enthalt auch die DIN
20066 [11].

Merke:

Hydraulik-Schlauchleitungen sollten nur fertig konfek-
tioniert von einem Schlauchleitungshersteller gekauft
werden.

5 Rechtsgrundlagen fiir die Priifungen

Die gesetzlichen Vorgaben fir die Prifungen von Arbeits-
mitteln (Maschinen, Anlagen und damit auch Hydraulik-
Schlauchleitungen) werden (ber die Betriebssicherheits-
verordnung geregelt, die die Vorgaben des Arbeitsschutz-
gesetzes konkretisiert.

Der Betreiber des Arbeitsmittels muss Art, Umfang und
Fristen der Prifungen fir seine individuellen Einsatzbe-
dingungen im Rahmen einer Gefahrdungsbeurteilung
selbst festlegen (BetrSichV § 3 [6]) und die Prifungen
dementsprechend durchfuhren (BetrSichV § 14), wobei die
Vorgaben und Empfehlungen des Herstellers beachtet
werden missen.

Die DGUV Regel 113-020 ist die Handlungshilfe zur
Betriebssicherheitsverordnung in Bezug auf Hydraulik-
Schlauchleitungen. Mit Erscheinen der DGUV Regel 113-
020 wurde die bisherige DGUV Regel 113-015 (ehemals
Regel BGR 237) [13] auBer Kraft gesetzt.

Die Pruffristen und die Auswechselintervalle sind zusam-
men mit den Ubrigen SchutzmaBnahmen nach § 3 (8)
BetrSichV schriftlich zu dokumentieren. Auch die Ergebnis-
se der Prifungen missen dieser Dokumentation beigefligt
werden.

AuBerdem mussen die Ergebnisse der Prufungen (z. B. mit
dem Prifprotokoll des Arbeitsmittels in der Maschinen-
kartei) aufgezeichnet und (mindestens bis zur nachsten
Prifung, besser Uiber Jahre) im Betrieb aufbewahrt werden.

Die Prifungen diurfen nur von Personen durchgefiihrt
werden, die dazu befahigt und von der Arbeitgeberin oder
vom Arbeitgeber damit beauftragt worden sind (siehe
Abschnitt 5.1).

5.1 Zur Prifung befahigte Personen fiir die
Prifung von Hydraulik-
Schlauchleitungen

Eine zur Prifung befahigte Person im Sinne der Betriebs-
sicherheitsverordnung ist eine Person, die durch ihre
Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe
berufliche Tatigkeit (iber die erforderlichen Fachkenntnisse
zur Prufung der Hydraulik-Schlauchleitungen verflgt
(siehe dazu § 2 (6) BetrSichV, TRBS 1203 [12] und DGUV
Regel 113-020 Abschnitt 4.4.3).

Ein konkretes Anforderungsprofil fir ,,.zur Prifung befahigte
Personen®, im Hinblick auf die speziellen Prifaufgaben im
Zusammenhang mit Hydraulik-Schlauchleitungen, liegt
nicht vor. Die folgenden drei Anforderungen mussen
jedoch erflillt sein:
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e Berufsausbildung

Die zur Prifung befahigte Person hat eine Berufsaus-
bildung abgeschlossen, die es erméglicht, ihre beruf-
lichen Kenntnisse nachvollziehbar, d. h. basierend auf
Berufsabschliissen oder vergleichbaren Nachweisen,
festzustellen. Im Falle der Prufung von Hydraulik-
Schlauchleitungen  sollte  eine  abgeschlossene
technische Berufsausbildung vorliegen oder eine
andere flr die vorgesehenen Prifaufgaben ausreich-
ende technische Qualifikation. Dies soll die Gewahr
daftr bieten, dass die Prlifungen ordnungsgeman
durchgefliihrt werden.

¢ Berufserfahrung

Eine nachgewiesene Zeit im Berufsleben ist praktisch
mit den zu prifenden Arbeitsmitteln umgegangen
worden und es liegt die damit verbundene Berufs-
erfahrung vor. Dabei sollte die zur Prifung beféhigte
Person geniigend Anldsse kennen gelernt haben, die
Prifungen auslésen, z. B. als Ergebnis der Geféhr-
dungsbeurteilung oder aus arbeitstaglicher Beobach-
tung. Durch Teilnahme an Prifungen von Arbeitsmitteln
hat die zur Prifung beféhigte Person Erfahrungen tber
die Durchfiihrung der anstehenden Prifung oder ver-
gleichbarer Prifungen gesammelt und die erforder-
lichen Kenntnisse im Umgang mit Prifmitteln sowie hin-
sichtlich der Bewertung von Prifergebnissen erworben.
Die Berufserfahrung schlieBt auch ein, beurteilen zu
kdnnen, ob ein vorgeschlagenes Prifverfahren fir die
durchzufihrende Priifung des Arbeitsmittels geeignet
ist. Hierzu gehdrt auch, dass die Gefahrdungen durch
die Proftatigkeit und das zu prifende Arbeitsmittel
erkannt werden kénnen.

e Zeitnahe berufliche Tatigkeit

Eine zeitnahe berufliche Tatigkeit im Umfeld der anste-
henden Prifungen des Prifgegenstandes und eine
angemessene Weiterbildung liegen vor. Zur zeitnahen
beruflichen Tatigkeit gehoért die Durchflihrung von
mehreren Prifungen pro Jahr (Erhalt der Prifpraxis).
Bei langerer Unterbrechung der Priftétigkeit missen
durch die Teilnahme an Prifungen Dritter erneut
Erfahrungen mit Prifungen gesammelt und die
notwendigen fachlichen Kenntnisse erneuert werden.
Die zur Prifung befahigte Person muss tber Kenntnisse
zum Stand der Technik hinsichtlich des zu priifenden
Arbeitsmittels und der zu betrachtenden Gefahrdungen
verfligen und diese aufrechterhalten. Sie muss mit der
Betriebssicherheitsverordnung und deren technischem
Regelwerk sowie mit weiteren staatlichen Arbeitsschutz-
vorschriften fur den betrieblichen Arbeitsschutz (z. B.
ArbSchG, GefStoffV) und deren technischen Regel-
werken sowie Vorschriften mit Anforderungen an die
Beschaffenheit (z. B. ProdSG, einschlagige ProdSV),
mit Regelungen der Unfallversicherungstrager und
anderen Regelungen (z. B. Normen, anerkannte Prif-
grundsatze) soweit vertraut sein, dass sie den sicheren
Zustand des Arbeitsmittels beurteilen kann.

Sachkundige, die bisher die Prifungen der Hydraulik-
Schlauchleitungen durchgefiihrt haben und die drei oben
genannten Anforderungen erflllen und sich mit den
Inhalten der Betriebssicherheitsverordnung und den damit
verbundenen Veranderungen vertraut gemacht haben,
zadhlen zu jenen beféhigten Personen, denen die
Prifungen weiterhin Ubertragen werden kdnnen.

Die zur Prifung befahigte Person unterliegt bei ihrer Priif-
tatigkeit keinerlei fachlichen Weisungen und darf

deswegen nicht benachteiligt werden (siehe dazu § 14 (6)
BetrSichV).

5.2 Haufige Fragen

Seit der Erstauflage dieses Informationsblatts im Jahre
2005 hat es immer wieder Fragen beziiglich der Rechts-
grundlage fiir SchutzmaBnahmen gegen Geféhrdungen
bei Versagen von Hydraulik-Schlauchleitungen gegeben.

Die Maschinenrichtlinie 2006/42 EG [14] fordert das allge-
mein im Anhang | unter Nr. 1.3.2 Abs. 4 und unter Nr. 1.5.3.
In der DIN EN ISO 4413 [15] wird unter 5.4.6.5.3 gefordert:

e Wenn der Ausfall einer Schlauchleitung eine Gefahr-
dung durch Peitschen hervorrufen kann, muss die
Schlauchleitung mit geeigneten Mitteln zurlickgehalten
oder abgeschirmt werden. Falls das aufgrund
bestimmungsgeméaBer Maschinenbewegungen nicht
maoglich ist, missen Informationen Gber die Restrisiken
vermittelt werden.

e Wenn der Ausfall einer Schlauchleitung eine Geféhr-
dung durch einen FlUssigkeitsstrahl oder eine Brand-
gefahr hervorrufen kann, muss die Schlauchleitung mit
geeigneten Mitteln zurlickgehalten oder abgeschirmt
werden (s.0.). Falls das aufgrund bestimmungsgemaner
Maschinenbewegungen nicht mdglich ist, mussen
Informationen Uber die Restrisiken vermittelt werden.

Demnach ist sicherzustellen, dass an Hydraulik-Schlauch-
leitungen, die bei Versagen eine Gefahrdung durch
Peitschen oder Austritt von Druckflissigkeit hervorrufen,
geeignete SchutzmaBnahmen vorhanden sind, wie
Befestigung, Fangvorrichtung oder Abschirmung.

Hinweis:
Zu den Abschirmungen zahlen zum Beispiel
entsprechend dimensionierte oder ausgeformte

Schutzschlauche nach Abschnitt 4.2.8
der DGUV Regel 113-020 oder

feste Abdeckungen
(siehe z.B. DGUV-Information FB HM-086
,2Hydraulische Prifstande” [17], Abschnitt 4.1.1).

Von Geféhrdungen ist zum Beispiel dann auszugehen,
wenn sich wahrend der Uberwiegenden Betriebszeit des
Arbeitsmittels Personen in unmittelbarer Nahe der
Hydraulik-Schlauchleitungen aufhalten, wie unter anderem
an Fahrplatzen, in Stellwarten einer Maschine oder entlang
betrieblicher Verkehrswege.

6 Zusammenfassung und
Anwendungsgrenzen

Diese DGUV-Information beruht auf dem durch den
Fachbereich Holz und Metall, Sachgebiet Maschinen,
Robotik und Fertigungsautomation der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung DGUV zusammengeflhrten
Erfahrungswissen auf dem Gebiet der hydraulischen
Ausristungen von Maschinen und Anlagen.

Die vorliegende DGUV-Information wurde vom Experten-
kreis der Unfallversicherungstrager im Themenfeld
Hydraulik und Pneumatik der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV) unter Einbeziehung des
DGUV-Instituts fur Arbeitsschutz (IFA) erarbeitet.

Die Schrift soll insbesondere der Orientierung des
Betreibers bei der Festlegung von

e Prifarten

e Priffristen

¢ Prufumfang und
e Prifkriterien




DGUV-Information, FB HM-015
Hydraulik-Schlauchleitungen — Priifen und Auswechseln

Ausgabe 03 /2018

Seite 7/ 11

dienen sowie bei der Festlegung von Austauschintervallen
von Hydraulik-Schlauchleitungen, die in Maschinen und
Anlagen eingesetzt werden, die aktuell zum Anwendungs-
bereich der européischen Maschinenrichtlinie zéhlen.

Inhalte oder Auszlige dieses Informationsblatts bezieh-
ungsweise der Tabellen kénnen bei der betrieblichen
Erstellung von Verfahrens- oder Arbeitsanweisungen in
QM-Handbiichern oder -systemen beriicksichtigt werden.

Diese DGUV-Information bezieht sich auf Hydraulik-
Schlauchleitungen, die vom Geltungsbereich der Druck-
gerate-Richtlinie [16] ausgenommen sind. Fir Hydraulik-
Schlauchleitungen, die nicht vom Geltungsbereich der
Druckgerate-Richtlinie ausgenommen sind, miissen zu-
satzlich Anforderungen nach der Druckgerate-Richtlinie
und der Betriebssicherheitsverordnung beachtet werden.
Weitere Hinweise dazu, siehe Abschnitt 7 der DGUV Regel
113-020.

Die besonderen Bestimmungen fiir andere Anwendungs-
falle (im Bergbau o. &.) sind zu beachten.

Die Bestimmungen nach einzelnen Gesetzen und Ver-
ordnungen bleiben durch diese DGUV-Information
unberthrt. Die Anforderungen der gesetzlichen
Vorschriften gelten uneingeschrankt.

Um volistandige Informationen zu erhalten, ist es
erforderlich, alle infrage kommenden Vorschriftentexte und
aktuellen Normen einzusehen.

Der Fachbereich Holz und Metall setzt sich unter anderem
zusammen aus Vertretern und Vertreterinnen der
Unfallversicherungstréager, staatlicher Stellen, Sozial-
partner und Hersteller.

Diese DGUV-Information ersetzt das Fachausschuss-
Informationsblatt >Prifen und Auswechseln von Hydraulik-
Schlauchleitungen< mit Ausgabe 04/2010. Aktualisier-
ungen wurden infolge redaktioneller Anpassungen
erforderlich.

Weitere DGUV Informationen oder Informationsblatter vom
Fachbereich Holz und Metall stehen im Internet zum
Download bereit [18].

Zu den Zielen der DGUV-Information siehe DGUV-
Information FB HM-001 ,Ziele der DGUV-Information
herausgegeben vom Fachbereich Holz und Metall*.
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Anhang Tabellen 1 - 8

Tabelle 1: Empfohlener Priifumfang ,,Sichtpriifung“ (vor Erst- bzw. Wiederinbetriebnahme)

- Sind alle fur den sicheren Betrieb der hydraulischen Anlage erforderlichen Benutzerinformationen vorhanden
(z. B. Hydraulikplan, -stiickliste, Anlagenbeschreibung, Zeichnungen, Bedienungs-/Wartungsanleitung,
Unterlagen zu Hydrospeichern, Sicherheitsdatenblatter zu den eingesetzten Druckfliissigkeiten sowie
gegebenenfalls Informationen (ber zusatzliche SchutzmalBnahmen)?

- Entsprechen die Hydraulik-Schlauchleitungen dem Hydraulikplan bzw. der Stiickliste und der
Anlagenbeschreibung (z. B. Nennweite, Druckstufe, Leitungsspezifikation, Eignung fir die eingesetzte
DruckflUssigkeit)?

- Sind fur den Fall auBergewdhnlich hoher DruckstéBe oder Druckverstarkungen SchutzmaBnahmen getroffen, wie
z.B. Druckbegrenzungsventile?

- Sind die Schlduche der Hydraulik-Schlauchleitungen jeweils gekennzeichnet mit dem Namen oder Kurzzeichen
des Herstellers, EN-Nummer und Typ (Druckstufe), Nenndurchmesser, Quartal/Jahr der Herstellung? (siehe DIN
EN ISO 4413 sowie Schlauchleitungsnormen)

- Sind Hydraulik-Schlauchleitungen dauerhaft gekennzeichnet, d.h. zum Beispiel auf den Einbindungen
(Armaturen) mit Namen oder Kurzzeichen des Herstellers, maximal zuldassigem Betriebsdruck, Jahr/Monat der
Herstellung?

- Sind Hydraulik-Schlauchleitungen so eingebaut, dass zum Beispiel gemafi DIN 20066:

+ die natiirliche Lage die Bewegung nicht behindert?

+ ein Verdrehen oder Verdrillen des Schlauchs oder eine Zugbelastung durch zu kurze Leitung und zu
geringe Biegeradien vermieden werden?

+ ein Knickschutz (gegebenenfalls am Verbindungselement) den Schlauch fihrt?

+ auBere mechanische Einwirkungen bzw. der Abrieb an Kanten durch ausreichenden Abstand verhindert
werden?

+ eine Beschadigung durch Uberfahren mit Schlauchbriicken verhindert wird?

+ lose verlegte Schlauchleitungen durch Schlauchflihrungen (wie Schlauchsattel und ausreichend weite
Schlauchhalterungen) geschiitzt sind?

+ ein Hitzeschutz (Abschirmungen) vor hoher Temperatureinwirkungen schiitzt ist?

+ ein Schutz gegen Umgebungseinflisse, wie Kiihischmierstoffe, vorhanden ist (siehe auch DIN 20066)?

- Sind die Hydraulik-Schlauchleitungen so ausgefihrt bzw. angeordnet, dass sie in Bezug auf die Einbaustelle

+ nicht verwechselt werden kénnen oder gemas ihrer Position zur eindeutigen Identifikation dauerhaft
gekennzeichnet sind?

+ gegen alle vorhersehbaren Beschadigungen (z. B. mechanisch oder durch hohe Maschinentakt-
frequenzen) geschiitzt sind?

+ nicht in Bewegungsrichtung stark schwingender Achsen verlegt worden sind?

+ eine Wartung und Instandhaltung am Arbeitsmittel nicht beeintréachtigen?

- Sind Hydraulik-Schlauchleitungen, die in Leitungsbereichen mit erhéhten Anforderungen (z. B. Hochhalten einer
Last) eingesetzt sind, gegen Leitungsbruch gesichert?

- Sind an Hydraulik-Schlauchleitungen, die bei Versagen eine Gefédhrdung durch Peitschen oder Austritt von
Druckfllssigkeit hervorrufen, geeignete SchutzmaBnahmen vorhanden, wie Befestigung, Fangvorrichtung,
Abschirmung oder Schutzschlauch? (Von Geféhrdungen ist z. B. dann auszugehen, wenn sich Uberwiegend
Personen in unmittelbarer Nahe der Hydraulik-Schlauchleitungen aufhalten, siehe Abschnitt 5.2).

- Sind Hydraulik-Schlauchleitungen so verlegt worden, dass sie nicht als Aufstiegshilfe benutzt werden kénnen?

- Weisen die Hydraulik-Schlauchleitungen der neu oder wiederholt in Betrieb genommenen Maschinen bereits
Beschadigungen auf (siehe Tabelle 4)? Bei festgestellten Beschadigungen ist nach Abschnitt 4.1 zu verfahren.

- Haben die eingebauten Hydraulik-Schlauchleitungen bzw. die Schlauche die vom jeweiligen Hersteller
empfohlene Lager-/Verwendungsdauer nicht Gberschritten (siehe Abschnitt 4.2)?

- Sind die Hydraulik-Schlauchleitungen nicht tberlackiert worden?

- Sind fur Hydraulik-Schlauchleitungen Prifintervalle fir die wiederkehrende Prifung festgelegt worden? Liegen
erhdhte Anforderungen vor, die verkUlrzte Priffristen verlangen (siehe auch Bedienungsanleitung der Maschine)?

Hinweis:

Die eingebauten Hydraulik-Schlauchleitungen diirfen nicht aus Schlduchen oder gebrauchten Pressarmaturen
hergestellt worden sein, die zuvor bereits als Teil einer Schlauchleitung benutzt wurden!
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Tabelle 2: Empfohlener Priifumfang ,,Funktionspriifung“ (vor Erst- bzw. Wiederinbetriebnahme)

- Fuhrt die Maschine alle hydraulischen Maschinenfunktionen bestimmungsgemaf aus? Entsprechen diese der
Anlagenbeschreibung?

- Gibt es bei den hydraulischen Maschinenfunktionen im bestimmungsgemaBen Betrieb der Maschine
auBergewohnliche akustische Hinweise (zum Beispiel Entspannungsschlége, Kavitationsgerausche)?

- Gibt es Hinweise auf hohe Druckspitzen oder Druckverstérkungen auf die Hydraulik-Schlauchleitungen hinweisen
(zum Beispiel Schlagen der Leitungen)?

- Alle Teile der hydraulischen Anlage mussen mindestens mit dem vorgesehenen maximalen Betriebsdruck, der
unter Berlcksichtigung aller beabsichtigten Anwendungen erreicht werden kann, beaufschlagt werden:

+ Treten dabei keine messbaren Leckagen an den Hydraulik-Schlauchleitungen und Verbindungselementen
auf (sind die Leitungen und Anschliisse dicht)?
+ Gibt es dabei keine sichtbaren Schaden oder Verformungen an den Hydraulik-Schlauchleitungen?

+ Gibt es keine Scheuerstellen, Knickstellen, keine Torsion, kein Unterschreiten der Mindestbiegeradien oder
sonstige unzuldssige mechanische Beanspruchungen (siehe auch Tabelle 1 — Sichtprifung ) an den, sich
unter Betriebsbedingungen bewegenden, Hydraulik-Schlauchleitungen?

Tabelle 3: Empfohlener Priifumfang ,,auf Sichere Bereitstellung und Benutzung“
(wiederkehrende oder auBerordentliche Priifung)

- Ist die Benutzungsinformation (Betriebsanweisung, Hydraulikplan, Stiickliste usw.) des Herstellers noch
vollstandig und vorhanden?

- Entspricht die eingebaute Hydraulik-Schlauchleitung noch den glltigen Spezifikationen? Entsprechen die
Einsatzbedingungen und die Umgebungsbedingungen der Maschine noch der urspriinglichen bestimmungsge-
maBen Verwendung der Maschine?

(In diesem Zusammenhang muss z. B. beachtet werden: Art des Produkts, Taktzeiten, Produktionsstlickzahlen,
Hydraulikdriicke ~ und  -volumenstréme  und  Temperaturen, verwendete  Druckfliissigkeit(en),
Geschwindigkeiten/Anhaltezeiten der Gefahr bringenden Bewegungen, bewegte/hochgehaltene Massen, Zufuhr-
und Entnahmeart der Werkstiicke, Ort der Aufstellung, duBere Einflisse (z. B. Schwingung, Feuchtigkeit,
Verschmutzung durch Druckflissigkeit, UV-Strahlung, mechanische Einwirkungen, Umgebungstemperatur etc.),
Lage der Transportwege und Art der eingesetzten Transportmittel (Beschddigungsgefahren), Platz und Zugang
fir Betrieb und Instandhaltung, Anordnung und Anbau von Zusatzeinrichtungen, Wechselwirkung/Verkettung mit
anderen Maschinen.)

- Haben sich die 0. g. Voraussetzungen, die friiher zur Festlegung einer bestimmten Verwendungsdauer der
Hydraulik-Schlauchleitungen gefiihrt haben, verandert? Wenn ja, sind Priffristen und Wechselintervalle
entsprechend betrachtet und gegebenenfalls geandert festgelegt worden?

- Sind alle Kennzeichnungen an Hydraulik- Schlauchleitungen vorhanden und lesbar?

- Weisen die eingesetzten Hydraulik-Schlauchleitungen keine der in Tabelle 4 genannten Méangel auf? Bei
festgestellten Mangeln ist nach Abschnitt 4.1 zu verfahren.

- Sind die ggf. erforderlichen SchutzmaBnahmen gegen Peitschen der Hydraulik-Schlauchleitung und/oder Austritt
von Druckflissigkeit an den betroffenen Hydraulik-Schlauchleitungen vorhanden (siehe Tabelle 1)?

- Sind die Fristen fir wiederkehrende Priifungen an den Hydraulik-Schlauchleitungen festgelegt und werrden sie
eingehalten? Die Fristen missen vom Betreiber festgelegt und die notwendigen Priifungen durchgeflhrt werden.

- Wurden die vom Hersteller empfohlenen Wechselintervalle oder die von Seiten der Betreiber festgelegte
maximale Verwendungsdauer fiir die Hydraulik-Schlauchleitungen beachtet (siehe Abschnitt 4.2)?

- Sind verkirzte Prifintervalle, z. B. auf halbjéhrlich oder vierteljéhrlich (statt jahrlich oder halbjahrlich), bei
beabsichtigter verlangerter Verwendungsdauer der Hydraulik-Schlauchleitung festgelegt worden?

- Wurden Anderungen an der Maschine und in der hydraulischen Anlage (Steuerung und Ausriistung)
durchgefiihrt?
a) Wurden diese Anderungen erfasst und sind diese in die Dokumentation der Maschine eingeflossen?
b) Wurde bei diesen Anderungen an der Maschine und in der hydraulischen Anlage (Steuerung und Ausriistung)
sowie nach gréBeren Instandsetzungsarbeiten eine Prifung auf ,ordnungsgemaRe Montage und sichere

Funktion“ durchgefiihrt, besonders dann, wenn die Instandsetzungsarbeiten mit einer Neuverlegung von
Hydraulik-Schlauchleitungen verbunden ist (siehe Abschnitt 2 bzw. Tabellen 1 und 2)?
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Tabelle 4: Empfohlene Priifkriterien fiir Hydraulik-Schlauchleitungen

- Ist die Hydraulik-Schlauchleitung frei von Leckagen an Schlauch oder Armatur?
- Ist ein sogenanntes ,Herauswandern“ des Schlauchs aus der Armatur festzustellen?

- Ist eine Beschadigung oder Deformation der Armatur vorhanden, die die Funktion und Festigkeit der Armatur
oder der Verbindung Schlauch-Armatur mindert?

- Liegt eine Beschadigung der AuBenschicht bis zur Einlage vor, verursacht durch Scheuerstellen, Schnitte, Risse?
- Ist die AuBenschicht versprédet oder eine Rissbildung des Schlauchmaterials erkennbar?

- Sind im drucklosen oder im druckbeaufschlagten Zustand oder bei Biegung Verformungen erkennbar, die nicht
der naturlichen Form der Hydraulik-Schlauchleitung entsprechen, zum Beispiel Schichtentrennung,
Blasenbildung, Quetschstellen, Knickstellen?

- Ist die Armatur korrodiert und dadurch die Funktion und Festigkeit gemindert?

- Ist nach wie vor eine freie Bewegung der Hydraulik-Schlauchleitungen gewahrleistet oder sind gegebenenfalls
durch den Anbau von neuen Anlagenteilen oder Aggregaten Quetsch-, Scher- oder Scheuerstellen entstanden?

- Ist sichergestellt, dass die Hydraulik-Schlauchleitungen nicht in Verkehrswege hineinragen, auch wenn die mit
Hydraulik-Schlauchleitungen angekoppelten Aggregate in die Endlage gefahren werden?

- Wurden Hydraulik-Schlauchleitungen Uberlackiert (Erlauterung: kein Erkennen von Kennzeichnung und Rissen!)?
- Sind Lagerzeiten und Verwendungsdauer Uberschritten (siehe Abschnitt 4.2)?
- Sind alle Abdeckungen (nach Prifung, Umzug, Umbau) wieder montiert und in Funktion?

- Sind vorgesehene Ausrei3- und Fangsicherungen und Schutzschlduche vorhanden und noch korrekt montiert?
(siehe Abschnitt 4.2.8 der DGUV Regel 113-020)

Tabelle 5: Einflussfaktoren auf die Priffristen von Hydraulik-Schlauchleitungen

- Geféahrdungen, die bei der Benutzung des Arbeitsmittels bei allen relevanten Arbeitsvorgédngen auftreten kénnen
(Basis: Gefahrdungsbeurteilung).

- Erhohte Anforderungen an die Sicherheit (wie Erhdhung der Standsicherheit bei Gefahrdung von Personen durch
hochgehaltene Lasten oder schwerkraftbelastete Achsen), z. B. aufgrund des Schutzkonzepts des Maschinen-
herstellers und der Vorgabe zu verkirzten Fristen in der Bedienungsanleitung.

- Einsatzbedingungen von Arbeitsmittel und Hydraulikanlage, z. B. spezielle Belastungen, Bedingungen mit
definierter Uberlast, Einsatzzeiten, Taktzeiten, Betriebsparameter, Einfluss der verwendeten Hydraulikflissigkeit
(siehe Tabelle 3).

- Umgebungsbedingungen, zum Beispielschédigende Einflisse von auBen, wie Schwingungen, Feuchtigkeit,
Verschmutzung, mechanische Einflisse, besonders hoher Ozonanteil der AuBenluft (z. B. durch Elektromotoren
oder SchweiBtransformatoren verursacht), UV-Strahlung u.v.m. (siehe Tabellen 1und 3).

- Es muss verglichen werden, ob die tatsdchlichen Betriebsbedingungen/Einsatzbedingungen denen bei der
Beschaffung und vom Hersteller vorgesehenen noch entsprechen.

- Herstellerangaben (des Maschinenherstellers bzw. Herstellers der Hydraulik-Schlauchleitungen) fiir die
Prifintervalle beachten.

- Alter bzw. VerschleiBgrad des Arbeitsmittels oder der Hydraulikschlauchleitung prifen.
- Verlangerung von Auswechselintervallen.

- Art und System, mit dem eine planmaBige Instandhaltung erfolgt, besonders fiir sicherheitsrelevante Bau- und
VerschleiB3teile.

- Erfahrungen des Bedien-, Einricht- und Instandhaltungspersonals mit dem Arbeitsmittel und der Hydraulikanlage
inklusive der Hydraulik-Schlauchleitungen nutzen (im Zusammenhang mit Ausfallverhalten, Auftreten von
Mangeln, Stérungen, Haufungen solcher Ereignisse an Maschine oder Anlagen).

- Bewertung der Ergebnisse der Sicht- und Funktionskontrollen vor der téglichen Benutzung der Maschine.
- Bekanntes Schadens- und Unfallgeschehen an vergleichbaren Maschinen oder Hydraulikanlagen.

- Bewertung der Priifergebnisse von wiederkehrenden Prifungen an diesen Hydraulik-Schlauchleitungen oder
solchen, die unter vergleichbaren Bedingungen betrieben werden.

- Ergebnisse der Priifung vor Inbetriebnahme.
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Tabelle 6: Empfohlene Priiffristen

Anforderungen an die Hydraulik-Schlauchleitung Empfohlene Priffrist
Normale Anforderungen 12 Monate
Erhéhte Anforderungen, z. B. durch: 6 Monate

erhéhte Einsatzzeiten (z. B. Mehrschichtbetrieb) oder kurze Taktzeiten der
Maschine bzw. der Druckimpulse,

starke auBere und innere (durch das Medium bedingte) Einflisse, die die
Verwendungsdauer der Schlauchleitung stark reduzieren,

beabsichtigte verlangerte Verwendungsdauer (Auswechselintervalle), siehe
Abschnitt 4.2,

hydraulische handgefiihrte Werkzeuge (z. B. mobile Scheren auf Schrottplatzen).

Tabelle 7:  Einflussfaktoren auf die Auswechselintervalle

- Angaben und Anweisungen des Herstellers der Hydraulik-Schlauchleitungen oder des Maschinenherstellers in
der Bedienungsanleitung, besonders die Vorgaben des Herstellers fiir besondere schwerkraftbelastete
Achsen.

- Dimensionierung der Hydraulik-Schlauchleitung (Verh&ltnis von Nenndruck bzw. Druckstufe des Schlauchs
oder der Schlauchleitung zu betriebsmaBig erreichten Driicken in dem Hydraulikkreis der Maschine).

- Nachgewiesene, geprufte Qualitat der Schlduche bzw. der Schlauchleitungen fir Anforderungen weit oberhalb
der Mindestkriterien nach DIN EN oder ISO, wie Gebrauchsfahigkeit weit oberhalb der geforderten
Mindestzahl von Druckimpulsen nach Norm; Nachweis, z. B. mit Prifbescheinigung oder mit schriftlicher
Bestatigung des Schlauchleitungsherstellers.

- Einsatz- und Umgebungsbedingungen.
- Typ der eingesetzten Druckfliissigkeit oder deren Reinheit und/oder Filterung abrasiver Partikel.

- Geféahrdungen durch die Druckflissigkeit, die Leitung selbst oder eine geféhrliche Maschinen- oder
Lastbewegung bei Schaden oder Bruch der Schlauchleitung.

- Prif- und Erfahrungswerte des Maschinenherstellers, des Schlauch- bzw. des Schlauchleitungsherstellers oder
des Betreibers der Maschine, die eine Weiterverwendung Uber die in DGUV Regel 113-020 empfohlene
maximale Verwendungsdauer hinaus zulassen.

- Schriftlich dokumentierte Gefédhrdungs- bzw. Risikobeurteilung durch den Betreiber, bei der auch sekundare
SchutzmaBnahmen gegen Gefahrdungen beim Versagen von Schlauchleitungen (wie Abdeckung,
Leitungsbruchsicherung, Auffangwanne) berticksichtigt werden.

- OrdnungsgemaBe Durchflihrung der Priifungen (einschl. Prifprotokoll) auf den arbeitssicheren Zustand in
angemessenen festgelegten und ggf. verkiirzten Zeitabstinden durch eine zur Priifung befahigte Person.

Tabelle 8: Empfohlene Auswechselintervalle

Anforderungen an die Hydraulik-Schlauchleitung Empfohlenes
Auswechselintervall

Normale Anforderungen 6 Jahre
(Betriebsdauer einschlieBlich
maximal 2 Jahre Lagerdauer)

Erhéhte Anforderungen, z. B. durch: 2 Jahre

- erhdhte Einsatzzeiten, z. B. Mehrschichtbetrieb, oder kurze (Betriebsdauer)
Taktzeiten der Maschine bzw. der Druckimpulse,

- starke &uBere und innere (durch das Medium bedingte) Einflisse,
die die Verwendungsdauer der Schlauchleitung stark reduzieren,

- hydraulische handgefuhrte Werkzeuge (z. B. mobile Scheren auf
Schrottplatzen).
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